


































































































































Merkblatt 

über den Zweck der Planfeststellung 

und das Planfeststellungsverfahren 

 

I. Rechtsgrundlagen und Inhalt der Planfeststellung  

1. Die Planfeststellung ist im § 38 des Niedersächsischen Straßengesetztes (NStrG) 
in Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
und den §§ 1, 3, 4 und 5 des Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(NVwVfG) geregelt. 

2. Vor dem Bau neuer oder der Änderung bestehender Landes-, Kreis- und 
bestimmter Gemeindestraßen muss der Plan festgestellt werden, sofern nicht die 
Planfeststellung nach § 38 (3) NStrG unterbleiben kann. 

Gegenstand der Planfeststellung ist ein Plan, bestehend aus Zeichnungen und 
Erläuterungen, der erkennen lässt, 
wo, 
in welchem Umfang und 
in welcher Weise 
eine Landes-, Kreis- oder bestimmte Gemeindestraße neu angelegt oder geändert 
werden soll. 

3. Die Vorbereitung des Planes steht im Planungsermessen der Straßenbau-
verwaltung. Die Rechtsprechung hat für den Bau oder die Änderung von Straßen 
den Fachbehörden eine Gestaltungsfreiheit zuerkannt, die jedoch an die 
Verpflichtung zu einer sorgfältigen Abwägung der unterschiedlichen öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander gebunden ist. 

4. Durch die Planfeststellung wird das Bauvorhaben unter Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange in die Umwelt eingeordnet. Dabei wird entschieden, 
inwieweit in die Rechte anderer eingegriffen werden muss. Jeder Plan, der zu 
seiner Durchführung einen Eingriff in privates Eigentum erfordert, muss dem Wohl 
der Allgemeinheit dienen (Artikel 14 des Grundgesetzes). 

Durch die Planfeststellung werden die öffentlich-rechtlichen Beziehungen im 
Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben geregelt. Deswegen können 
Entschädigungsfragen durch die Planfeststellung nicht geregelt werden. Der 
Planfeststellungsbeschluss berechtigt den Baulastträger nicht, unmittelbar private 
Rechte in Anspruch zu nehmen. Hierzu muss der Baulastträger sich entweder mit 
den Betroffenen einigen (z. B. Bauerlaubnis, Kaufvertrag) oder es muss zusätzlich 
ein förmliches Enteignungs- oder, und Entschädigungsverfahren durchgeführt 
werden. 

 

 

 



II. Verfahren (allgemein), Veränderungssperre, Anba ubeschränkungen 

1. Gegen den Plan kann jeder, dessen Belange bei Durchführung des Planvor-
habens berührt werden, Einwendungen geltend machen. Die Einwendungen sind 
keine Rechtsbehelfe in einem förmlichen Widerspruchsverfahren, sondern 
Äußerungen, mit denen die Beteiligten ihre Vorstellungen zu dem Plan, rechtliche 
und tatsächliche Bedenken und Anregungen sowie Änderungswünsche vortragen 
können. Über die Einwendungen wird durch die Planfeststellung entschieden. 

2. Vom Beginn der Auslegung des Planes im Planfeststellungsverfahren oder von 
dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan 
einzusehen, dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Übernahme 
durch den Träger der Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde oder den ge-
planten Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen 
werden (Veränderungssperre gemäß § 29 NStrG). Veränderungen, die in rechtlich 
zulässiger Weise vorher begonnen worden sind (z. B. Fertigstellung eines vor 
Auslegung des Planes bereits baurechtlich genehmigten und begonnenen 
Gebäudes), Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 

3. Gemäß § 24 (4) NStrG gelten vom Beginn der Auslegung der Pläne im 
Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen 
Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen, die Anbaubeschränkungen nach 
§ 24 (1) und (2) des NStrG. Hiernach dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrt längs 
der Landes-, Kreis- oder bestimmten Gemeindestraßen Hochbauten jeder Art in 
einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der für den Kraft-
fahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Das gleiche gilt für 
bauliche Anlagen im Sinne der niedersächsischen Bauordnung, die über Zufahrten 
unmittelbar oder mittelbar an die Landes-, Kreis- oder bestimmte Gemeindestraße 
angeschlossen werden sollen. 

 

III. Das Anhörungsverfahren 

1. Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde ist der Landkreis. 

Im Anhörungsverfahren werden die Planunterlagen in den Gemeinden, in deren 
Gebiet das Bauvorhaben liegt, zu jedermanns Einsicht nach vorheriger öffentlicher 
Bekanntmachung einen Monat bzw. 2 Wochen lang ausgelegt. 

2. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegefrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Anhörungsbehörde oder bei der Gemeinde Einwendungen gegen den Plan 
erheben. Nach Ablauf der Einwendungsfrist können Einwendungen gegen den 
Plan unberücksichtigt bleiben. 

3. Nachdem der Plan ausgelegen und die Straßenbaubehörde zu den Einwendun-
gen Stellung genommen hat, erörtert die zuständige Anhörungsbehörde den Plan 
anhand der Einwendungen mit den Betroffenen, evtl. sonstigen Beteiligten, den 
beteiligten Behörden einschließlich der Gemeinden, in deren Gebiet das 
Bauvorhaben durchgeführt wird und dem Träger der Straßenbaulast. 



4. Über die Erörterung fertigt die Anhörungsbehörde eine Verhandlungsniederschrift 
an. Diejenigen, die sich am Verfahren beteiligt haben, können den sie 
betreffenden Teil der Verhandlungsniederschrift bei der Anhörungsbehörde 
anfordern. 

 

IV. Der Planfeststellungsbeschluss 

Die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde ergeht in Form eines Planfest-
stellungsbeschlusses , der als Verwaltungsakt zu begründen ist und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung der bekannten Betroffenen und denjenigen, über deren 
Einwendung in dem Beschluss entschieden worden ist, zugestellt wird (§ 74 (4) 
VwVfG). Sind mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlusses 
erforderlich, so kann die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. 

Außerdem wird eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung des festgestellten Planes in den 
Gemeinden zwei Wochen lang zur Einsicht ausgelegt. Der Ort und die Zeit der 
Auslegung werden ortsüblich bekannt gemacht. 

Gegen den Planfeststellungsbeschluss können Anfechtungs- oder Verpflichtungs-
klage erhoben werden, soweit eine Rechtsbeeinträchtigung geltend gemacht werden 
kann. 
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1. Allgemeines 

 

1.1 Lage im Straßennetz 

 

Die Gemeindestraße „Birkenstraße” liegt im süd-

östlichen Bereich der Gemeinde Westoverledin-

gen. Aus dem Südwesten bis zur Einmündung im 

Kiefernweg liegt die Birkenstraße in der Gemar-

kung Flachsmeer und vom Kiefernweg bis zur 

Rajenstraße in der Gemarkung Großwolde. 

 
Die auszubauenden Abschnitte drei und vier wei-

sen eine Gesamtlänge von 1,469 km auf. 

 

1.2 Planfeststellungsabschnitt, Straßenbaulastträger 

 

Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens ist 

der Ausbau der Gemeindestraße „Birkenstraße” 

ab dem Einmündungsbereich des Kiefernweges 

bis zum Einmündungsbereich der Rajenstraße. 

 
Der Ausbaubereich von der Lindenstraße bis zum 

Kiefernweg liegt im sogenannten Innenbereich 

und ist nicht Gegenstand dieses Planfeststellungs-

verfahrens. 

 
Baulast- und Unterhaltungsträger der geplanten 

Neubaumaßnahme ist die Gemeinde Westoverle-

dingen. 
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2. Darstellung der Baumaßnahme 

 

2.1 Gegenwärtiger Zustand und Verkehrsverhältnisse 

 

Die „Birkenstraße” ist eine innerörtlich, wohn-

baulich und landschaftlich geprägte Verbindungs-

straße abgehend zwischen den Ortschaften Völ-

lenerkönigsfehn und Flachsmeer von der Papen-

burger Straße bis zur Rajenstraße zwischen 

Großwolderfeld und Rhauderfehn. 

 
Zurzeit ist die Fahrbahn in einer 3,60 m breiten 

Betonstraße mit einem 0,40 m breiten angeflick-

tem Asphaltstreifen ausgebaut, auf beiden Stra-

ßenseiten befindet sich zudem je ein Bankettstrei-

fen von bis zu einem Meter Breite. 

 
Parallel zum Straßenverlauf der Birkenstraße be-

findet sich ebenso beidseitig je ein Entwässe-

rungsgraben. Auf westlicher Seite der „Großwol-

der Schloot“ Gewässer II. Ordnung Nr. 120 und 

auf östlicher Seite der „Flachsmeerschloot am 

Wege“ Gewässer II. Ordnung Nr. 93. Das in bei-

den Gräben anfallende Oberflächenwasser wird 

in nördlicher Richtung dem Westrhauderfehnka-

nal (Rajenwieke) zugeleitet. 

 
Durch den zu schwachen Aufbau, dem teilweise 

nur bedingt tragfähigem Boden und der immer 

größer werdenden Verkehrsdichte ist die Straße 

abgängig. 
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Des Weiteren werden aufgrund der geringen 

Fahrbahnbreite bei vielen Begegnungsverkehren 

die Bankettstreifen mitbenutzt. 

 

Der Generalverkehrsplan prognostiziert eine zu-

künftige Verkehrsbelastung von 

rd. 1.000 Kfz/Tag. 

 

2.2 Geplante Maßnahme, Notwendigkeit 

 

Der beschriebene Abschnitt der „Birkenstraße” 

stellt eine wichtige Verbindungsstraße zwischen 

den Gemarkungen Flachsmeer und Großwolde 

dar. 

 
Die „Birkenstraße” soll vom „Kiefernweg” bis 

zur „Rajenstraße” in einer Fahrbahnbreite von 

5,00 m ausgebaut werden, somit wird die Straße 

um einen Meter verbreitert.  

 
Durch den Ausbau wird der schlechte Zustand 

der „Birkenstraße” behoben und ausreichend 

Platz für Begegnungsverkehr sichergestellt. 

 
Nicht zuletzt werden die Seitenräume bei zu lü-

ckenhaftem Baumbestand um weitere Birken er-

gänzt. 
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3. Technische Gestaltung der Baumaßnahme 

 

3.1 Trassierung 

 

Die Ausbautrasse wird durch den Verlauf der 

vorhandenen „Birkenstraße” vorbestimmt. 

 
Alternative Linienführungen bieten sich nicht an. 

 
Für den gesamten Streckenabschnitt wird eine 

Entwurfsgeschwindikeit von Ve = 50 km/h zu-

grunde gelegt, die den raumordnerischen Zielset-

zungen, den örtlichen Gegebenheiten und den 

verkehrstechnischen Anforderungen gerecht wird. 

 

Der Entwurf weist folgende Trassierungselemen-

te auf: 

min R      =         70 m 

min HW  =    8.000 m 

min Hk    =  30.000 m 

max S      =        0,4 % 

 
Die Trassierungsgrenzwerte der RAS- L-1, Ta-

belle 15, werden somit eingehalten. 
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Bei dem Entwurf für den Ausbau der „Birken-

straße” sind folgende Bedingungen und Zwangs-

punkte bestimmend: 

 

a) die Lage und Höhe der vorhandenen Fahrbahn 

 
b) schützenswerte Landschaftsbestandteile, wie 

Wallanlagen, Feldgehölze usw. 

 
c) das gemeindeeigene Straßenflurstück 

 
d) die einmündenden bzw. kreuzenden Gemein-

destraßen 

 
e) die an die Straße angrenzende Bebauung bzw. 

Zufahrten und Vorgärten 

 
f) die erforderliche Auskofferungstiefe 

 

3.2 Querschnitt 

 

Folgende Querschnitte werden auf Grund der 

Verkehrsbelastung und des zur Verfügung ste-

henden Bauraumes gewählt (von Nord nach Süd): 

 
Fahrbahn 5,00 m 

 

Bankett ¥ 0,50 m 
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Die Befestigung der Fahrbahn erfolgt in bitumi-

nöser Bauweise: 

 
Fahrbahnaufbau: 

 

   4 cm AB-Deckschicht, 0 - 11 mm 

 10 cm bit. Tragschicht, 0 - 32 mm 

 20 cm Schottertragschicht, 0 - 32 mm 

 Frostschutzschicht 

 Füllsand / Flüssigboden 

 

Weitere Einzelheiten wie Querneigungen, Ent-

wässerungseinrichtungen usw. sind aus den bei-

gefügten Plänen ersichtlich. 

 

3.3 Baugrund, Oberflächenentwässerung 

 

Durch die Verbreiterung der Fahrbahn rückt diese 

lokal sehr dicht an die Straßenbegleitgräben. Zur 

Vermeidung von randlichen Straßenabbrüchen 

und möglichen Grundbrüchen soll durchgehend 

beidseitig der Fahrbahn eine Randstabilisierung 

aus Flüssigboden erstellt werden. Die Randstabi-

lisierung soll dabei in Form einer Schlitzwand 

ausgeführt werden, die 0,60 m breit ist und eine 

Tiefe von 0,50 m unter der vorhandenen Graben-

sohle erreichen soll. 



 

- 7 - 
 

Gemeinde Westoverledingen 

Planfeststellung zum Ausbau der Birkenstraße 

 
 Ingenieurbüro Kremer Klärgesellschaft 

 Auf der Gaste 1 

 26835 Hesel 

 

 

 

Bis zu einer Tiefe von 1,70 m unter Fahrbahn-

oberkante soll der Torf entfernt und gegen Füll-

sand ausgetauscht werden. Reicht der Torf bis in 

größere Tiefen, so ist nur eine Auskofferung bis 

in eine Tiefe von 1,40 m unter Fahrbahnoberkan-

te vorgesehen. Der darunter liegende Torf wird 

nicht ausgekoffert, hier wird eine „schwimmende 

Bodenplatte“ aus Flüssigboden eingebaut. 

Ein Prüfbericht zur Baugrunduntersuchung ist als 

Anlage 6 beigefügt. 

 
Im Bereich der zu erhaltenden Gehölze werden 

die Arbeiten mit entsprechender Sorgfalt durch-

geführt. Die Einzelheiten hierzu sind im land-

schaftspflegerischen Begleitplan dargelegt. 

 
Die Oberflächenentwässerung aus den Bauab-

schnitten drei und vier der Birkenstraße erfolgt 

über die beidseitig parallel zum Straßenverlauf 

befindlichen Entwässerungsgräben. 

 
Auf westlicher Seite der „Großwolder Schloot“ 

Gewässer II. Ordnung Nr. 120 und auf östlicher 

Seite der „Flachsmeerschloot am Wege“ Gewäs-

ser II. Ordnung Nr. 93. Das in beiden Gräben an-

fallende Oberflächenwasser wird in nördlicher 

Richtung dem Westrhauderfehnkanal (Rajenwie-

ke) zugeleitet. 
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3.4 Schmutzwasserkanalisation 

 

Der Ablauf des anfallenden Schmutzwassers der 

an die Birkenstraße angrenzenden Grundstücke 

wird über eigens vorhandene Kleinkläranlagen 

geregelt, diese bleiben unverändert in Betrieb. 

 

3.5 Öffentliche Verkehrsanlagen 

 

Die Gemeinde Westoverledingen betreibt in der 

Birkenstraße eine Schulbuslinie mit Haltestellen. 

 
Die vorhandenen Schutzhäuschen werden umge-

setzt und die Bereiche bis zur Fahrbahn bzw. bis 

zum Rad-/Gehweg werden gepflastert. 

 
Von der Anlage zusätzlicher Bushaltebuchten 

wurde Abstand genommen. 

 

Weitere Einrichtungen des öffentlichen Nahver-

kehrs sind auf der Birkenstraße nicht vorhanden 

und nach dem Ausbau auch nicht geplant. 

 

3.6 Versorgungsleitungen 

 

Die Versorgungsleitungen im Bereich der Bau-

strecke werden in erforderlichem Umfang gesi-

chert bzw. verlegt. Die Kostenübernahmepflicht 

regeln die bestehenden Gestattungsverträge. 
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4. Auswirkungen der Maßnahme auf die Umwelt, vorgesehene 

Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

4.1 Lärmschutzmaßnahmen 

 

Im Zuge der Beurteilung durchzuführender Lärm-

schutzmaßnahmen wurde eine Berechnung des 

Beurteilungspegels nach DIN 18005 für die Bir-

kenstraße durchgeführt. 

 
Die durchschnittliche Verkehrsbelastung beträgt 

rd. 1.000 Kfz/24h. Der Lkw-Anteil am Verkehrs-

aufkommen beträgt tagsüber 3,30 % und nachts 

0,50 %. 

 
Die maßgebende stündliche Verkehrsmenge nach 

DIN 18005, Tabelle 4 beträgt: 

 
- 0,06 * 1.000 Kfz/24h   = 60 Kfz/h; tagsüber 

- 0,008 * 1.000 Kfz/24h =   8 Kfz/h; nachts 

 
 

Aus DIN 18005, Bild 3 ergibt sich der Mitte-

lungspegel Lm
(25) zu: 

 
- Lm

(25) tagsüber = 56,0 dBA 

- Lm
(25) nachts = 48,0 dBA 
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Die Straße erhält eine Fahrbahn aus Asphaltbe-

ton: 

 
- delta Lm = - 0,50 dBa 

 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die Bir-

kenstraße beträgt 50 km/h. Nach DIN 18005, 

Bild 4 ergibt sich hierfür: 

 
- delta LV tagsüber = - 5,2 dBA 

- delta LV nachts = - 6,0 dBA 

 
Die Abstandskorrektur beträgt nach DIN 18005, 

Bild 19 für  = 10 m und H = 4,0 m: 

 
- delta LS = - 4,0 dBA 

 
Der Beurteilungspegel der Kfz-Geräusche am 

Immissionsort beträgt: 

 
- LV tagsüber = 56,0 dBA - 0,5 - 5,2 - 4,0 = 46,30 dBA 

- LV nachts = 48,0 dBA - 0,5 - 6,0 - 4,0 = 37,50 dBA 

 
und liegt somit weit unter den zulässigen Werten 

von 55,0 dBA tagsüber und 45,0 dBA nachts. 

 
Lärmschutzmaßnahmen im Zuge des Ausbaus der 

Birkenstraße sind somit nicht erforderlich. 
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4.2 Grunderwerb 

 

Zum Ausbau der Birkenstraße im Bereich vom 

Kiefernweg bis zur Rajenstraße ist kein Grund-

erwerb durch die Gemeinde Westoverledingen er-

forderlich, da keine privaten Flächen in Anspruch 

genommen werden. 

 

4.3 Auswirkungen auf Natur und Landschaft - Eingriffsregelung 

 

Die Baumaßnahme stellt aufgrund der Verbreite-

rung der Straße einen Eingriff in das Land-

schaftsbild und in den Naturhaushalt dar. 

 
Dieser Eingriff wurde im landschaftspflegeri-

schen Begleitplan untersucht und ist als Anlage 7 

beigefügt. 
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Planfeststellung 

zum 

Ausbau der Birkenstraße in der 

Gemeinde Westoverledingen 

 

(Bereich Kiefernweg bis Rajenstraße) 

 

Ergänzungen zum Erläuterungsbericht 

  

hier: Alternativenprüfung 
 

Die Gemeinde Westoverledingen hat im Vorfeld der Planfeststellung zum 

Ausbau der Birkenstraße im 3.und 4. Bauabschnitt von der Straße Kiefernweg bis 

zur Rajenstraße bereits im Jahr 2015 eine Variantenprüfung zum 1. Bauabschnitt 

von der Lindenstraße bis zum Jägerweg durchgeführt. Ein Planfest-

stellungsverfahren war für die Abschnitte 1 und 2 nicht erforderlich, da diese sich 

innerhalb eines Bebauungsplangebietes befinden. 

 

Auf die damalige Variantenprüfung aufbauent wurde jeweils eine Beschluss-

fassung zum Ausbau der einzelnen Abschnitte erwirkt. Insbesondere wurden 

hierbei auch die Eingaben und Anregungen der gegründeten Bürgerinitiative 

betrachtet.  

 

Im Folgenden erhalten Sie Einsicht in die jeweiligen Beschlussvorlagen der 

einzelen Abschnitte. Hier ist insbesondere die Begründung zum Ausbau des 1. 

Bauabschnittes zu beachten. In dieser werden die verschiedenen Varianten 

aufgezeigt. 

 

Die Beschlussfassungen in den gemeindlichen Gremien sind jeweils einstimmig 

erfolgt. 
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Neubau der Birkenstraße 1.BA im Abschnitt von der Lindenstraße bis zum 

Jägerweg 

 

Öffentlicher Tiefbauauschuss vom 23.06.2015 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Die Birkenstraße wird in einem 1. Bauabschnitt von der Lindenstraße bis zum 

Jägerweg in einer Fahrbahnbreite von 5,00 m bituminös ausgebaut. Nach 

Auskofferung erfolgt die Auffüllung mit Flüssigboden. Wenn möglich, werden 

Baumschutzmaßnahmen an den erhaltenswürdigen Bäumen auf der Nordseite 

durchgeführt. Hierzu ist ein Sachverständiger hinzuzuziehen, der während der 

Bauarbeiten die Einzelbäume vor Ort bewertet. Die Ersatzanpflanzungen werden 

so gestaltet, dass sich möglichst ein Alleencharakter einstellt. Es wird zudem eine 

LED-Beleuchtung im Abstand von rd. 40 m installiert.  

 

Begründung:  

 

Um dauerhaft Schäden an der Verkehrsfläche der Birkenstraße sowie an der 

Bankette zu vermeiden, muss die Birkenstraße erneuert werden. Der 

nichttragfähige Untergrund muss dazu komplett entfernt werden, um nachhaltig 

eine Verbesserung der Fahrbahn und der damit verbundenen Verkehrssicherheit 

zu gewährleisten. Zudem muss durch den Neubau der durch den 

Verkehrsentwicklungsplan der Gemeinde Westoverledingen aufgezeigte, 

ansteigende Verkehr Berücksichtigung in der Fahrbahnbreite finden. Die 

Gemeinde plant, die Straße so auszubauen, wie es der heutige Stand der Technik 

erfordert. Dies bedeutet auch, dass auf der neuen Birkenstraße ohne Probleme 

Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 40 to die Straße befahren können. 

Dies bedeutet nicht, dass die neue Birkenstraße auch für diese Fahrzeuge 

freigegeben wird. Man könnte über eine entsprechende Widmung eine 

Gewichtsbeschränkung festlegen. Im Vorfeld wurde seitens der Verwaltung 

deswegen auch kein Förderantrag gestellt. Würde es zu einer Förderung 

kommen, so wäre eine Gewichtsbeschränkung sowie verkehrsberuhigende 

Maßnahmen nicht möglich. Die Verwaltung hat sich sowohl mit dem 

Sanierungskonzept der Bürgerinitiative als auch mit dem Erhalt der Bäume an 

der Birkenstraße eingehend beschäftigt. Im Sanierungskonzept der 

Bürgerinitiative wird insbesondere auf die Betonstraße hingewiesen, die sich vor 
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allem bei der Bodensituation bewährt, eine längere Lebensdauer als Asphalt 

vorweisen kann und durch ihre helle Oberfläche zudem als orientierendes 

Merkmal bei Dunkelheit dienen soll. Laut Sanierungskonzept der Bürgerinitiative 

sollen im 1. Bauabschnitt rd. 10 Platten (ca. 200 m²) aufgenommen und entsorgt 

werden. Es soll eine Kunststofffolie auf dem nachgearbeiteten Planum verlegt 

und darüber eine neue Betondecke aufgebracht werden. Bei der Sanierung der 

Bankette wird vorgeschlagen die bestehende seitliche Randstabilisierung 

(Asphalt) (ca. 60 cm) komplett aufzunehmen und zu entsorgen. Seitlich der 

bestehenden Betonfahrbahn soll jeweils ein 80 cm breiter Streifen 40 cm tief 

ausgekoffert werden. Durch die Auffüllung von Füllsand und Rasenschotter wird 

die jetzige Höhe wieder erreicht.  

 

Hier die Auflistung der Kosten des Sanierungskonzeptes der Bürgerinitiative:  

 

Kosten Betonsanierung (200m²) 26.022,09 Euro (entspricht 109,33 Euro/m²)  

Kosten Bankettsanierung 99.864,80 Euro  

Gesamtkosten Sanierung Bürgerinitiative 125.886,89 Euro  

 

Bewertung des Sanierungskonzeptes der Bürgerinitiative:  

 

Nach Gesprächen und Ortsterminen mit Boden- und Baumexperten sowie 

Betonfachleuten ist das Sanierungskonzept technisch nicht umsetzbar und die 

Bearbeitung der Bankette würde ebenfalls zur Wegnahme der Birken führen. 

Aufgrund des nicht erfolgten Bodenaustausches der torfigen Untergründe und 

dem mangelnden Verbund zwischen Fahrbahn und Bankette wird der jetzige 

Zustand nicht nachhaltig verbessert. Es würde kurzfristig (3-5 Jahren) erneut zu 

Versackungen und zu Rissen im Straßenbereich kommen. Jede ausführende 

Firma würde zudem keinerlei Gewährleistung übernehmen. Sie würde bereits 

nach Beginn der Maßnahme Bedenken gegen die Ausführung anmelden müssen 

da der nichttragfähige Boden nicht ausgetauscht wird und ein Verbund zwischen 

den einzelnen Betonplatten nicht vorgesehen ist. Das Sanierungskonzept der 

Bürgerinitiative ist technisch nicht durchführbar.  

 

Auf die gesamte Birkenstraße gerechnet würde eine Sanierung wie sie von der 

BI vorgesehen ist bedeuten:  

 

2.850 m x 3,50 m = 9.975 m² x 109,33 Euro 1.090.566,75 Euro  
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Kosten der Bankettsanierung 99.864,80 Euro  

Gesamtkosten Sanierung Bürgerinitiative 1.190.431,5 Euro  

 

Allein für den 1. Bauabschnitt würde dies bedeuten: 

Kosten Sanierung 109,33 €/m² x (650 m x 3,50 m) 248.725,75 Euro  

Kosten Bankettsanierung 17.472,00 Euro  

Gesamtkosten 1. BA Bürgerinitiative 265.747,75 Euro  

 

Hier müssten noch die Kosten für die Beseitigung der Birken, sowie die 

Ersatzanpflanzungen, die sich aus der Antragstellung bezgl. der gemeindlichen 

Baumschutzsatzung ergeben würden eingerechnet. Zudem ist aufgrund des 

Konzeptes mit erheblichen Nachträgen zu rechnen, da ein zwingend 

erforderlicher Verbund zwischen den Betonplatten nicht mit angefragt wurde. 

Weiterhin wäre eine nicht erfolgte Gewährleistungsnahme der 

bauausführenden Firma zu berücksichtigen. 

 

Baumbestand an der Birkenstraße  

 

Die Verwaltung hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, indem die Durchführung 

einer Baumkontrolle, die Beurteilung des Allgemeinzustandes und eine 

Beurteilung der Erhaltensfähigkeit des Baumbestandes an der Birkenstraße 

untersucht wurden.  Der Auftrag wurde an Herrn Gerrit Güldener, von der 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger für das Fachgebiet Baumpflege, Verkehrssicherheit von 

Bäumen und Baumwertermittlung, erteilt.  

Herr Güldener hält in seinem Gutachten fest, dass von den insgesamt 120 

bewerteten Bäumen, im Abschnitt von der Lindenstraße bis zum Kiefernweg, ca. 

35 einen Stammumfang von unter 80 cm haben und demnach nicht der 

Baumschutzsatzung der Gemeinde Westoverledingen unterliegen. Er stuft 

zudem 20 Bäume als nicht mehr erhaltenswürdig ein.  

Bei einer Bauweise von 5,50 m und dem sich daraus ergebenen 

Lastverteilungskegel (7,50-8,0 m) würde der Eingriff bis an die Stammwurzeln 

heranreichen und eine Beseitigung der Bäume nach sich ziehen.  

Herr Güldener schlägt vor eine andere Ausbauweise zum Erhalt der Bäume zu 

untersuchen. Vorstellbar wären zudem ein abschnittweiser Erhalt der Birken, die 

Verlegung der Straßenführung und einzelne Fahrbahnverengungen an den 

wertvollen Altbäumen Erhaltensfähig ist der Birkenbestand nur, wenn der 
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bauliche Eingriff auf eine Breite von maximal 5,00 m beschränkt wird. Seitens 

des Landkreises Leer wird der Vorschlag der beiden Gutacher (Güldener /WOL, 

Schöpe/BI), die Allee in die Ausbauplanung einzubeziehen, geteilt.  

 

Aufgrund der vielfältigen Untersuchungen seitens der Verwaltung und unter 

Einbeziehung der unterschiedlichsten Aspekte aus den Modulen der 

Bürgerinitiative hat die Verwaltung verschiedene Neubauvarianten überprüft.  

 

Variante 1:  

 

Neubau in 5,50 Breite, Auskofferung und Herstellung eines Lastverteilungskegels 

von bis zu 8 m. Wegnahme des Baumbestandes und Ersatzanpflanzungen vor 

Ort, Installation einer LED-Beleuchtung. Hierbei werden die abgängigen 

Betonplatten entfernt, die darunterliegende Schottertragschicht und der nicht 

tragfähige Boden entfernt.  

 

Aufgrund des auszubildenden Lastverteilungskegels wird man im 

Auskofferungsbereich auf eine gesamte Breite von rd. 8,00 m kommen.  

Dies führt zur kompletten Entfernung des vorhandenen Baumbestandes und 

wird die Standfestigkeit der Grabenböschung negativ beeinflussen.  

Diese Variante ist demnach technisch nicht durchführbar.  

 

Variante 2:  

 

Neubau in 5,50 Breite, Wegnahme des Baumbestandes, Ersatzanpflanzungen 

vor Ort, Auskofferung und Herstellung von Schlitzwänden entlang der 

Grabenböschungen, Installation einer LED-Beleuchtung.  

 

Hier wird genauso Verfahren wie bei Variante 1, nur das seitlich der 

Grabenböschungen Schlitzwände aus Beton eingezogen werden, die die 

Standsicherheit der Grabenböschungen sicherstellen.  

 

Diese Varainte ist technisch durchführbar, würde jedoch aufgrund des Einbaues 

der Schlitzwände zu erheblichen Mehrkosten für die Anlieger führen.  
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Variante 3:  

 

Neubau in 5,50 m Breite, Wegnahme des Baumbestandes, Ersatzanpflanzungen 

vor Ort, Auskofferung und Wiederverfüllung mit Flüssigboden, Installation einer 

LED-Beleuchtung.  

 

Wie bei den Varianten 1.u. 2 würde hier ebenfalls die Entfernung des Ober- und 

Unterbaues erfolgen und die Bäume insgesamt entfernt werden müssen. 

Aufgrund der Auffüllung mit Flüssigboden ist die Berücksichtigung des 

Lastverteilungskegels nicht erforderlich. Eine Sicherung der Grabenböschungen 

durch Betonschlitzwände ist nicht mehr erforderlich.  

 

Variante 4: 

  

Neubau in 5,00 m breite, teilweiser Erhalt des Baumbestandes, 

Ersatzanpflanzung vor Ort, Schaffung eines durchgängigen Alleencharakters, 

Auskofferung und Wiederverfüllung mit Flüssigboden, Installation einer LED-

Beleuchtung.  

 

Diese Variante gleicht der Variante 3. Es wird jedoch in einer Breite von 5,00 m 

ausgebaut und damit können in Teilbereichen die Bäume, durch 

Baumschutzmaßnahmen erhalten werden. Eine entsprechende Ersatz-

anpflanzung könnte den Alleencharakter zusätzlich verstärken.  

 

Variante 5:  

 

Neubau in 4,50 m breite, teilweiser Erhalt des Baumbestandes, 

Ersatzanpflanzungen vor Ort, Auskofferung und Wiederverfüllung mit 

Flüssigboden, Installation einer LED-Beleuchtung.  

 

Bei dieser Variante wird der Neubau in 4,50 m breite mit Erhalt der Bäume in 

Teilbereichen geplant.  

Bei diesem Neubau steigt allerdings der Kostenbeitrag der Anlieger von 30 

Prozent auf 75 Prozent der beitragsfähigen Kosten, da es sich in dem Fall nicht 

mehr um eine innerörtliche Verbindungstraße handeln würde.  
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Neubauvariante mit Flüssigboden: 

 

Richtig eingesetzt ist Flüssigboden der ideale Verfüllbaustoff, der alle 

Anforderungen des Systems Boden-Rohr-Straße optimal erfüllt. Er verbindet 

Verlegequalität und Langlebigkeit mit hoher Produktivität bei Planung und Bau. 

Flüssigboden beschreibt ein Verfahren, mit dessen Hilfe jede Art von Aushub 

zeitweise in fließfähigen Zustand versetzt werden kann und kontrolliert wieder 

so fixiert, dass die bautechnisch wichtigen Eigenschaften des Ausgangsboden 

erhalten werden. Die Aufbereitung zu Flüssigboden kann dabei in zentralen 

Anlagen oder mit kompakten Anlagen unterschiedlicher Größe direkt auf der 

Baustelle erfolgen. Mit dieser auch Mobilen Technik im Baukastenprinzip können 

spezielle Wünsche der Anwender, beispielsweise bei logistischen 

Aufgabenstellungen, verhältnismäßig leicht eingegangen werden. Das Ziel ist 

dabei immer, dass Flüssigboden neben einer ganzen Reihe technischer 

notwendiger Eigenschaften im fließfähigen Zustand, im fixierten Zustand wieder 

Eigenschaften erreicht, die denen des Umgebungsbodens weitestgehend 

gleichen oder auch im Bedarfsfall gezielt verändert werden können. Unter 

anderen sind das Volumenkonstanz, Belastbarkeit/Konsolidierung, Schwind- und 

Quellverhalten, Schwingungsdämpfung, Dichte. Das Ergebnis ist 100% 

umweltverträglich und trägt so entscheidend zum Schutz des Wirkungspfades 

Boden-Grundwasser bei.  

 

Herstellung:  

Flüssigboden besteht aus Aushubmaterial und Zusatzstoffen. Durch Zugabe der 

Zusatzstoffe kann der Flüssigboden je nach erforderlichen Bodeneigenschaften 

individuell eingestellt werden (wie vor beschrieben, z.B. höhere Belastbarkeit, 

bessere Schwigungsdämpfung, etc.). Das Fertigungsverfahren von Flüssigboden 

ermöglicht es, beliebige Arten von Bodenaushub, industriell hergestellte und 

natürliche Gesteinskörnungen, sowie andere mineralische Stoffe zeitweise 

fließfähig zu machen und selbstverdichtend wieder einzubauen. Zusatzstoffe 

sind z.B. Wasser und Kalk, Tonminerale, Bentonitsuspensionen, Zemente u. a. 

hydraulische Bindemittel. Das Aushubmaterial wird bei Bedarf, beispielsweise 

mittels Separator- und Dosiertechnik, rieselfähig gemacht. Dann wird es in einer 

sogenannten "Kompaktanlage" zu Flüssigboden verarbeitet. Anschließend wird 

das Material mittels Fahrmischer zur Baustelle gebracht und am Bestimmungsort 

eingebaut.  
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Um die hohe Qualität von Flüssigboden im Sinne der Vermeidung von 

Fremdkörpern unter Straßen in Verfüllbereichen zu gewährleisten, wurde die 

durch die RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung 

anerkannte RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden von Auftraggebern, 

Netzbetreibern und Kommunen angeregt und als Interessenvertreter der 

Qualitätsansprüche der Netzbetreiber und Straßenbauträger im Jahre 2009 

gegründet.  

Der Mindestumfang der für die Anwendung des Flüssigbodenverfahrens 

einzuhaltenden Anforderungen, der erforderlichen Prüfungen und der 

sinnvollen Abläufe wird durch die Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-

Gütezeichens 507 (RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden e.V.) vorgegeben. Die 

Anforderungen dieses Gütezeichens stellen in der Zusammenfassung der mit 

dem Verfahren seit 1998 gesammelten Erfahrungen die Grundlage für die 

Qualitätssicherung dar.  

In Bezug auf die Birkenstraße bietet der Einsatz von Flüssigboden technologische 

Vorteile, die bei einem konventionellen Ausbau nur mit einem deutlichen 

Mehraufwand zu realisieren sind. Die Vorteile eines Flüssigbodeneinsatzes sind 

im Wesentlichen eine Vergleichmäßigung des Straßenaufbaus durch den Einbau 

eines einheitlichen Flüssigbodens über den gesamten Straßenkörper. Schlecht 

tragfähige Torfstrecken können durch einen tragfähig eingestellten Flüssigboden 

überspannt werden, so dass übermäßig starke Setzungsunterschiede vermieden 

werden. Weiterhin stabilisiert der tragfähig eingestellte Flüssigboden den 

Straßenkörper so weit, dass Straßenabbrüche und Versackungen an den 

Grabenkanten dauerhaft ausgeschlossen werden können. 

 

Neubau der Birkenstraße, 2.BA vom Jägerweg bis zum Kiefernweg 

 

Öffentlicher Tiefbauauschuss vom 26.10.2016 

Beschlussvorschlag:  

 

Die Birkenstraße wird im 2. Bauabschnitt vom Jägerweg bis zum Kiefernweg in 

einer Fahrbahnbreite von 5,00 m (Länge ca. 690 m), wie im ersten Bauabschnitt, 

bituminös ausgebaut. Nach der Auskofferung erfolgt die Auffüllung in 

Teilbereichen mit Flüssigboden. Zur Verkehrsberuhigung und vereinzelt zum 

Baumschutz werden Fahrbahnverengungen in einem Abstand von rd. 50 m auf 

der linken bzw. rechten Fahrbahnseite gebaut. Baumschutzmaßnahmen werden 

vor und während der Straßenbaumaßnahme mithilfe eines Baumsach-
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verständigen erfolgen. Falls nötig, werden für gefällte Birken 

Ersatzanpflanzungen im Alleencharakter vor Ort getätigt. Die LED-Beleuchtung 

aus dem ersten Bauabschnitt wird im zweiten Abschnitt, im Abstand von rd. 40 

m, weitergeführt.  

 

Begründung:  

 

Mit dem 2. Bauabschnitt an der Birkenstraße, soll der weitere Ausbau der Straße 

umgesetzt werden. Eine Informationsveranstaltung für die Anlieger des 2. 

Bauabschnitts erfolgte am 05.10.2016 im Rathaussaal in Ihrhove. Es wird 

vorgeschlagen, dem Neubau der Birkenstraße 2. BA mit der o. g. Ausbaubreite 

zuzustimmen. 

 

Neubau der Birkenstraße 3. Und 4. Bauabschnitt vom Kiefernweg bis zur 

Rajenstraße imOrtsteil Großwolderfeld 

 

Öffentlicher Tiefbauauschuss vom 28.02.2018 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Die Birkenstraße wird im 3. und 4. Bauabschnitt vom Kiefernweg bis zur 

Rajenstraße in einer Fahrbahnbreite von 5,00 m (Länge ca. 1.500,00 m), wie im 

ersten und zweiten Bauabschnitt, bituminös ausgebaut. Nach der Auskofferung 

erfolgt die Auffüllung in Teilbereichen mit Flüssigboden. Zur Verkehrsberuhigung 

und vereinzelt zum Baumschutz werden Fahrbahnverengungen gebaut. 

Baumschutzmaßnahmen werden vor und während der Straßenbaumaßnahme 

mithilfe eines Baumsachverständigen erfolgen. Falls nötig, werden für gefällte 

Birken Ersatzanpflanzungen im Alleencharakter vor Ort getätigt. Das 

erforderliche Planfeststellungsverfahren ist einzuleiten.  

 

Begründung:  

 

Mit dem 3. und 4. Bauabschnitt an der Birkenstraße soll der weitere Ausbau der 

Straße umgesetzt werden. In einer Informationsveranstaltung für die Anlieger 

des 3. und 4. Bauabschnitts am 16.01.2017 im Rathaussaal in Ihrhove, wurde der 

Ausbau wie im Beschlussvorschlag beschrieben vorgestellt. Es wird 

vorgeschlagen, dem Neubau der Birkenstraße 3. und 4. Bauabschnitt mit der o. 
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g. Ausbaubreite zuzustimmen. Die Bauabschnitte 3. und 4. der Birkenstraße 

befinden sich im planerischen Außenbereich. Hier ist es im Vorfeld erforderlich 

eine Planreife herzustellen. Dies wird durch ein noch einzuleitendes 

Planfeststellungsverfahren erfolgen müssen. Vor Einleitung des 

Planfeststellungsverfahrens müssen die Ausbaubreiten entsprechend festgelegt 

werden.  

 

 

                           (Smid) 

 

Fachbereichleiter 3 Bauen und Planen 

       Gemeinde Westoverledingen 
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Großwolder Schloot

Flachsmeerschloot am Wege

Gezeichnet

F. Müller

Datum

11.04.20191:500

Masstab

Objekt:

Bauherr:

C

Plantitel:

A01

Blatt       Index

Legende:

Fahrbahn

Gehweg

Vorhandene Regenwasserkanalisation

Vorhandene Geländehöhen

Schieber (Wasser) vorh.

h/b 297/1680 

Vorhandene Schmutzwasserkanalisation

Index NameDatumArt der Ergänzung

A 12.04.19 Mü.

Text Ende III. Bauabschnitt, Beginn IV. Bauabschnitt

eingefügt.

Sämtliche Höhen sind auf NN bezogen.

Birkenstraße

Neubau

26810 Westoverledingen

Straßenbauplan

Bahnhofstraße 18

Gemeinde Westoverledingen

26810 Westoverledingen

Planunterlage:

Hauptstraße 38

Vermessungsbüro Beening

26789 Leer

Schieber (Gas) vorh.

vorh. Gehweg wird nicht erneuert.

Ausbaubreite: 5,00m

III. Bauabschnitt

B 06.09.22 Mü.

Stationierung ergänzt

Fließrichtung Gewässer

Wasserschutzgebiet

0+1324 bis 0+2036

Vorgesehender Ausbau mit Flüssigboden lt. Streckengutachten

C 05.04.23 Mü

Fließrichtung Gewässer eingezeichnet,

Beschriftung ergänzt

im Wasserschutzgebiet

Gesamter Ausbaubereich liegt



Graben

Graben

Graben

Graben

Graben Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben
Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben
Graben

Graben
Graben

Graben

G

r

a

b

e

n

T

h

u

j

a

Ø

0

,

2

B
e
t
o
n
w

a
n
d
 
m

i
t

G
e
l
ä
n
d
e
r

E

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

A

h

Ø

0

,

2

E

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

3

E

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

5

B

i

Ø

0

,

3

E

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

2

E

I

Ø

0

,

1

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

5

B

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

,

2

B

i

Ø

0

,

2

F

i

Ø

0

,

5

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

2

E

I

Ø

0

,

1

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

3

E

i

Ø

0

,

2

B

I

Ø

0

,

3

B

I

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

E

I

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

3

A

u

f
f
a

h

r
t
(
P

f
l
a

s

t
e

r
.
)

A

u

f
f
a

h

r
t
(
P

f
l
a

s
t
e

r
.
)

A

u

f
f
a

h

r
t
(
u

n

b

e

f
e

s

t
i
g

t
)

B

i

Ø

0

,

4

E

i

Ø

0

,

6

E

i

Ø

0

,

9

E

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

E

i

Ø

0

,

2

E

i

Ø

0

,

4

E

i

Ø

0

,

3

E

i

Ø

0

,

3

P
f
l
.

B
e
t
o
n
p
l
a
t
t
e
n

B

i

Ø

0

,

0

4

B

I

Ø

0

,

5

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

A

u

f
f
a

h

r

t
(

P

f
l
a

s

t
e

r

.
)

E
i
n
f
a
h
r
t
(
u
n
b
e
f
e
s
t
i
g
t
)

E
i
n
f
a
h
r
t
(
u
n
b
e
f
e
s
t
i
g
t
)

A
u
f
f
a
h
r
t
(
P

f
l
a
s
t
e
r
.
)

Pflaster.

B
eto

npla
tte

u
n
b
e
f
e
s
t
i
g
t

Pflaster.

u
n
b
e
f
e
s
t
i
g
t

B
e
t
o
n
p
l
a
t
t
e

F
u
ß

w
e
g
(
P

l
a
t
t
e
n
)

P

f

l
a

s

t

e

r

u

n

g

 

B

u

s

h

a

l
t

s

s

t

.

A
u
f
f
a
h
r
t
(
P

f
l
a
s
t
e
r
.
)

Z
a
u
n

E
i
n
f
a
h
r
t
(
u
n
b
e
f
e
s
t
i
g
t
)

H
i
r
t
e
n
w

e
g
(
P

f
l
a
s
t
e
r
)

A
u
f
f
a
h
r
t
(
P

f
l
a
s
t
e
r
.
)

A
u
f
f
a
h
r
t
(
P

f
l
a
s
t
e
r
.
)

A

u

f

f

a

h

r

t

(

P

f

l

a

s

t

e

r

.

)

A
u
f
f
a
h
r
t
(
P

f
l
a
s
t
e
r
.
)

u
n
b
e
f
e
s
i
g
t

B

e

t

o

n

p

l

a

t

t

e

n

E

i

Ø

0

,

1

B
u
c
h
e
n
w

e
g
 
(
P

f
l
a
s
t
e
r
.
)

Bushaltest.

F

i

Ø

0

,

5

B

I

Ø

0

,

4

B

I

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

3

DØ1,0B

DØ1,25B
DØ1,25B

DØ0,8B

DØ1,25B

DØ0,8B

DØ1,0B
DØ1,0B

DØ0,8B

DØ0,4B

DØ0,8B

DØ0,7B

DØ0,6B

DØ0,8BD
Ø

0,8B

D
Ø

0,8B

D
Ø

0,8B

E

i

Ø

0

,

2

E

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

B

I

Ø

0

,

4

B

I

Ø

0

,

4

A

h

Ø

0

,

1

B

i

Ø

0

,

4

E

i

Ø

0

,

3

E

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

5

A

h

Ø

0

,

1

E

i

Ø

0

,

5

B

i

Ø

0

,

3

P

f

l
a

s

t

e

r

.

F

i

Ø

0

,

4

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

2

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

3

B

i

Ø

0

,

3

R

a

d

w

e

g

(

B

e

t

o

n

)

R

a

d

w

e

g

(

B

e

t

o

n

)

R

a

j

e

n

s

t

r

a

ß

e

(

B

e

t

o

n

)

A

h

Ø

0

,

1

E

i

Ø

0

,

2

G

e

m

a

r

k

u

n

g

 

G

r

o

ß

w

o

l

d

e

F

l

u

r

 

1

0

A
u
f
f
a
h
r
t
 
u
n
b
e
f
e
s
t
i
g
t

A
u
f
f
a
h
r
t
 
u
n
b
e
f
e
s
t
i
g
t

B
e
t
o
n
b
r
ü
c
k
e

B

i

Ø

0

,

3

200

187

173

191

190

180

1

9

9

2

0

5

196

193

8

2

A

204

8

2

(

R

a

j

e

n

w

i

e

k

e

)

Flachsmeerschloot

2

4

2

2

5

2

1

5

3

2

3

2

2

2

2

3

2

8

5

3

1

2

9

8

1

2

0

2

9

2

/

6

4

5

2

4

5

1

3

3

8

3

9

5

2

6

1

4

2

9

2

8

6

9

2

7

4

7

1

5

B

i

Ø

0

,

4

B
e
t
o
n
p
l
a
t
t
e

(
m

i
t
 
G

e
l
ä
n
d
e
r
)

B
e
t
o
n
w

a
n
d
 
m

i
t

G
e
l
ä
n
d
e
r

G
e
l
ä
n
d
e
r
/
L
e
i
t
p
l
a
n
k
e

G
e
l
ä
n
d
e
r
/
L
e
i
t
p
l
a
n
k
e

G
e
l
ä
n
d
e
r
/
L
e
i
t
p
l
a
n
k
e

G
e
l
ä
n
d
e
r
/
L
e
i
t
p
l
a
n
k
e

B
e
t
o
n
w

a
n
d

B
e
t
o
n
w

a
n
d

B
e
t
o
n
p
l
a
t
t
e

M
a
u
e
r

M
a
u
e
r

Beton-

platte

B
e
t
o
n
w

a
n
d

Beton-

platte

Beton-

platte

P
f
e
i
l
e
r

P
f
e
i
l
e
r

L

e

i
t
p

l
a

n

k

e

P

f

l

a

s

t

e

r

(Pflaster.)

W

a

r

t

e

h

ä

u

s

c

h

e

n

S

c

h

a

l

t

k

a

s

t

e

n

S

c

h

a

l

t

k

a

s

t

e

n

S

c

h

a

l

t

k

a

s

t

e

n

S

c

h

a

l

t

k

a

s

t

e

n

W

a

r

t

e

h

ä

u

s

c

h

e

n

S

t

r

o

m

k

a

s

t

e

n

0

+

2

7

9

3

E

n

d

e

 

A

u

s

b

a

u

I

V

.

 

B

a

u

a

b

s

c

h

n

i

t

t

0

+

2

0

3

6

E

n

d

e

 

A

u

s

b

a

u

I

I

I

.

 

B

a

u

a

b

s

c

h

n

i

t

t

I

V

.

 

B

a

u

a

b

s

c

h

n

i

t

t

B

e

g

i

n

n

 

A

u

s

b

a

u

0

+

2

2

4

9

0

+

2

5

7

9

0

+

2

6

3

9

0

+

2

7

6

9

5

.

0

0

m

A

u

s

b

a

u

b

r

e

i
t

e

5

.

5

0

m

A

u

s

b

a

u

b

r

e

i
t

e

0

+

2

7

6

8

R
=

1
0

R

=

1

0

F

l
a

c
h

s
m

e

e

r
s
c
h

l
o

o

t

Großwolder Schloot

Flachsmeerschloot am Wege

Gezeichnet

F. Müller

Datum

11.04.20191:500

Masstab

Objekt:

Bauherr:

D

Plantitel:

A01

Blatt       Index

Legende:

Fahrbahn

Gehweg

Vorhandene Regenwasserkanalisation

Vorhandene Geländehöhen

Schieber (Wasser) vorh.

h/b 297/1865 

Vorhandene Schmutzwasserkanalisation

Index NameDatumArt der Ergänzung

A 12.04.19 Mü

Text Ende III. Bauabschnitt, Beginn IV. Bauabschnitt

eingefügt.

Birkenstraße

Neubau

26810 Westoverledingen

Straßenbauplan

Bahnhofstraße 18

Gemeinde Westoverledingen

26810 Westoverledingen

Planunterlage:

Hauptstraße 38

Vermessungsbüro Beening

26789 Leer

Schieber (Gas) vorh.

vorh. Gehweg wird nicht erneuert.

Ausbaubreite: 5,00m

IV. Bauabschnitt

B
06.09.22 Mü

Stationierung ergänzt

C 14.09.22 Mü

Ausbaubreite zw. Station 0+2768 und 0+2793 von

5.00m auf 5.50m geändert, Beschriftung ergänzt

0+2036 bis 0+2769

Vorgesehender Ausbau mit Flüssigboden lt. Streckengutachten

Sämtliche Höhen sind auf NN bezogen.

Fließrichtung Gewässer

Wasserschutzgebiet

D 05.04.23 Mü

Fließrichtung Gewässer eingezeichnet,

Beschriftung ergänzt

im Wasserschutzgebiet

Gesamter Ausbaubereich liegt

AutoCAD SHX Text
Zaun

AutoCAD SHX Text
Zaun





























































































































































































 
 

LABOR FÜR BODENMECHANIK 

 
 

 

Geschäftsführer: 
Andreas Grabe 
Eisenstraße 1a � 26789 Leer 
Handelsregister: Amtsgericht Aurich 
HRB 111 344 

 
Telefon:   04 91 / 454 20 99 - 0 
Telefax:   04 91 / 454 20 99 – 9 
E-Mail:     info@straps-gmbh.de 
Internet:   www.straps-gmbh.de 

 

 

 

 
Erneuerung und Erweiterung 

der Birkenstraße, BA III 
Gemeinde Westoverledingen 

 
Ingenieurgeologisches 

Streckengutachten 
 

 
Projekt-Nr.:  2010-349.1 
 
Auftraggeber: Gemeinde Westoverledingen  

Bahnhofstraße 18 
 26810 Westoverledingen 
 
Auftragnehmer:  StraPs Straßenbau Prüfstelle GmbH 
   Eisenstraße 1a 
   26789 Leer 
 
 
Bearbeiter:   Dipl.-Geol. Andreas Grabe 
   M. Sc. Christian Peters 
 
Anmerkung:   Überarbeitete Fassung, Original vom 10.11.2020 
 
Dieses Gutachten umfasst: 

 37 Seiten 

 3 Abbildungen 

 18 Tabellen 

 8 Anlagen 

 
Leer, den  

03.12.2024 
  



 
 
 

 

 
Streckengutachten 20100375-A 

Erneuerung Birkenstraße, BA III – Westoverledingen 
Seite 2 von 37 

 
 

Allgemeine gutachterliche Erklärung 

Dieses Gutachten ist nur vollständig gültig. Auszugweise entnommene Abschnitte können die 
Gesamtaussage verfälschen. Das Gutachten darf daher nur vollständig und unverändert ver-
vielfältigt werden.  

Die Vervielfältigung darf nur innerhalb des Anliegens erfolgen, das dem Zweck der Beauftra-
gung entspricht. 

Die in diesem Gutachten enthaltenen Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt und den 
direkten Ort der Probenahme bzw. der Ausführung von Feldarbeiten sowie der Messungen im 
bodenmechanischen Labor. Übertragungen auf übergeordnete Flächeneinheiten stellen daher 
Interpretationen dar. Diese können von den in der Bauausführung real aufgefundenen Verhält-
nissen, z. B. in Baugruben, Schürfen, abweichen. Sollten sich Abweichungen von den getroffe-
nen Aussagen ergeben, sollte Rücksprache mit den Verfassern dieses Gutachtens erfolgen. 

Eine Veröffentlichung dieses Gutachtens bedarf der schriftlichen Genehmigung der StraPs 
Straßenbau Prüfstelle GmbH, Leer. 

Redaktionelle Anmerkungen 

Vorgenommene Änderungen zum Streckengutachten vom 10.11.2020 in Hinblick auf die Stel-
lungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange vom 11.05.2021 bis 26.05.2021: 

 Bei dem geplanten Ausbau der Birkenstraße handelt es sich nicht um eine Sanierungs-
maßnahme, sondern um eine Erneuerung und Erweiterung. Betreffende, im Text ent-
haltene fehlerhafte Begriffe wurden entsprechend korrigiert. 

 In Abschnitt 5.6 wurde ergänzt, welche Auswirkung die baulichen Maßnahmen auf den 
Gewässerquerschnitt und die Böschung haben.   

 Die Kilometrierung der Bauabschnitte wurde fortlaufend zu BA II angepasst. 

 Die Berechnung der Aushubmengen wurde angepasst bzw. neu vorgenommen und 
damit verbundene Diskrepanzen im Text korrigiert 

Zudem wurde die Formatierung aktualisiert, was auch die Form von Tabellen oder die Darstel-
lung von Inhalten in nun tabellarischer Form einschließt. 

Es wurden darüber hinaus keine weiteren als die oben aufgeführten Änderungen vorgenom-
men, die den Inhalt dieses Gutachtens sinngemäß verändern.   
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1 Veranlassung, Bauvorhaben, Unterlagen, Untersuchungen 

1.1 Veranlassung 

Die Gemeinde Westoverledingen plant, die Birkenstraße im Bauabschnitt III vollständig zu er-
neuern und auf eine Breite von 5,0 m zu erweitern. 

Im Zuge der Planung wurden im Jahr 2015 bereits umfangreiche Untergrunduntersuchungen 
der Firma StraPs Straßenbau Prüfstelle GmbH durchgeführt (s. unser Gutachten vom 
30.10.2015). 

 

 
Abbildung 1: Lageplan des geplanten Baugebietes 

Die StraPs Straßenbau Prüfstelle GmbH, Leer, wurde beauftragt, weiterführende Untersu-
chungen an den Böden im Untersuchungsgebiet durchzuführen. Es sollten bodenchemische 
Untersuchungen des Bankettschälguts durchgeführt werden, der im Untersuchungsgebiet an-
stehende Torf sollte auf potentielle Sulfatversäuerung analysiert werden. 

Anhand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse sollte in Anlehnung an die Bauabschnitte 
I und II Empfehlungen für die Gründung der Straße in Abhängigkeit der anstehenden Böden 
zu erarbeiten. Ferner sollen die im Zuge der Bauarbeiten anfallenden Böden aufgelistet wer-
den und die anfallenden Bodenmengen berechnet werden. Zusätzlich sollen Verwendungs-
möglichkeiten der auszubauenden Böden erarbeitet und aufgeführt werden. 
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Das Gutachten enthält Angaben zu Homogenbereichen und ein Ingenieurgeologisches Stre-
ckenband nach DIN 18 300. 

Abschließend sollen Empfehlungen zur Bauausführung ausgesprochen werden. 

1.2 Bauvorhaben 

Die „Birkenstraße“ in Westoverledingen soll im Bauabschnitt III erneuert und erweitert werden. 
Der dritte Bauabschnitt umfasst die Strecke zwischen den Kreuzungen auf Höhe der Straßen 
„Kiefernweg“ und „Buchenweg“ auf einer Strecke von ca. 712 m. Die Stationierung beginnt bei 
0+1324 und endet bei 0+2036.  

Hierzu soll der bestehende Straßenaufbau zurückgebaut werden. Der Neubau der Straße soll 
mit dem Flüssigbodenverfahren nach RAL GZ 507 realisiert werden. Dabei soll der Straßen-
aufbau im Bereich nicht tragfähiger Bodenschichten durch eine schwimmende Bodenplatte 
aus Flüssigboden stabilisiert werden. 

Es ist ein Ausbau der Straße auf eine Breite von 5,0 m vorgesehen. 

Durch die geplante Verbreiterung der Straße kommt es zu geringen Abständen zwischen der 
Straße und den Straßenbegleitgräben. Daher ist zusätzlich der Einbau von Schlitzwänden auf 
Flüssigboden zur Stabilisierung der Straßenrandbereiche geplant. Aufgrund der hohen Kohä-
sion des Flüssigbodens kann die Gesamt-Ausbaubreite (Straßenkörper, einschließlich Schlitz-
wände) auf 5,4 m begrenzt werden.  

Für den Ausbau der Birkenstraße sind zwei Ausbauvarianten geplant. Die Wahl der Ausbau-
variante hängt davon ab, ob ein tragfähiger Untergrund vorliegt, oder ob baugrundverbes-
sernde Maßnahmen erforderlich sind. Für Bereiche mit nicht tragfähigem Untergrund soll die 
folgende Variante gewählt werden: 

  



 
 
 

 

 
Streckengutachten 20100375-A 

Erneuerung Birkenstraße, BA III – Westoverledingen 
Seite 9 von 37 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
In den Bereichen mit tragfähigen Untergrund ist ein konventioneller Aufbau geplant. Dabei 
sollen die Betonfahrbahn und der Straßenoberbau bis zu einer Tiefe von etwa 0,8 m ausge-
koffert und gegen einen einheitlichen Aufbau gemäß den Vorgaben der RStO neu aufgebaut 
werden. 

Aufgrund der relativ schmalen Bermenbreite sollen zur seitlichen Abstützung die Schlitzwände 
auch in Bereichen mit tragfähigem Baugrund errichtet werden. Grundsätzlich gilt, dass die 
Tiefe der Schlitzwände immer bis 0,5 m unter der Sohltiefe des Begleitgrabens liegen soll. Zur 
Vereinfachung kann für die Mengenermittlung von einer durchschnittlichen Schlitzwandtiefe 
von 2,3 m ausgegangen werden. 

Die Schlitzwände sollen grundsätzlich in den Bereichen errichtete werden, in denen sich ein 
Straßenbegleitgraben befindet. In den Bereichen von Zufahrten und Straßeneinmündungen ist 
keine Schlitzwand erforderlich.  

Auf der Nordwestseite finden sich insgesamt 15 Grundstückszufahrten mit einer durchschnitt-
lichen Breite von 5 Metern, eine Straßeneinmündung mit einer Breite von etwa 20 Metern und 
eine verrohrte Grabenquerung, die eine Breite von etwa 8 Metern aufweist. Die Länge der 
Schlitzwand an der nordwestlichen Straßenseite beträgt insoweit 712 m – 103 m = 609 m. 

An der Südostseite der Straße befinden sich insgesamt 15 Grundstückszufahrten mit einer 
durchschnittlichen Breite von 5 Metern und eine Grabenquerung in einer Breite von etwa 8 
Metern. Die Länge der Schlitzwand an der südöstlichen Straßenseite beträgt insoweit 712 m 
– 83 m = 629 m. 

Im Bermenbereich stehen derzeit eine größere Anzahl Birken. Inwieweit die Birken zu fällen 
sind oder Wurzelvorhänge herzustellen sind, sollte durch einen Baumschutzgutachter festge-
legt werden. 

5,4

5,0
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1.3 Zur Verfügung gestellte Unterlagen 

Eine Untersuchung der Straße erfolgte bereits in den Jahren 2015 ff. Die bisher durchgeführ-
ten Untersuchungen geben einen hinreichend guten Überblick über die Baugrundverhältnisse. 
Für die Bearbeitung des vorliegenden Gutachtens wurde zur Verfügung gestellt: 

 Lageplan III BA, i. M.: 1 : 500 vom 11.04.2019 

Die aktuell durchgeführten Untersuchungen umfassen daher nur die bodenchemischen Unter-
suchungen, wie sie von der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Leer gefordert 
wurden. 

1.4 Durchgeführte Untersuchungen 

Die im Rahmen dieses Gutachtens durchgeführten Untersuchungen sind als ergänzende Un-
tersuchungen zu betrachten. Das Gutachten nimmt neben den durchgeführten Untersuchun-
gen auf die Ergebnisse der Untersuchungen unseres Gutachtens vom 30.10.2015 Bezug. 

Folgende Leistungen wurden am 14. Oktober 2020 durchgeführt: 

 Probenahme einer Einzelprobe nach LAGA PN 98 mittels Edelstahlhandschappe 

 1 Stück 

 Probenahme von Mischproben nach LAGA PN 98 

 4 Stück 

 Chemische Untersuchung des Bodens nach LAGA M20 TR Boden 

 4 Stück 

 Physikalisch-chemische Analyse auf potentiell sulfatsaure Böden gemäß Handlungsemp-
fehlung zur Bewertung und zum Umgang mit Bodenaushub aus (potentiell) sulfatsauren 
Sedimenten (Geofakten 25, LBEG Hannover) 

 1 Stück 

Die Bodenproben wurden an das umweltanalytische Labor Chemisches Untersuchungsamt 
Emden GmbH, Emden, übergeben.  

Die Lage der durchgeführten Probenahme einschließlich der durchgeführten Bohrsondierun-
gen vom 29.09.2015 kann dem Lageplan in der Anlage I entnommen werden. Der Lageplan 
mit den ursprünglichen Sondierpunkten wurde um die Entnahmestellen der aktuell durchge-
führten Untersuchungen ergänzt. 
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2 Darstellung und Beschreibung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse 

2.1 Untersuchungsgebiet 

2.1.1 Morphologie, Bebauung, Bewuchs 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im südöstlichen Teil der Gemeinde Westoverledingen 
und östlich des Ortsteils Flachsmeer. 

Die Birkenstraße liegt in Dammlage und wird beidseitig von Straßenseitengräben begleitet. Im 
Bereich zur Wohnbebauung sind diese Gräben teilweise überbaut. 

Die „Birkenstraße“ ist im dritten Bauabschnitt annähernd eben und führt durch ein Wohngebiet 
mit bestehenden Bebauungen aus überwiegend Wohnhäusern und landwirtschaftlich genutz-
ten Gebäuden, sowie durch landwirtschaftliche Flächen aus Weide- und Ackerland. 

Der 712 m lange Bauabschnitt wird im Südwesten durch die Kreuzung auf Höhe der Straße 
„Kiefernweg“ und im Nordosten durch die Kreuzung auf Höhe der Straße „Buchenweg“ be-
grenzt. Im Südwesten schließt der bereits fertiggestellte zweite Bauabschnitt an, im Nordosten 
befindet sich der vierte Bauabschnitt. 

2.1.2 Geologische Verhältnisse 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich gemäß geologischer Basisdaten (NIBIS Datenserver 
LBEG Hannover, s. Abb. 2) im Verbreitungsgebiet der Moore der Geest. Diese sind geprägt 
durch Sphagnumtorfe, vergesellschaftet mit Hochmoortorfen und Talsanden. 

Gemäß NIBIS Kartenserver liegen für das Untersuchungsgebiet keine Informationen über sul-
fatsaure Böden vor. In Anlehnung an das Schreiben „Offene Fragen zum Planfeststellungs-
verfahren Birkenstraße“ des Landkreises Leer kann ein Auftreten sulfatsaurer Böden dennoch 
nicht ausgeschlossen werden.  



 
 
 

 

 
Streckengutachten 20100375-A 

Erneuerung Birkenstraße, BA III – Westoverledingen 
Seite 12 von 37 

 
 

 
Abbildung 2: NIBIS Kartenserver (2014); Bodengroßlandschaften - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
(LBEG) Hannover. Grün: Moore der Geest; Moore und lagunäre Ablagerungen.   

 

 
Abbildung 3: NIBIS Kartenserver (2014); Sulfatsaure Böden - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
(LBEG) Hannover.  Weiß: Es liegen keine Informationen vor. 
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2.1.3 Allgemeine hydrologische Verhältnisse 

Der NIBIS Kartenserver gibt den Flurabstand des Grundwasserspiegels mit 0,2 bis 1,3 m an. 

Die Grundwasserfließrichtung ist nicht bekannt. 

2.1.4 Hinweise auf Nutzung, Vornutzung und Belastung des Untersuchungsgebietes 

Die „Birkenstraße“ wird hauptsächlich als Durchfahrts- und Anliegerstraße von Fahrzeugen 
befahren. Die „Birkenstraße“ liegt in Dammlage und wird beidseitig von Straßenseitengräben 
begleitet. Im Bereich zur Wohnbebauung sind diese Gräben teilweise überbaut. 

Da sich an der Birkenstraße keine gewerblichen oder industriellen Anlagen befinden, in denen 
in erheblicher Menge mit Schadstoffen umgegangen wird, sind Altlasten nicht zu vermuten. 

2.2 Baugrund 

2.2.1 Ergebnisse der Felduntersuchungen 

2.2.1.1 Ergebnisse aus den Rammkernsondierungen 

Am 29.09.2015 wurden im Rahmen der bodenkundlichen Untersuchung (s. unser Gutachten 
vom 30.10.2015) in Bauabschnitt III sieben Rammkernsondierungen im Bereich der Fahrbahn 
zur Erkundung der Untergrundverhältnisse durchgeführt. 

Unterhalb einer 0,18 m starken Betonfahrbahn zeigten die ausgeführten Rammkernsondierun-
gen RKS 08 bis RKS 14 eine bis zu 1,1 m mächtige Auffüllung aus einem schwach mittelsan-
digen Feinsand. Die Mächtigkeit der Auffüllung korrespondiert mit der Höhe der Dammlage. 

Unterhalb der Auffüllungen befand sich in allen Sondierungen ein mäßig bis stark zersetzter 
Torfhorizont. Die Mächtigkeit des Torfes variierte stark. Im südlichen Bereich betrug die Mäch-
tigkeit zwischen 0,3 m (RKS 09) und 0,5 m (RKS 08). Nach Nordosten hin nahm die Mächtig-
keit des Torfes auf bis zu 3,6 m (RKS 11) zu. In Richtung „Buchenstraße“ nahm die Mächtigkeit 
des Torfes auf bis zu 0,4 m (RKS 13) ab. Bei RKS 14 stieg die Mächtigkeit erneut auf 1,6 m 
an. 

In allen Sondierungen wurde der Torf bis zur maximalen Bohrendteufe von einem schwach 
schluffigen bis schluffigen und schwach mittelsandigen bis mittelsandigen Feinsand unterla-
gert. Dieser reicht in den Sondierungen RKS 08, RKS 11, RKS 12 und RKS 14 bis zur maxi-
malen Bohrendteufe von 3,0 m (RKS 08 und RKS 12) bis 6,0 m (RKS 11). In RKS 09 folgt auf 
den schwach schluffigen Feinsand ab einer Tiefe von 2,1 m u. GOK ein stark schluffiger 
Feinsand bis zur maximalen Bohrendteufe von 3,0 m. In RKS 10 wird der schluffige Feinsand 
von einem schwach mittelsandigen Feinsand-Schluff-Gemisch mit einer Mächtigkeit von 1,4 m 
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unterlagert. Bis zur maximalen Bohrendteufe von 5,0 m folgt darauf ein schwach schluffiges 
Feinsand-Mittelsand-Gemisch. In RKS 13 folgt auf den schwach schluffigen Feinsand ab einer 
Tiefe von 3,5 m u. GOK ein feinsandiger Mittelsand. Dieser reicht bis zur maximalen Bohrend-
teufe von 5,0 m. 

Tabelle 1: Erschlossene Bodenschichten und geologische Ansprache vom 29.09.2015 

Tiefe 

[m u. GOK] 

[min. / max.] 

Mächtigkeit 

[m] 

[min. / max.] 

Bodenschicht 
Kurzzeichen 

DIN 4022-1 

Gruppe 

DIN 
18196 

Eignung als 
Baugrund 

0,18 / 1,1 0,62 / 0,92 
Auffüllung, Feinsand fS, msʹ [SE] gut 

0,8 / 4,5 0,3 / 3,6 
Torf H, H5 – H7 HZ ungeeignet 

1,1 / > 6,0 1,0 / >1,5 Feinsand, mittelsan-
dig 

fS, uʹ, ms SE/SU 
mäßig bis 

gut 

2,1 / 4,0 > 0,9 / 1,4 Feinsand, stark 

schluffig 
fS, u+ SU̅ mäßig 

3,5 / > 5,0 > 1,5 
Mittelsand mS,fs+ SE gut 

 

Die Ergebnisse aus den Rammkernsondierungen sind in Anlage II dargestellt. 

2.2.1.2 Feststellungen zu den hydrogeologischen Verhältnissen 

Bei der Durchführung der Rammkernsondierungen am 29.09.2015 wurde Grundwasser im 
nicht ausgepegelten Zustand gemessen. Die Grundwasserstände variierten demnach zwi-
schen 1,1 m u. GOK (RKS 10) und 1,5 m u. GOK (RKS 09 und RKS 11). Die nachfolgende 
Tabelle 2 stellt die Ergebnisse der Grundwassermessung dar. 

Tabelle 2: Ergebnisse der Grundwassermessung unmittelbar nach Bohrende am 29.09.2015 

Rammkernsondierung Tiefe [m u. GOK] 

RKS 08 1,3 

RKS 09 1,5 

RKS 10 1,1 

RKS 11 1,5 

RKS 12 1,2 

RKS 13 1,2 

RKS 14 k. A. 
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Ausgehend von der deutlichen Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt der Grundwassermessung 
und der Bauausführung ist von deutlichen Abweichungen der Messergebnisse auszugehen. 

2.2.1.3 Ergebnisse der Bankettvermessung 

Am 14.10.2020 erfolgte im Rahmen der Probenahme der Bankettstreifen eine Bestimmung 
der Bankettmächtigkeit. Die Mächtigkeit des südöstlichen Bankettstreifens ist in Anlage VI dar-
gestellt. 

Die Mächtigkeit des Banketts schwankt dabei zwischen 0,15 m und 0,3 m im südöstlichen 
Bankett und zwischen 0,2 m und 0,25 m im nordwestlichen Bankett. Im Mittel beträgt die Ban-
kettmächtigkeit im südöstlichen Bankett ca. 0,23 m, das nordwestliche Bankett weist im Mittel 
eine Mächtigkeit von ca. 0,24 m auf. 

2.2.2 Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen 

2.2.2.1 Geotechnische Kennwerte 

Bodenmechanische Untersuchungen wurden nur im begrenzten Umfang durchgeführt. Der 
StraPs Straßenbau Prüfstelle liegen hinreichend viele Laborkennwerte von den erbohrten Bö-
den vor, so dass die geotechnischen Kennwerte für die erbohrten Bodenschichten angegeben 
werden können. 

2.2.2.2 Korngrößenermittlung 

Anhand der am 29.09.2015 entnommenen Bodenproben wurde die Korngrößenverteiltung der 
Auffüllungen durch eine Nass-/Trockensiebung nach DIN 18123 ermittelt. Die folgende Tabelle 
2 stellt die Ergebnisse der Nass-/Trockensiebung dar. Die Bestimmung des Durchlässigkeits-
beiwertes kf erfolgte nach BEYER. 

Tabelle 3: Ergebnisse der Korngrößenverteilung 

RKS 
/Probe 

Entnahme-
tiefe 

[m u. GOK] 

Anteil 
< 0,063 mm 

[M.-%] 

kf-Wert 
[m/s] 

Bodengruppe  
(DIN 18196) 

Frostempfindlich-
keit 

(ZTV E-StB 09) 

08 / 08.1 0,18 – 0,8 1,77 9,9 x 10-5 SE F 1 

10 / 10.1 0,18 – 0,8 2,80 1,0 x 10-4 SE F 1 

12 / 12.1 0,18 - 0,9 2,49 1,0 x 10-4 SE F 1 

14 / 14.1 0,18 – 0,9 7,12 8,3 x 10-5 SU F 2 



 
 
 

 

 
Streckengutachten 20100375-A 

Erneuerung Birkenstraße, BA III – Westoverledingen 
Seite 16 von 37 

 
 

Die Ergebnisse der Korngrößenverteilung liegen diesem Gutachten als Anlage III bei. 

2.2.3 Ergebnisse der bodenchemischen Untersuchungen 

Im Zuge der geplanten Baumaßnahme fallen in erster Linie die Feinsand- und Bankett-Auffül-
lungen sowie der Torf als Aushubmaterialien an. Diese sollen hinsichtlich Verwertungsmög-
lichkeiten bodenchemisch untersucht werden. Im Rahmen der Untersuchungen vom 
29.09.2015 wurde aus den entnommenen Bodenproben der Auffüllungen unter der Fahrbahn 
eine Mischprobe zusammengestellt. Die Untersuchung erfolgte gemäß den Parametern der 
LAGA M 20 TR Boden. 

Im Zuge der Untersuchungen vom 14.10.2020 wurden nach den Vorgaben der Bankett-
schälgutrichtlinie insgesamt 44 Einzelproben aus den Bankettstreifen entnommen. Daraus 
wurden je zwei Mischproben des südlichen und des nördlichen Banketts zusammengestellt 
(A-/B- Probe). Die Untersuchung erfolgte gemäß den Parametern der LAGA M20 TR Boden. 

Ferner wurde am 14.10.2020 eine Probe des Torfes aus dem Fahrbahnrand entnommen. Die 
Untersuchung erfolgte in Anlehnung an Geofakten 25 auf potentiell Sulfatversäuerung. 

Die Mischproben wurden folgendermaßen zusammengestellt: 

Tabelle 4: Zusammenstellung der Mischproben 

Probe aus RKS aus Einzelprobe Bodenart 
Entnahme-

tiefe 

[m u.GOK] 

15100354-28  
(MP 02) (2015) 

08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14 

15100354 
-08.1, -09.1, -10.1, 
-11.1, -12.1, -13.1, 

-14.1 

Auffüllung, 
Feinsand 

0,18 – 1,1 

20100375-01 A 
(MP 01) 

Bankettstreifen 
NW 

 
Auffüllung,  

Mutterboden 
0,0 – 0,25 

20100375-01 B 
(MP 02) 

Bankettstreifen 
NW 

 
Auffüllung,  

Mutterboden 
0,0 – 0,25 

20100375-02 A 
(MP 03) 

Bankettstreifen 
SO 

 
Auffüllung,  

Mutterboden 
0,0 – 0,3 

20100375-02 B 
(MP 04) 

Bankettstreifen 
SO 

 
Auffüllung,  

Mutterboden 
0,0 – 0,3 

20100375-06.1 Nahe RKS 11 20100375-06.1 Torf 0,8 – 1,7 

 
Die Laborproben wurden im Labor Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH, Emden, 
untersucht. Die entsprechenden Ergebnisprotokolle der chemischen Analysen vom 
20.10.2020 bzw. vom 21.10.2020 liegen diesem Bericht als Anlage IV bei.  
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Die Ergebnisse der chemischen Analysen der Eurofins Umwelt Nord GmbH, Oldenburg, vom 
22.10.2015 für die entnommenen Proben vom 29.09.2015 sind diesem Bericht ebenfalls in 
Anlage IV hinterlegt. 

2.2.3.1 Mischprobe 15100354-28 (MP 02) (2015) 

Die folgende Tabelle 4 zeigt umweltrelevante Überschreitungen der Sollwerte gemäß LAGA 
M20 TR Boden für die Mischprobe 15010354-28 (MP 02). Die Einstufung erfolgt nach Sand. 

Tabelle 5: Oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 (Sand) liegende Parameter – MP 02 (2015) 

Feststoff im Original 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

Eluat 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

resultierende Einstufung Z 0 

 

2.2.3.2 Mischprobe 20100375-01 A (MP 01) 

Die folgende Tabelle 5 zeigt umweltrelevante Überschreitungen der Sollwerte gemäß LAGA 
M20 TR Boden für die Bankett-Mischprobe 20100375-01 A (MP 01). Die Einstufung erfolgt 
anhand des Bodens nach Sand. 

Tabelle 6: Oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 (Sand) liegende Parameter – MP 01 (2020) 

Feststoff im Original 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1 Z 2 Einstufung 

TOC Ma.-% 4,8 0,5 1,5 5,0 Z 2 (Z 0) 

Eluat 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

resultierende Einstufung Z 2 (Z 0)1) 

1) Die Einstufung erfolgte ausschließlich aufgrund des TOC-Gehaltes 
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2.2.3.3 Mischprobe 20100375-01 B (MP 02) 

Die folgende Tabelle 6 zeigt umweltrelevante Überschreitungen der Sollwerte gemäß LAGA 
M20 TR Boden für die Bankett-Mischprobe 20100375-01 B (MP 02). Die Einstufung erfolgt 
anhand des Bodens nach Sand. 

Tabelle 7: Oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 (Sand) liegende Parameter – MP 02 (2020) 

Feststoff im Original 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1 Z 2 Einstufung 

TOC Ma.-% 4,3 0,5 1,5 5,0 Z 2 (Z 0) 

Eluat 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

resultierende Einstufung Z 2 (Z 0)1) 

1) Die Einstufung erfolgte ausschließlich aufgrund des TOC-Gehaltes 

 

2.2.3.4 Mischprobe 20100375-02 A (MP 03) 

Die folgende Tabelle 7 zeigt umweltrelevante Überschreitungen der Sollwerte gemäß LAGA 
M20 TR Boden für die Bankett-Mischprobe 20100375-02 A (MP 03). Die Einstufung erfolgt 
anhand des Bodens nach Sand. 

Tabelle 8: Oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 (Sand) liegende Parameter – MP 03 (2020) 

Feststoff im Original 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1 Z 2 Einstufung 

TOC Ma.-% 4,7 0,5 1,5 5,0 Z 2 (Z 0) 

Eluat 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

resultierende Einstufung Z 2 (Z 0)1) 

1) Die Einstufung erfolgte ausschließlich aufgrund des TOC-Gehaltes 
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2.2.3.5 Mischprobe 20100375-02 B (MP 04) 

Die folgende Tabelle 8 zeigt umweltrelevante Überschreitungen der Sollwerte gemäß LAGA 
M20 TR Boden für die Bankett-Mischprobe 20100375-02 B (MP 04). Die Einstufung erfolgt 
anhand des Bodens nach Sand. 

Tabelle 9: Oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 (Sand) liegende Parameter – MP 04 (2020) 

Feststoff im Original 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1 Z 2 Einstufung 

TOC Ma.-% 4,6 0,5 1,5 5,0 Z 2 (Z 0) 

Eluat 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

resultierende Einstufung Z 2 (Z 0)1) 

1) Die Einstufung erfolgte nur aufgrund des TOC-Gehaltes 

 

2.2.3.6 Probe 20100375-06.1 

Folgende Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen auf potentielle oder 
aktuelle Sulfatversäuerung der Probe 20100375-06.1. 

Tabelle 10: Ermittelte Parameter der Untersuchung des Torfes – 06.1 (2020) 

20100375-06.1 

Parameter Einheit Messwert 

pH-Wert  5,5 

Säureneutralisierungskapazität SNKt mmol/kg TS 380 

Säurebildungspotential SBPcrs  mmol/kg TS 9 

resultierende Einstufung 
SNK >0 

nicht potentiell sulfatsauer 

2.3 Boden als Baustoff 

Gemäß dem Anhang 2 der M-GUB (2018) sind die Aushubmaterialien hinsichtlich ihrer Eig-
nung als Baustoff zu bewerten und zu beurteilen. Die Verwertungsmöglichkeiten der einzelnen 
Ausbaustoffe werden in Kapitel 5: Verwendung der Ausbaustoffe erläutert. 
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3 Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse 

3.1 Einflüsse auf die Baumaßnahme 

3.1.1 Geologische Situation 

Die Ergebnisse aus den Bohrsondierungen des Untersuchungsgebietes zeigen grundsätzlich 
einen dreischichtigen Aufbau des Baugrundes, wobei die Oberfläche im Fahrbahnbereich 
durch Betonplatten gebildet wird, während zwischen Betonplatten und Straßengraben Ban-
kettschälgut aus Oberbodenmaterial vorliegt. Unterhalb des Betons findet sich eine weitestge-
hend homogene Feinsandauffüllung als Tragschicht. Die Auffüllung unterlagernd befindet sich 
ein Torf mit einer stark variierenden Mächtigkeit, die zur Mitte des Straßenabschnitts und nach 
Nordosten hinzunimmt. Auf den Torf folgt bis zur maximalen Bohrendteufe schluffige bis mit-
telsandige Feinsande und Mittelsande. 

3.1.2 Hydrogeologische Situation 

Die ermittelten Grundwasserstände reichen von 1,1 m u. GOK (RKS 10) bis 1,5 m u. GOK 
(RKS 09 und RKS 11) im nicht ausgepegelten Zustand. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit 
seit dem Zeitpunkt der Messungen ist mit einem höheren Wasserstand zu rechnen. 

Als Grundwasserbemessungshöhe sollte eine Höhe von 0,8 m u. GOK angenommen werden. 
Für den Straßenbau können insofern Wasserhaltungsmaßnahmen notwendig sein. 

3.1.3 Nutzung des Untersuchungsgebietes 

Die „Birkenstraße“ wird als hauptsächlich als Durchfahrts- und Anliegerstraße von Fahrzeugen 
aller Art befahren.  

3.1.4 Einordnung der Baumaßnahme in die Erdbebenzonen nach DIN 4149-1, vorläu-
fige Angabe des Baugrundfaktors κ 

Das in der DIN 4149-1 aufgeführte Kartenmaterial weist für das Untersuchungsgebiet keine 
Erdbebenzone auf. Da das Gebiet als erdbebensicher einzustufen ist, kann die vorläufige Er-
mittlung des Baugrundfaktors κ entfallen. 
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3.2 Baugrundbeurteilung der erkundeten Schichten 

Für die geplante Baumaßnahme werden insgesamt fünf Homogenbereiche (H 1 bis H 5) fest-
gelegt, für die die Beschaffenheit und Eigenschaften beschrieben werden.  

In den nachfolgenden Kapiteln werden für die Homogenbereiche nur die wesentlichen Boden-
kennwerte angegeben. Eine Aussage zu den (geplanten) Verwendungen der Ausbaustoffe 
findet sich in dem in diesem Bericht enthaltenen vorläufigen Entsorgungskonzept. Eine detail-
lierte Angabe zu den Verwendungen kann erst gemacht werden, wenn nach der Ausschrei-
bung feststeht, welches Bauunternehmen den Zuschlag erhält. 

Die Beschreibung erfolgt für folgende Homogenbereiche: 

Homogenbereich H 1: Betonplatten 

Homogenbereich H 2: Auffüllung, Bankett 

Homogenbereich H 3: Auffüllung, Feinsand 

Homogenbereich H 4: Torf 

Homogenbereich H 4.1: Torf (Aushub) 

Homogenbereich H 4.2: Torf (Verbleibend) 

Homogenbereich H 5: Feinsand-Mittelsand-Gemisch 

 

3.2.1 Homogenbereich H 1: Betonplatten 

Im Zuge der Erneuerung der „Birkenstraße“ fallen Betonplatten in der Fahrbahn als Aushub 
an. Die Betonplatten weisen eine Stärke von 0,18 m auf. 

Gemäß den Berechnungen des Entsorgungskonzept (s. Kapitel 5.1) ist mit Aushubmaterial mit 
einem Volumen von 461,4 m³ zu rechnen. 

Bodenkennwerte für Beton werden nicht angegeben. 

3.2.2 Homogenbereich H 2: Auffüllung, Bankett 

Zwischen dem Straßenbereich und dem Graben fällt beidseitig Bankettmaterial als Aushub an. 
Dabei handelt es sich um stark humose Oberbodenauffüllungen, die im Mittel eine Mächtigkeit 
von 0,23 m auf der südöstlichen Straßenseite und von 0,24 m auf der nordwestlichen Straßen-
seite aufweisen. 

Da die bodenchemischen Untersuchungen keine signifikanten Heterogenitäten zwischen dem 
linken und rechten Bankettstreifen ausweisen, werden beide Bankettstreifen zu einem Homo-
genbereich zusammengefasst. 



 
 
 

 

 
Streckengutachten 20100375-A 

Erneuerung Birkenstraße, BA III – Westoverledingen 
Seite 22 von 37 

 
 

Gemäß den Berechnungen des Entsorgungskonzept (s. Kapitel 5.1) ist mit Aushubmaterial mit 
einem Volumen von 303,4 m³ zu rechnen. 

Tabelle 11: Bodenkennwerte für Auffüllung, Bankett 

Auffüllung, Bankett 

 Oberboden 

Bodengruppe  [OH] 

Messwert Einheit  

Kornverteilung  fS, u, msʹ, h+ 

Lagerungsdichte  locker 

Kornform  eckig rau – gut gerundet 

Bodenklasse DIN 18300 (alt)  1 

Frostempfindlichkeit  sehr groß 

Erosionsempfindlichkeit  mittelgroß 

Zusammendrückbarkeit  groß 

Tragfähigkeit  schlecht 

Durchlässigkeitsbeiwert kf m/s 10-4–10-7 

Rohwichte γ des feuchten Bodens kN/m³ 15,0–20,0 

Wichte γ´ unter Auftrieb kN/m³ 8,0–11,0 

Reibungswinkel φʹ ° 20–30 

Steifemodul Es MN/m² 0,5–2,0 

Kohäsion cʹ kN/m² 0–5 

 

Die nachfolgende Tabelle 12 fasst die Ergebnisse der bodenchemischen Untersuchungen des 
Bankettmaterials zusammen. Ausschlaggebend für eine Bewertung ist die schlechtere der A 
und B Proben. 

Tabelle 12 Einstufung nach LAGA M20 TR Boden der untersuchten Böden. 

Probe Nr. LAGA-Zuordnung Zur Überschreitung führende Para-
meter  

Rechtes  
Bankett 

A Z 2 (Z 0) TOC 

B Z 2 (Z 0) TOC 

Linkes  
Bankett 

A Z 2 (Z 0) TOC 

B Z 2 (Z 0) TOC 
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Beide Bankettstreifen sind der LAGA-Zugehörigkeit Z 2 zuzuordnen. Da die Bewertung aus-
schließlich anhand des TOC-Gehaltes erfolgt, ist eine Verwertung als Zuordnungswert Z 0 im 
Rahmen der LAGA M20 TR Boden möglich.  

3.2.3 Homogenbereich H 3: Auffüllung, Feinsand 

Unterhalb der Betonfahrbahn sowie im Seitenraum unterhalb des Bankettmaterials befindet 
sich eine mittelsandige Feinsandauffüllung, deren Mächtigkeit zwischen 0,62 m 0,92 m variiert 
und im Mittel etwa 0,72 m beträgt.  

Gemäß den Berechnungen des Entsorgungskonzept (s. Kapitel 5.1) ist mit Aushubmaterial mit 
einem Volumen von 2 643,4 m³ zu rechnen. Etwa 428,0 m³ davon sind im Straßenbau direkt 
wiederverwertbar, ein bisher nicht näher bestimmter Anteil auch zur Herstellung des Flüssig-
bodens (vgl. auch Kapitel 5.5).  

Tabelle 13: Bodenkennwerte für Auffüllung, Feinsand 

Auffüllung, Feinsand 

 Grobkörnige Böden, Sand 

Bodengruppe  [SE] 

Messwert Einheit  

Kornverteilung  fS, msʹ 

Lagerungsdichte  mitteldicht 

Kornform  eckig rau – gut gerundet 

Bodenklasse DIN 18300 (alt)  3 

Frostempfindlichkeit  gering 

Erosionsempfindlichkeit  gering 

Zusammendrückbarkeit  klein 

Tragfähigkeit  gut 

Durchlässigkeitsbeiwert kf m/s 10-4–10-5 

Rohwichte γ des feuchten Bodens kN/m³ 16,0–19,0 

Wichte γ´ unter Auftrieb kN/m³ 9,5–11,0 

Reibungswinkel φʹ ° 30–34 

Steifemodul Es MN/m² 70–110 
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3.2.4 Homogenbereich H 4: Torf 

In allen Sondierungen folgt auf die Feinsandauffüllungen ein mäßig bis stark zersetzter Torf. 
Dieser weist im südwestlichen Teil des Untersuchungsgebietes Mächtigkeiten zwischen 0,3 
(RKS 09) m und 0,5 m (RKS 08) auf. In der Mitte des Bauabschnittes weist der Torf deutlich 
größere Mächtigkeiten zwischen 1,6 m (RKS 12) und 3,6 m (RKS 11) auf. Im nördlichen Be-
reich des Untersuchungsgebietes reicht der Torf bis in Tiefe von 1,5 m (RKS 13) bis 2,9 m 
(RKS 14) u. GOK. 

Im Mittel weist der Torf eine Mächtigkeit von 1,26 m auf.  

Tabelle 14: Bodenkennwerte für Torf 

Torf 

 Torf 

Bodengruppe  HZ 

Messwert Einheit  

Kornverteilung  H5 – H7 

Lagerungsdichte  – 

Zersetzungsgrad  mäßig bis stark 

Bodenklasse DIN 18300 (alt)  2 

Frostempfindlichkeit  sehr groß 

Erosionsempfindlichkeit  mittelgroß 

Zusammendrückbarkeit  sehr groß 

Tragfähigkeit  sehr gering 

Durchlässigkeitsbeiwert kf m/s 10-6–10-8 

Rohwichte γ des feuchten Bodens kN/m³ 10,4–12,5 

Wichte γ´ unter Auftrieb kN/m³ 0,4–2,5 

Reibungswinkel φʹ ° 24–28 

Steifemodul Es MN/m² 0,5–2,0 

Kohäsion cʹ kN/m² 0–5 
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3.2.4.1 Homogenbereich H 4.1: Torf (Aushub) 

Der Torf wird im Straßenbereich bis zu einer Tiefe von 1,4 m u. FOK, im Schlitzwandbereich 
bis 2,3 m u. FOK ausgebaut. Dieser Homogenbereich weist im Straßenbereich im Mittel 
0,43 m, im Schlitzwandbereich im Mittel etwa 0,8 m über die gesamte Straßenlänge auf.  

Der Torf ist nicht potenziell oder aktuell sulfatsauer. 

Gemäß den Berechnungen aus dem Kapitel 5.1 ist mit Aushubmaterial mit einem Volumen 
von 1 880,1 m³ zu rechnen. Für die Verwertbarkeit des Aushubs siehe Kap. 5.5.  

3.2.4.2 Homogenbereich H 4.2: Torf (Verbleibend) 

Der Torf des Homogenbereich H 4.2: Torf (Verbleibend) befindet sich unterhalb der maximalen 
Einbindetiefe. Weitere Untersuchungen sind in diesem Bereich nicht notwendig. 

3.2.5 Homogenbereich H 5: Feinsand-Mittelsand-Gemisch 

Im Liegenden des Torfes steht in allen Sondierungen ein schwach schluffiger bis schluffiger 
und schwach mittelsandiger bis mittelsandiger Feinsand an. Dieser erreicht in den Sondierun-
gen RKS 08, RKS 11, RKS 12 und RKS 14 bis zur maximalen Bohrendteufe. In den Sondie-
rungen RKS 09 und RKS 10 folgt darauf ein stark schluffiger Feinsand bzw. ein Feinsand-
Schluff-Gemisch, das in RKS 09 bis zur maximalen Bohrendteufe von 3,0 m reicht. Unterhalb 
des Feinsandschluff-Gemisches in RKS 10, sowie unterhalb des mittelsandigen Feinsandes 
in RKS 13 findet sich ein Feinsand-Mittelsand-Gemisch bzw. ein feinsandiger Mittelsand, der 
jeweils bis zur maximalen Bohrendteufe von 5,0 m ansteht. 

Aufgrund der ähnlichen Eigenschaften und schlechten Trennbarkeit dieser Böden werden 
diese zu einem Homogenbereich zusammengefasst. 

Gemäß den Berechnungen des Entsorgungskonzept (s. Kapitel 5.1) ist im Bereich der Schlitz-
wände mit Aushubmaterial mit einem Volumen von 402,4 m³ zu rechnen. Für die Verwertbar-
keit des Aushubs siehe Kap. 5.5 
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Tabelle 15: Bodenkennwerte für Feinsand-Mittelsand-Gemisch 

Feinsand 

 Grobkörnige Böden, Sand 

Bodengruppe  SE/SU 

Messwert Einheit  

Kornverteilung  fS,mS,u 

Lagerungsdichte  mitteldicht 

Kornform  eckig rau – gut gerundet 

Bodenklasse DIN 18300 (alt)  3 

Frostempfindlichkeit  mittel 

Erosionsempfindlichkeit  gering 

Zusammendrückbarkeit  klein 

Tragfähigkeit  gut 

Durchlässigkeitsbeiwert kf m/s 10-3–10-7 

Rohwichte γ des feuchten Bodens kN/m³ 15,0–20,0 

Wichte γ´ unter Auftrieb kN/m³ 9,0–12,0 

Reibungswinkel φʹ ° 30–34 

Steifemodul Es MN/m² 50–120 

 

3.3 Vorschläge für ergänzende geotechnische Untersuchungen 

Die Untergrundverhältnisse wurden hinreichend gut untersucht. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen lassen eine Beurteilung des Baugrundes zu. Es können wirtschaftliche Gründungs-
empfehlungen abgegeben werden. 
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4 Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise 

4.1 Vorgaben 

Die „Birkenstraße“ in Westoverledingen soll in im dritten Bauabschnitt in Anlehnung an die 
Bauabschnitte BA I und BA II (s. Anlage VIII) im Flüssigbodenverfahren ausgebaut werden. 
Die Fahrbahn soll dabei eine Breite von 5,0 m betragen. Um die Straße am Übergang zu den 
Straßenbegleitgräben zu stabilisieren sollen Schlitzwände aus Flüssigboden errichtet werden. 

4.2 Geotechnische Kategorien 

Geotechnische Kategorien werden nach den gültigen Normen Gruppen, „…, in die bautechni-
sche Maßnahmen und Verfahren nach dem Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, der Bau-
grundverhältnisse sowie der zwischen ihnen und der Umgebung bestehenden Wechselwir-
kung eingestuft.“ 

Als erste Orientierung können die Geotechnischen Kategorien (GK) wie folgt unterschieden 
werden: 

Tabelle 16: Einstufung der Geotechnischen Kategorien 

 

Die Einstufung in die Geotechnische Kategorie basiert auf folgenden Gegebenheiten: 

 übliche Lasten 

 schwieriger Baugrund 

 beherrschbares Grundwasser 

Resultierend ist die Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 2 zuzuordnen. 
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4.3 Empfehlungen und Hinweise für die Entwurfsbearbeitung, Ausschreibung und Bau-
durchführung 

In Kapitel 4.1 sind die Vorgaben dargestellt, die den Überlegungen für die möglichen Grün-
dungslösungen zugrunde liegen. 

Es wird die Gründungslösung beschrieben, sie aus Sicht des Baugrundgutachters die wirt-
schaftlichste Variante darstellt. 

Ausgehend von den Bodenarbeiten der Bauabschnitte I und II kann angenommen werden, 
dass die Mächtigkeit des Torfes kleinräumig stark variiert und dadurch von den aus den durch-
geführten Bohrungen interpolierten Profilen (s. Anlage VI) stark abweichen kann. Im Rahmen 
der Baudurchführung können daher Anpassungen der in Kapitel 4.3 genannten Gründungs-
empfehlungen sinnvoll sein. 

Zu den Homogenbereichen sind Verwendungen der Böden angegeben. Die angegebenen 
Verwendungen beschreiben jedoch nur die Verwendungsmöglichkeiten. Insoweit sollte in der 
Ausschreibung vom Bieter angegeben werden, welche Verwendung er vorsieht. Des Weiteren 
sollte in der Ausschreibung festgelegt werden, dass der Bieter für die Genehmigungen für die 
von ihm geplante Verwendung zuständig ist. Der Bieter soll angeben, welche Verwendung 
dem Angebotspreis zugrunde liegt. 

4.4 Gründungsempfehlungen 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen überwiegend einen einheitlichen Aufbau im Bereich der 
Straße, bestehend aus einem Betonsteinpflaster, unter dem eine Auffüllung aus Feinsand auf-
tritt. Unterhalb des Straßenaufbaus folgt ein Torf mit stark variierender Schichtmächtigkeit. 
Tragfähige Böden befinden sich Unterhalb des Torfes in Tiefen zwischen 1,1 m und 4,5 m 
unterhalb der Geländeoberkante in Form von Feinsand-Schluff-Gemischen, Feinsanden und 
Mittelsanden.  

Ausgehend von den stark variierenden Schichtmächtigkeiten des Torfes empfehlen wir, den 
Bauabschnitt bautechnisch in zwei Abschnitte zu unterteilen. Im Bereich geringer Torfmäch-
tigkeiten (Kreuzung auf Höhe der Straße „Kiefernweg“ bis etwa Bauabschnitt 0+1594) kann 
der Straßenaufbau nach herkömmlicher Bauweise erfolgen. Im Bereich größerer Torfmächtig-
keiten (Bauabschnitt 0+1594 bis Kreuzung auf Höhe der Straße „Buchenweg“) soll die Straße 
durch eine schwimmende Bodenplatte aus Flüssigboden stabilisiert werden.  

In beiden Bereichen soll die Straße in den Randbereichen durch Schlitzwände aus Flüssigbo-
den stabilisiert werden, weshalb auf voller Straßenlänge das Flüssigbodenverfahren zur An-
wendung kommt. 
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Gründung: „Birkenstraße, Bauabschnitt III“. Abschnitt 0+1324 bis Abschnitt 0+1594 

 Wir empfehlen, die Betonplatten sowie alle als Aushub anfallenden Homogenbereiche 
separat auszubauen und auf getrennten Haufwerken zu lagern. Wir empfehlen weiter-
hin, beim Ausbau organoleptisch auffällige Aushubmaterialien auf getrennten Haufwer-
ken zwischenzulagern. 

 Ausbau des Bankettmaterials. Entsorgung des Bankettmaterials. 

 Entlang der vorhandenen Gräben empfehlen wir, zur Stabilisierung der Böschungen 
einen 0,6 m breiten Graben für die geplanten Schlitzwände auszuheben. Die Sohle des 
Koffers soll 0,5 m unterhalb der Grabensohle des Straßenbegleitgrabensangelegt wer-
den. Wir empfehlen, an der Sohle der geschaffenen Gräben ein Geotextil-/Geogitter-
Kombiprodukt (Duogrid 30/30 Fa. HUESKER, o. glw.) auszulegen und an der Straßen-
abgewandten Grabenseite hochzuschlagen. 

 Die geschaffenen Gräben werden mit Flüssigboden bis ca. 0,4 m u. FOK aufgefüllt.  

 Da der Flüssigboden das Wasser verdrängt, ist nur das Überschusswasser abzupum-
pen. 

 Auskoffern des Bodens innerhalb der Straße bis Unterkante Torf. (Sollte die Auskoffe-
rungstiefe 1,5 m überschreiten, empfehlen wir, die Straße in dem entsprechenden Be-
reich im Flüssigbodenverfahren (s. unten) zu errichten). 

 Im Straßenbereich kann der Koffer mit einem frostsicheren und gut verdichtbaren Fülls-
and aufgefüllt werden. Die Feinsand-Auffüllung (Homogenbereich H 3) kann hierfür 
verwendet werden. In der Straßenachse soll die Auffüllung bis 0,34 m u. FOK erfolgen. 
Wir empfehlen, den Feinsand von der Achse ausgehend mit einem Gefälle von 2 % 
einzubauen.  

 Einschlagen des Geotextil-/Geogitter-Kombiproduktes oberhalb der Schlitzwände aus 
Flüssigboden bis über die Feinsandauffüllungen. Anschließend kann eine Schotter-
tragschicht aus Schotter 0/32 bis 0,14 m u. FOK eingebaut werden. Das Verformungs-
modul auf der Tragschicht soll größer sein als Ev2 = 120 MN/m². 

 Der Aufbau der Oberflächenbefestigung kann erfolgen, nachdem ein ausreichendes 
Verformungsmodul auf der Schottertragschicht mittels statischen Lastplattendruckver-
suchen nachgewiesen wurde. 
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Gründung: „Birkenstraße, Bauabschnitt III“. Abschnitt 0+1594 bis Abschnitt 0+2036 

 Wir empfehlen, die Betonplatten sowie alle als Aushub anfallenden Homogenbereiche 
separat auszubauen und auf getrennten Haufwerken zu lagern. Wir empfehlen weiter-
hin, beim Ausbau organoleptisch auffällige Aushubmaterialien auf getrennten Haufwer-
ken zwischenzulagern.  

 Ausbau des Bankettmaterials. Entsorgung des Bankettmaterials. 

 Entlang der vorhandenen Gräben empfehlen wir, zur Stabilisierung der Böschungen 
einen 0,6 m breiten Graben auszuheben. Die Sohle des Koffers soll 0,5 m unterhalb 
der Grabensohle des Straßenbegleitgrabens angelegt werden. Wir empfehlen, an der 
Sohle der geschaffenen Gräben ein Geotextil-/Geogitter-Kombiprodukt (Duogrid 30/30 
Fa. HUESKER, o. glw.) auszulegen und an der Straßenabgewandten Grabenseite 
hochzuschlagen 

 Die geschaffenen Gräben werden mit Flüssigboden bis ca. 1,0 m u. FOK aufgefüllt.  

 Wir empfehlen, den Torf innerhalb des Straßenkoffers in diesem Bauabschnitt bis zu 
einer maximalen Auskofferungstiefe von 1,4 m u. GOK auszubauen. Der Koffer kann 
abschnittsweise und unterhalb des Grundwassers angelegt werden. Eine Grundwas-
serabsenkung ist hierbei nicht erforderlich. Der ausgebaute Torf sollte auf einem sepa-
raten Haufwerk zwischengelagert und vor der weiteren Verwendung durch eine Dekla-
rationsanalyse analysiert werden. 

 Ausfüllen des Koffers mit Flüssigboden nach RAL GZ 507. In der Straßenachse soll 
die Auffüllung bis 0,34 m u. FOK erfolgen. Wir empfehlen, den Flüssigboden von der 
Achse ausgehend mit einem Gefälle von 2 % einzubauen. Das Gefälle kann je nach 
den örtlichen Gegebenheiten als Dachprofil oder als einseitiges Gefälle angelegt wer-
den. Die Flüssigbodenauffüllung im Bereich der Schlitzwände soll an dieses Gefälle 
anschließend errichtet werden. Da der Flüssigboden das Wasser verdrängt, ist nur das 
Überschusswasser abzupumpen. 

 Zur Entwässerung der Planumsebene (Flüssigboden) sollten randlich am Gefälletief-
punkt Drainagen DN 80 verlegt werden. Die Drainagen können im Abstand von etwa 
50 m in den Begleitgraben eingebunden werden. 

 Einschlagen des Geotextil-/Geogitter-Kombiproduktes oberhalb der Schlitzwände aus 
Flüssigboden mit einer Länge von etwa 1,2 m (s. Anlage VIII). Anschließend kann eine 
Schottertragschicht aus Schotter 0/32 bis 0,14 m u. FOK eingebaut werden. Das Ver-
formungsmodul auf der Tragschicht soll größer sein als Ev2 = 120 MN/m². 

 Der Aufbau der Oberflächenbefestigung kann erfolgen, nachdem ein ausreichendes 
Verformungsmodul auf der Schottertragschicht mittels statischen Lastplattendruckver-
suchen nachgewiesen wurde. 
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4.5 Berücksichtigung Belange Dritter 

Im Zuge der Baudurchführung können Zufahrten der „Birkenstraße“ temporär nicht zugänglich 
sein. Entsprechende Vereinbarungen, Terminabstimmungen, etc. sind mit den Anliegern ab-
zustimmen.  

Im Seitenraum liegen Ver- und Entsorgungsleitungen. Mit den Ver- und Entsorgern ist abzu-
stimmen, wie die Sicherung der Leitungen während der Baudurchführung zu erfolgen hat. Die 
Vorgaben der Ver- und Entsorger sind zu berücksichtigen. 
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5 Verwendung der Ausbaustoffe 

Im Zuge der Auskofferungsarbeiten fallen für die Erneuerung und Erweiterung der Birken-
straße im dritten Bauabschnitt verschiedene Böden an, die wiederverwertet oder entsorgt wer-
den sollen. 

Bei dem Aushub handelt es sich sowohl um Bauschutt in Form von Betonaufbruch, als auch 
durch Bodenmaterial in Form von Bankettmaterial, Sanden und Torf. 

In Abhängigkeit der in diesem Gutachten definierten Homogenbereiche sind die auszuheben-
den Homogenbereiche auf getrennten Haufwerken zu lagern.  

Es liegen Identifikationsanalysen für die Homogenbereiche H 2: Bankett und H 3: Auffüllung 
Feinsand vom 21.10.2020 bzw. vom 29.09.2015 vor. 

Die Ergebnisse der Identifikationsanalyse ordnen das Bankettmaterial in den LAGA-Zuord-
nungswert Z 2 (Z 0) ein. Der LAGA- Zuordnungswert Z2 ist dabei ausschließlich auf dem Pa-
rameter TOC zurückzuführen. Die Feinsandauffüllung wird in den LAGA-Zuordnungsbereich 
Z 0 eingestuft. 

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse werden nachfolgend die bei dem Straßenneubau an-
fallenden Aushubmengen zusammengestellt. Hinsichtlich der Verwendung der Aushubmateri-
alien können zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nur die Verwendungsmöglichkeiten aufge-
führt werden. Ein endgültiges Abfall- und Entsorgungskonzept kann erst erstellt werden, wenn 
nach der Ausschreibung feststeht, welches Unternehmen den Zuschlag erhält. Insoweit kann 
die Beschreibung der Verwendungsmöglichkeiten nur als vorläufiges Abfall- und Entsorgungs-
konzept verstanden werden. 

5.1 Anfallende Bodenmengen 

Den Berechnungen zu den Bodenmengen der einzelnen Schichten liegen folgende Annahmen 
Zugrunde: 

 Die gesamte Länge des Bauabschnittes beträgt 712 m. Dieser wird in zwei Abschnitte 
unterteilt:  

o Abschnitt 0+1324 bis 0+1594 (270 m) wird in konventioneller Bauweise durch 
Auskoffern aller Böden einschließlich des Torfes und Verfüllen mit Füllsand er-
richtet. 

o Abschnitt 0+1594 bis 0+2036 (442 m) wird in Flüssigbodenbauweise durch 
Auskoffern bis 1,4 m u. GOK und Verfüllen mit Flüssigboden errichtet. 

 Auf beiden Abschnitten wird beidseitig eine Schlitzwand aus Flüssigboden eingebracht. 
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 Die Breite der bestehenden Straße beträgt 3,6 m, die Breite der Straßenbefestigung 
soll nach Ausführung der Arbeiten 5,0 m betragen. Nach Nordwesten soll die beste-
hende Straße um etwa 1,0 m, nach Südosten um etwa 0,4 m erweitert werden. Werden 
die Schlitzwände berücksichtigt, beträgt die Erweiterung nach Nordwesten etwa 1,2 m 
und nach Südosten 0,6 m.  

 An beiden Straßenseiten werden Schlitzwände in einer Breite von 0,6 m hergestellt. 
Gemäß den in Kapitel 1.2 beschriebenen Unterbrechungen beträgt die Schlitzwand-
länge nordwestlich der Straße 609 m und südöstlich der Straße 629 m, insgesamt dem-
nach 1238 m. 

 Die Sohle der Schlitzgräben soll 0,5 m unterhalb der Grabensohle. Da keine Informa-
tionen über die Tiefe der Gräben vorliegt, wird eine Tiefe von 1,8 m angenommen, 
sodass mit einer Tiefe der Schlitzgräben von 2,3 m gerechnet wird. 

 Die Gesamtbreite des Straßenaufbaus einschließlich Schlitzwände soll 5,4 m betragen. 

Für die Berechnungen werden die gemittelten Eingriffstiefen der Übersicht halber für den Stra-
ßenbereich und für den Bereich der Schlitzwände getrennt betrachtet. Es wird davon ausge-
gangen, dass zunächst die Betonplatten ausgebaut werden und das Bankett beidseitig auf 
ganzer Länge abgeschoben wird, bevor die Gräben für die Schlitzwände angelegt werden. Die 
Berechnung der Aushubmengen für die Schlitzwände berücksichtigt diese Homogenbereiche 
daher nicht. Die Bestimmung der mittleren Schichtdicke erfolgte anhand der Homogenberei-
che in Anlage VI. 

Tabelle 17: Berechnung der Bodenmengen im geplanten Straßenbereich. 

Homogenbereich Bodenart 
Breite 

[m] 

Länge 

[m] 

mittlere 
Schichtdicke 

[m] 

Volumen 
[m³] 

H 1 Betonplatten 3,6 712 0,18 461,4 

H 2 Auffüllung, Bankett    303,4 

 
Bankett, nordwestlich 1,2 712 0,24 205,1 

Bankett, südöstlich 0,6 712 0,23 98,3 

H 3 Auffüllung, Feinsand 4,2 712 0,72 2153,11) 

H 4.1 Torf (Ausbau) 4,2 712 0,43 1285,91) 

H 4.2 Torf (Verbleibend) –  – – 

H 5 
Feinsand-Mittelsand-

Gemisch 
– 

 
– – 

1) Die Menge aus dem Schlitzwandbereich ist hier nicht berücksichtigt 
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Tabelle 18: Berechnung der Bodenmengen im Bereich der geplanten Schlitzwände  

Homogenbereich Bodenart 
Breite 

[m] 

Länge 

[m] 

mittlere 
Schichtdicke 

[m] 

Volumen 
[m³] 

H 3 Auffüllung, Feinsand    490,3 

 

Auffüllung, Feinsand,  
nordwestl. 

0,6 609 0,66 241,2 

Auffüllung, Feinsand,  
südöstl. 

0,6 629 0,66 249,1 

H 4.1 Torf (Ausbau)    594,2 

 

Torf (Ausbau),  
nordwestl. 

0,6 609 0,8 292,3 

Torf (Ausbau),  
südöstl. 

0,6 629 0,8 301,9 

H 4.2 Torf (Verbleibend) – - – – 

H 5 
Feinsand-Mittelsand-

Gemisch1)    402,4 

 

Feinsand-Mittelsand-
Gemisch, nordwestl. 

0,6 3632) 0,95 206,9 

Feinsand-Mittelsand-
Gemisch, südöstl. 

0,6 3433) 0,95 195,5 

1) Im Bereich von etwa St. 0+1324 bis 0+1600 und 0+1834 bis 0+1954 als Aushub zu erwarten.  
2) Gesamtlänge von etwa 396 m abzüglich etwa 33 m für Auffahrten (5 x 5 m) und Durchlass (8 m) 
3) Gesamtlänge von etwa 396 m abzüglich etwa 53 m für Auffahrten (9 x 5 m) und Durchlass (8 m) 

 

Im Abschnitt Kreuzung „Kiefernweg“ bis Abschnitt 0+1594 soll der Straßenaufbau mittels Füll-
sand erfolgen. Wir empfehlen, den Füllsand aus Homogenbereich 3: Auffüllung, Feinsand zu 
verwenden. Dafür ist eine Menge von 428,0 m³ notwendig. 

Es ergeben sich folgende anfallende, nicht direkt wiederverwendbare Bodenmengen: 

Homogenbereich H 1: Betonplatten: 461,4 m³ 

Homogenbereich H 2: Bankettschälgut: 303,4 m³ 

Homogenbereich H 3: Auffüllung, Feinsand: 2153,1 m³ + 490,3 m³ - 428,0 m3 = 2 215,4 m³ 

Homogenbereich H 4.1: Torf (Ausbau): 1285,9 m³ + 594,2 m³ = 1 880,1 m³ 

Homogenbereich H 5: Feinsand-Mittelsand-Gemisch: 402,4 m³ 
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5.2 Voraussetzungen für das Abfall- und Entsorgungskonzept 

Dem Abfall- und Entsorgungskonzept liegen die folgenden Voraussetzungen zugrunde: 

 Es sollen separate Haufwerke für alle ausgehobenen Homogenbereiche erstellt wer-
den. 

 Die durchgeführten chemischen Untersuchungen ergeben die Einstufung in den LAGA-
Zuordnungswert Z 2 (Z 0) für das Bankettmaterial und in den LAGA-Zuordnungswert 
Z°0 für die Auffüllung, Feinsand. 

 Bei den durchgeführten Analysen handelt es sich um Identifikationsanalysen, die Hin-
weise für Transport, die Lagerung und die Entsorgungsmöglichkeiten geben sollen und 
als Grundlage für die weitere Planung und die Ausschreibung dienen sollen. 

 Nach der Planung des Auftraggebers soll das aufgenommene Bankettmaterial über die 
Firma Graalmann GmbH, Westoverledingen, entsorgt werden. 

5.3 Beschreibung der geplanten Verwendung 

Die Haufwerke sollen getrennt aufgenommen und im Rahmen einer Deklarationsanalyse nach 
LAGA PN 98 beprobt und untersucht werden. 

Eine Deklarationsanalyse der Betonplatten kann erst nach dem Brechen des Materials durch-
geführt werden.  

Auf Basis der Ergebnisse der Deklarationsanalysen soll entschieden werden, auf welchem 
Weg die Böden entsorgt werden sollen. Für die Entsorgung des Bankettschälguts können zu-
sätzliche Untersuchungen nach DepV notwendig sein. 

Sollten die ausgebauten Böden für die Herstellung des auf der Baustelle einzubauenden Flüs-
sigbodens verwendet werden, können die entsprechenden Böden auf der Baustelle gelagert 
werden. Eine Entsorgung dieser Böden ist in diesem Fall nicht notwendig. 

5.4 Baubegleitung 

Aufgrund der vorgefundenen Belastungen soll das Aufnehmen, der Transport, die Beprobung 
und die Entsorgung durch eine sachkundige Person begleitet werden. 

Zu Beginn der Baumaßnahme erfolgt eine Unterweisung der Mitarbeiter. Die Unterweisung 
beinhaltet neben dem allgemeinen Verhalten auf der Baustelle die spezielle Einweisung in die 
Baustellen, in die anzutreffenden Böden und in die möglichen Belastungen. 
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Die Baubegleitung folgt dem Baufortschritt. Sie führt über alle ausgebauten Böden ein Kataster 
(Bautagebuch). Das Kataster wird im Wesentlichen die folgenden Daten enthalten: 

 Herkunft (Ausbauabschnitt), 

 Datum Bodenaushub, 

 Verbringungsort, 

 Menge 

 Bodenart des Aushubbodens, 

 Ggf. Datum und Bearbeitungs-Nr. der Bodenanalyse, 

 Probenahmeprotokoll 

 

Das Bautagebuch wird zu einem Abschlussbericht zusammengefasst, der folgende Anlagen 
enthält: 

 Kataster (Excel-Tabelle, fortgeschrieben) 

 Lageplan mit Ausbauabschnitten 

 Fotodokumentation 

5.5 Verwendung/Entsorgung der Böden 

Die Einstufung in die erforderliche Deponieklasse erfolgt aus Basis der Deklarationsanalyse. 

Grundsätzlich gilt: Die Verwendung (Verwertung/Entsorgung) der Böden erfolgt nur nach Frei-
gabe durch die Baubegleitung. 

Wir empfehlen, die Betonplatten (Homogenbereich H 1) auf einem Brechplatz brechen zu las-
sen und auf seiner Eignung als RC-Schotter prüfen zu lassen.  

Das ausgebaute Bankettmaterial (Homogenbereich H 2) soll über die Firma Graalmann 
GmbH, Westoverledingen, entsorgt werden. Das Material soll ohne eine Zwischenlagerung 
auf der Baustelle abgefahren werden. Ein Wiedereinbau auf der Baustelle ist nicht vorgese-
hen. 

Homogenbereich H 3: Feinsandauffüllung kann als Füllsand für eine konventionelle Bauweise 
verwendet werden. Bei einer ausreichenden Durchmischung ist eine Verwendung in der frost-
sicheren Tiefe von bis zu 0,8 m u. GOK möglich. Ferner kann die Feinsandauffüllung zur Her-
stellung des Flüssigbodens verwendet werden. 
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Wir empfehlen, den ausgebaute Torf (Homogenbereich H 4.1) auf seine Eignung für Erden-
werke zur Herstellung organischer Böden zu prüfen. Alternativ kann der Torf nach BBodSchV 
auf seine Verwertbarkeit in durchwurzelbare Bodenschichten geprüft werden. 

Homogenbereich H 5: Feinsand-Mittelsand-Gemisch kann als Füllsand verwendet werden. 
Aufgrund des erhöhten Schluffgehaltes ist eine Verwendung innerhalb einer Frostschutz-
schicht nicht möglich. 

5.6 Sonstiges 

Der Gewässerquerschnitt wird durch die baulichen Maßnahmen nicht verändert. Durch den 
Einsatz des Flüssigbodenverfahrens wird die Stabilität der Böschung nicht herabgesetzt, da 
die vorgesehenen Schlitzwände auf Flüssigboden diese ausreichend stabilisieren. Abbrüche 
der Böschung in den Graben sind daher bei ordnungsgemäßer Baudurchführung nicht zu er-
warten. 

Die erstellten Berichte können jederzeit der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt 
werden. 

 

Wir empfehlen, dieses Gutachten einem Statiker vorzulegen. 

 

 

 

Aufgestellt 

03.12.2024 

i. A. Christian Peters, M.Sc. Geowiss. 
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Straßensanierung 

„Birkenstraße“ BA III 

Gemeinde Westoverledingen 

 

 

Ingenieurgeologisches 

Streckengutachten 

 

 

Anlage III 

 

 

Korngrößenverteilung 

nach DIN 18123 

 
 

  



Eisenstraße 1a

26789 Leer

Telefon : 0491 / 454 20 990
Fax       : 0491 / 454 20 999

Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

15100354-33

S-1501-009.4

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-33

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

08.1

  

0,18-0,8m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Siebanalyse :

Einwaage Siebanalyse    me : g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me' :

Anteil < g %-Anteil <

Gesamtgewicht der Probe    mt : g

mm ma : mm ma' = 100 - me'    ma' :

299,20

0,00

299,20

100,00

0,000,063 0,063

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [gramm] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,00 0,00 100,0

2,000 6  0,20 0,07 99,9

1,000 7  0,20 0,07 99,9

0,500 8  2,50 0,84 99,0

0,250 9  28,60 9,56 89,5

0,12510  193,00 64,51 25,0

0,06311  69,40 23,20 1,8

Schale  5,30 1,77 0,0

Summe aller Siebrückstände : S = g Größtkorn [mm] :

Siebverlust : SV = me - S =

SV' = ( me - S) / me * 100 =

g

%

299,20 4,00

0,00

0,00

Fraktionsanteil Prozentanteil

Ton

Schluff

Sandkorn

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Kieskorn

Feinkies

Mittelkies

Grobkies

Steine

1,80

98,10

76,12

21,86

0,12

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

DVGW - W113

kf

dg

Fg

Ds

Korn-Gr.

U

d10

d60

Cc

n

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

9,885·10
-5

[m/s]

0,188

7,119

1,335

1.0  .. 2.0

2,12

0,08

0,18

1,283

37,3

O:\Projekte_StraPs\Laufende_Projekte\2010-349.1 WOL, Birkenstraße BA II und IV _ Gemeinde Westoverledingen\...\2015-009.4 BA III\15100354-33.iko
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-33

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

08.1

  

0,18-0,8m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

U = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer:

 

 

2,12 1,28 0,79

SE

 

9,885 * 10
-5

   [m/s] nach Seelheim

 0  3  7  0  0 fS,ms

Bemerkungen
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Eisenstraße 1a

26789 Leer

Telefon : 0491 / 454 20 990
Fax       : 0491 / 454 20 999

Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

15100354-34

S-1501-009.4

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-34

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

10.1

  

0,18-0,8m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Siebanalyse :

Einwaage Siebanalyse    me : g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me' :

Anteil < g %-Anteil <

Gesamtgewicht der Probe    mt : g

mm ma : mm ma' = 100 - me'    ma' :

446,80

0,00

446,80

100,00

0,000,063 0,063

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [gramm] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,20 0,04 100,0

2,000 6  0,60 0,13 99,8

1,000 7  1,30 0,29 99,5

0,500 8  6,50 1,45 98,1

0,250 9  57,50 12,87 85,2

0,12510  279,10 62,47 22,7

0,06311  89,10 19,94 2,8

Schale  12,50 2,80 0,0

Summe aller Siebrückstände : S = g Größtkorn [mm] :

Siebverlust : SV = me - S =

SV' = ( me - S) / me * 100 =

g

%

446,80 4,00

-0,00

-0,00

Fraktionsanteil Prozentanteil

Ton

Schluff

Sandkorn

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Kieskorn

Feinkies

Mittelkies

Grobkies

Steine

2,80

97,00

69,82

26,11

1,07

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

DVGW - W113

kf

dg

Fg

Ds

Korn-Gr.

U

d10

d60

Cc

n

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1,045·10
-4

[m/s]

0,188

7,162

1,343

1.0  .. 2.0

2,16

0,08

0,18

1,349

37,1

O:\Projekte_StraPs\Laufende_Projekte\2010-349.1 WOL, Birkenstraße BA II und IV _ Gemeinde Westoverledingen\...\2015-009.4 BA III\15100354-34.iko
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-34

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

10.1

  

0,18-0,8m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

U = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer:

 

 

2,16 1,35 0,81

SE

 

1,045 * 10
-4

   [m/s] nach Seelheim

 0  3  7  0  0 fS,ms

Bemerkungen
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Eisenstraße 1a

26789 Leer

Telefon : 0491 / 454 20 990
Fax       : 0491 / 454 20 999

Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

15100354-35

S-1501-009.4

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-35

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

12.1

  

0,18-0,90m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Siebanalyse :

Einwaage Siebanalyse    me : g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me' :

Anteil < g %-Anteil <

Gesamtgewicht der Probe    mt : g

mm ma : mm ma' = 100 - me'    ma' :

506,50

0,00

506,50

100,00

0,000,063 0,063

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [gramm] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,00 0,00 100,0

2,000 6  0,40 0,08 99,9

1,000 7  1,10 0,22 99,7

0,500 8  4,30 0,85 98,9

0,250 9  46,60 9,20 89,7

0,12510  357,90 70,66 19,0

0,06311  83,60 16,51 2,5

Schale  12,60 2,49 0,0

Summe aller Siebrückstände : S = g Größtkorn [mm] :

Siebverlust : SV = me - S =

SV' = ( me - S) / me * 100 =

g

%

506,50 4,00

0,00

0,00

Fraktionsanteil Prozentanteil

Ton

Schluff

Sandkorn

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Kieskorn

Feinkies

Mittelkies

Grobkies

Steine

2,50

97,40

73,40

23,37

0,63

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

DVGW - W113

kf

dg

Fg

Ds

Korn-Gr.

U

d10

d60

Cc

n

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1,049·10
-4

[m/s]

0,188

7,003

1,313

1.0  .. 2.0

2,00

0,09

0,18

1,365

37,5

O:\Projekte_StraPs\Laufende_Projekte\2010-349.1 WOL, Birkenstraße BA II und IV _ Gemeinde Westoverledingen\...\2015-009.4 BA III\15100354-35.iko
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-35

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

12.1

  

0,18-0,90m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

U = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer:

 

 

2,00 1,37 0,81

SE

 

1,049 * 10
-4

   [m/s] nach Seelheim

 0  3  7  0  0 fS,ms

Bemerkungen
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Eisenstraße 1a

26789 Leer

Telefon : 0491 / 454 20 990
Fax       : 0491 / 454 20 999

Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

15100354-36

S-1501-009.4

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-36

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

14.1

  

0,18-0,90m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Siebanalyse :

Einwaage Siebanalyse    me : g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me' :

Anteil < g %-Anteil <

Gesamtgewicht der Probe    mt : g

mm ma : mm ma' = 100 - me'    ma' :

417,40

0,00

417,40

100,00

0,000,063 0,063

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [gramm] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,00 0,00 100,0

2,000 6  0,00 0,00 100,0

1,000 7  0,30 0,07 99,9

0,500 8  1,90 0,46 99,5

0,250 9  23,50 5,63 93,8

0,12510  242,20 58,03 35,8

0,06311  119,80 28,70 7,1

Schale  29,70 7,12 0,0

Summe aller Siebrückstände : S = g Größtkorn [mm] :

Siebverlust : SV = me - S =

SV' = ( me - S) / me * 100 =

g

%

417,40 4,00

0,00

0,00

Fraktionsanteil Prozentanteil

Ton

Schluff

Sandkorn

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Kieskorn

Feinkies

Mittelkies

Grobkies

Steine

7,10

92,90

78,06

14,53

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DVGW - W113

kf

dg

Fg

Ds

Korn-Gr.

U

d10

d60

Cc

n

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

8,284·10
-5

[m/s]

0,188

7,427

1,393

1.0  .. 2.0

2,43

0,07

0,17

1,091

37,0

O:\Projekte_StraPs\Laufende_Projekte\2010-349.1 WOL, Birkenstraße BA II und IV _ Gemeinde Westoverledingen\...\2015-009.4 BA III\15100354-36.iko
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-36

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

14.1

  

0,18-0,90m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

U = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer:

 

 

2,43 1,09 0,74

SU

 

8,284 * 10
-5

   [m/s] nach Seelheim

 0  3  7  0  0 fS,ms',u'

Bemerkungen
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Probenmenge inkl.
Verpackung

AN/f DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Art) AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Siebrückstand > 10mm AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Probenvorbereitung

Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Chrom (Cr) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Kupfer (Cu) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Nickel (Ni) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Thallium (Tl) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846

Zink (Zn) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13346

Cyanide, gesamt AN/f LG004 DIN ISO 17380

Anionen aus der Originalsubstanz

TOC AN/f LG004 DIN EN 13137

EOX AN/f LG004 DIN 38414-S17

Unpolare KW C10-C22 AN/f LG004 DIN EN 14039

Unpolare KW C10-C40 AN/f LG004 DIN EN 14039

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Benzol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Toluol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Ethylbenzol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

m-/-p-Xylol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

o-Xylol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Summe BTEX AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

BTEX aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

kg

g

Ma.-% 0,1

mg/kg TS 0,8

mg/kg TS 2

mg/kg TS 0,2

mg/kg TS 1

mg/kg TS 1

mg/kg TS 1

mg/kg TS 0,2

mg/kg TS 0,07

mg/kg TS 1

mg/kg TS 0,5

Ma.-% TS 0,1

mg/kg TS 1,0

mg/kg TS 40

mg/kg TS 40

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

4,1

nein

0,0

nein

83,4

1,9

15

0,3

317

11

5

< 0,2

< 0,07

67

< 0,5

3,8

< 1,0

< 40

110

< 0,05

0,06

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,06

315090121

15100354-
23

4,8

Kunststoff

4,9

nein

79,7

2,1

240

< 0,2

57

8

4

< 0,2

< 0,07

40

0,7

3,5

< 1,0

< 40

87

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090122

15100354-
24

3,9

nein

0,0

ja

82,7

2,0

31

< 0,2

34

6

4

< 0,2

< 0,07

34

< 0,5

3,5

< 1,0

< 40

140

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090123

15100354-
25

4,6

nein

0,0

ja

76,9

2,0

10

< 0,2

11

7

3

< 0,2

< 0,07

40

< 0,5

4,0

< 1,0

< 40

110

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090124

15100354-
26
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Dichlormethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Chloroform (Trichlormethan) AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Tetrachlormethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Trichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Tetrachlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,1-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,2-Dichlorethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Summe LHKW (10
Parameter)

AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

LHKW aus der Originalsubstanz

PCB 28 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 52 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 101 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 153 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 138 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 180 AN/f LG004 DIN EN 15308

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 118 AN/f LG004 DIN EN 15308

Summe PCB (7) AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB aus der Originalsubstanz

Naphthalin AN/f LG004 DIN ISO 18287

Acenaphthylen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Acenaphthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Fluoren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Phenanthren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Chrysen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN/f LG004 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin

AN/f LG004 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

mg/kg TS

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,09

0,19

0,24

0,16

0,20

1,01

0,35

0,73

0,92

0,17

1,20

5,25

5,25

315090121

15100354-
23

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,10

0,11

0,10

0,11

0,44

0,13

0,32

0,45

0,10

0,57

2,43

2,43

315090122

15100354-
24

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,06

0,06

0,22

0,23

0,12

0,15

0,48

0,14

0,34

0,46

0,11

0,64

3,01

3,01

315090123

15100354-
25

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,09

0,11

0,11

0,12

0,14

0,77

0,20

0,51

0,67

0,13

1,17

4,05

4,05

315090124

15100354-
26
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Parameter Lab. Akkr. Methode

pH-Wert AN/f LG004 DIN 38404-C5

Leitfähigkeit bei 25°C AN/f LG004 DIN EN 27888

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Chlorid AN/f LG004 DIN EN ISO 10304-1

Sulfat AN/f LG004 DIN EN ISO 10304-1

Cyanide, gesamt AN/f LG004 DIN EN ISO 14403

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Chrom (Cr) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Kupfer (Cu) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Nickel (Ni) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846

Zink (Zn) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN/f LG004 DIN EN ISO 14402

Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

µS/cm 5

mg/l 1,0

mg/l 1,0

µg/l 5

µg/l 1

µg/l 1

µg/l 0,3

µg/l 1

µg/l 5

µg/l 1

µg/l 0,2

µg/l 10

µg/l 10

7,3

211

2,3

1,3

< 5

1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090121

15100354-
23

7,3

185

2,6

< 1,0

< 5

1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090122

15100354-
24

7,2

127

1,2

1,6

< 5

< 1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090123

15100354-
25

7,6

230

1,7

2,0

< 5

< 1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090124

15100354-
26
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Probenmenge inkl.
Verpackung

AN/f DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Art) AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Siebrückstand > 10mm AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Probenvorbereitung

Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Chrom (Cr) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Kupfer (Cu) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Nickel (Ni) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Thallium (Tl) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846

Zink (Zn) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13346

Cyanide, gesamt AN/f LG004 DIN ISO 17380

Anionen aus der Originalsubstanz

TOC AN/f LG004 DIN EN 13137

EOX AN/f LG004 DIN 38414-S17

Unpolare KW C10-C22 AN/f LG004 DIN EN 14039

Unpolare KW C10-C40 AN/f LG004 DIN EN 14039

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Benzol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Toluol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Ethylbenzol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

m-/-p-Xylol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

o-Xylol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Summe BTEX AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

BTEX aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

kg

g

Ma.-% 0,1

mg/kg TS 0,8

mg/kg TS 2

mg/kg TS 0,2

mg/kg TS 1

mg/kg TS 1

mg/kg TS 1

mg/kg TS 0,2

mg/kg TS 0,07

mg/kg TS 1

mg/kg TS 0,5

Ma.-% TS 0,1

mg/kg TS 1,0

mg/kg TS 40

mg/kg TS 40

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

1,9

nein

0,0

nein

92,5

< 0,8

3

< 0,2

4

1

2

< 0,2

< 0,07

5

< 0,5

0,4

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090125

15100354-
27 (MP01)

1,9

nein

0,0

nein

87,4

< 0,8

3

< 0,2

4

1

2

< 0,2

< 0,07

5

< 0,5

0,3

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090126

15100354-
28 (MP02)

1,6

nein

0,0

nein

85,9

< 0,8

3

< 0,2

4

2

2

< 0,2

< 0,07

6

< 0,5

0,4

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090127

15100354-
29 (MP03)



Prüfberichtsnummer: AR-15-DX-000062-01
Seite 6 von 8

Parameter Lab. Akkr. Methode

Dichlormethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Chloroform (Trichlormethan) AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Tetrachlormethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Trichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Tetrachlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,1-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,2-Dichlorethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Summe LHKW (10
Parameter)

AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

LHKW aus der Originalsubstanz

PCB 28 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 52 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 101 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 153 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 138 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 180 AN/f LG004 DIN EN 15308

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 118 AN/f LG004 DIN EN 15308

Summe PCB (7) AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB aus der Originalsubstanz

Naphthalin AN/f LG004 DIN ISO 18287

Acenaphthylen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Acenaphthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Fluoren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Phenanthren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Chrysen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN/f LG004 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin

AN/f LG004 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

mg/kg TS

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

-

315090125

15100354-
27 (MP01)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

-

315090126

15100354-
28 (MP02)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

-

315090127

15100354-
29 (MP03)
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Parameter Lab. Akkr. Methode

pH-Wert AN/f LG004 DIN 38404-C5

Leitfähigkeit bei 25°C AN/f LG004 DIN EN 27888

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Chlorid AN/f LG004 DIN EN ISO 10304-1

Sulfat AN/f LG004 DIN EN ISO 10304-1

Cyanide, gesamt AN/f LG004 DIN EN ISO 14403

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Chrom (Cr) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Kupfer (Cu) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Nickel (Ni) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846

Zink (Zn) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN/f LG004 DIN EN ISO 14402

Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

µS/cm 5

mg/l 1,0

mg/l 1,0

µg/l 5

µg/l 1

µg/l 1

µg/l 0,3

µg/l 1

µg/l 5

µg/l 1

µg/l 0,2

µg/l 10

µg/l 10

7,0

22

2,3

< 1,0

< 5

< 1

1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090125

15100354-
27 (MP01)

6,9

35

5,1

< 1,0

< 5

< 1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090126

15100354-
28 (MP02)

6,5

27

2,9

< 1,0

< 5

< 1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090127

15100354-
29 (MP03)
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Erläuterungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f: Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH · Zum Nordkai 16 · 26725 Emden 

Straßenbau Prüfstelle GmbH 
Eisenstraße 1a 
 
26789  LEER 
 
 
 

21. Oktober 2020 

PRÜFBERICHT 151020842 
 
Auftragsnr. Auftraggeber: 2010-349.1 

Projektbezeichnung: Westoverledingen, Birkenstraße BA III und IV 

Probenahme: durch Auftraggeber am 14.10.2020 

Probentransport: durch Auftraggeber 

Probeneingang: 15.10.2020 

Prüfzeitraum: 15.10. – 21.10.2020 

Probennummer: 25733 – 25740 / 20 

Probenmaterial: Boden 

Verpackung: PE – Beutel 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen 
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine 
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3 – 8 

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 
 
 
 
 M. Sc. Andreas Broek 

(stellv. Laborleiter) 
 Dr. Andreas Denhof 

(Projektleiter) 
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Probenvorbereitung:1)  DIN 19747: 2009-07 
   
Messverfahren:1) Trockenmasse DIN EN 14346: 2007-03 
 TOC (F) DIN EN 13137: 2001-12 
 Kohlenwasserstoffe (GC;F) DIN EN 14039: 2005-01 
 Cyanide (F) DIN ISO 11262: 2012-04 
 EOX DIN 38414-17 (S17): 2014-04 
 Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 
 Arsen DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Blei DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Cadmium DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Chrom, gesamt DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Kupfer DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Nickel DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 
 Thallium DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Zink DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 PCB DIN EN 15308: 2008-05 
 PAK DIN ISO 18287: 2006-05 
 BTEX DIN 38407-9 (F9): 1991-05 
 LHKW DIN EN ISO 10301 (F4,HS-GC/MS): 1997-

08 
 Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01 
 pH-Wert (W,E) DIN EN ISO 10523 (C5): 2009-07 
 el. Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C8): 1993-11 
 Phenol-Index DIN 38409-16 (H16): 1984-06 
 Cyanide (W) DIN 38405-13 (D13): 2011-04 
 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
   

 
1) Laboratorien Dr. Döring GmbH 
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Labornummer 25733 25734 25735 25736 
Analysennummer 172381 172382 172383 172384 
Probenbezeichnung 20100375-01 A 

(MP 01) 
20100375-01 B 

(MP 02) 
20100375-02 A 

(MP 03) 
20100375-02 B 

(MP 04) 

     

 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Trockenmasse [%] 75,9 76,1 78,0 78,6 
TOC [%] 4,8 4,3 4,7 4,6 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-22 < 5 < 5 < 5 < 5 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-40 44 31 80 69 
Cyanid, gesamt 0,51 0,55 0,24 0,28 
EOX < 0,1 < 0,1 0,6 0,2 
     
Arsen 2,3 2,2 1,8 1,8 
Blei 13 10 9,1 12 
Cadmium 0,2 0,2 0,2 0,2 
Chrom, gesamt 8,2 8,2 9,8 11 
Kupfer 8,1 7,7 6,6 15 
Nickel 3,7 3,1 4,0 5,2 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Thallium < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 47 58 37 52 
     
PCB 28 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 52 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 101 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 138 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 153 0,005 < 0,001 < 0,001 0,001 
PCB 180 0,004 < 0,001 < 0,001 0,002 
Summe PCB (6 Kong.) 0,016 n.n. n.n. 0,003 
     
Naphthalin 0,003 0,005 0,031 0,002 
Acenaphthylen 0,004 0,003 0,011 0,011 
Acenaphthen 0,004 0,005 0,010 0,009 
Fluoren 0,004 0,004 0,009 0,008 
Phenanthren 0,031 0,041 0,040 0,042 
Anthracen 0,011 0,011 0,028 0,032 
Fluoranthen 0,090 0,096 0,125 0,131 
Pyren 0,082 0,081 0,109 0,116 
Benzo(a)anthracen 0,050 0,053 0,102 0,105 
Chrysen 0,062 0,056 0,101 0,105 
Benzo(b)fluoranthen 0,206 0,180 0,505 0,529 
Benzo(k)fluoranthen 0,053 0,048 0,123 0,137 
Benzo(a)pyren 0,112 0,094 0,284 0,302 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,150 0,124 0,385 0,400 
Dibenzo(a,h)anthracen 0,019 0,015 0,059 0,055 
Benzo(g,h,i)perylen 0,175 0,137 0,474 0,501 
Summe PAK (EPA) 1,056 0,953 2,396 2,485 
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Labornummer 25733 25734 25735 25736 
Analysennummer 172381 172382 172383 172384 
Probenbezeichnung 20100375-01 A 

(MP 01) 
20100375-01 B 

(MP 02) 
20100375-02 A 

(MP 03) 
20100375-02 B 

(MP 04) 

     

 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Benzol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Toluol 0,02 0,09 < 0,01 < 0,01 
Ethylbenzol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Xylole < 0,01 0,03 < 0,01 < 0,01 
Trimethylbenzole < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe BTEX 0,02 0,12 n.n. n.n. 
     
Vinylchlorid < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dichlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-trans-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1-Dichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-cis-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tetrachlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1,1-Trichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Chloroform < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-Dichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Trichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibrommethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Bromdichlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tetrachlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1,2-Trichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibromchlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tribrommethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe LHKW  n.n. n.n. n.n. n.n. 
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Labornummer 25733 25734 25735 25736 
Analysennummer 172381 172382 172383 172384 
Probenbezeichnung 20100375-01 A 

(MP 01) 
20100375-01 B 

(MP 02) 
20100375-02 A 

(MP 03) 
20100375-02 B 

(MP 04) 

     

 
Dimension 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,3 7,3 7,2 7,3 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 129 76 100 105 
Phenol-Index < 10 < 10 < 10 < 10 
Cyanid, gesamt < 5 < 5 < 5 < 5 
     
Chlorid 1.100 2.600 2.800 7.100 
Sulfat 1.600 2.000 2.200 2.000 
     
Arsen < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 
Blei 1,1 1,3 0,5 0,8 
Cadmium < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Chrom, gesamt 0,8 0,7 0,5 0,6 
Kupfer 7,7 4,5 4,7 4,7 
Nickel < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 13 13 9,7 9,0 
     

 



CHEMISCHES 

UNTERSUCHUNGSAMT 

EMDEN GMBH 

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH Telefon  0 49 21  87 - 23 50 Sparkasse Emden Ust-IdNr.  DE274636155

Zum Nordkai 16  |  26725 Emden Telefax  0 49 21  87 - 23 56 BIC  BRLA DE 21EMD St.-Nr.  58/200/11267

Geschäftsführer  Dr. Joachim Döring cua@cua-emden.com IBAN  DE35284500000021003090 Handelsregister Aurich HR B Nr.  201749

 
 
 

Prüfbericht 151020842.doc Seite 6 von 8 
 

 
 

Labornummer 25737 25738 25739 25740 
Analysennummer 172385 172386 172387 172388 
Probenbezeichnung 20100375-03 A 

(MP 05) 
20100375-03 B 

(MP 06) 
20100375-04 A 

(MP 07) 
20100375-04 B 

(MP 08) 

     

 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Trockenmasse [%] 77,6 76,6 79,2 81,1 
TOC [%] 3,0 4,0 3,9 3,6 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-22 < 5 < 5 < 5 12 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-40 83 72 90 230 
Cyanid, gesamt 0,19 0,30 0,32 0,19 
EOX 0,4 0,1 0,8 0,2 
     
Arsen 1,7 3,6 1,7 1,6 
Blei 8,7 13 8,8 14 
Cadmium 0,1 0,2 0,2 0,1 
Chrom, gesamt 20 11 11 10 
Kupfer 7,4 8,3 8,5 8,6 
Nickel 2,8 3,8 2,8 2,6 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Thallium < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 44 60 50 43 
     
PCB 28 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 52 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 101 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 138 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 153 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 180 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Summe PCB (6 Kong.) n.n. n.n. n.n. n.n. 
     
Naphthalin 0,002 < 0,001 0,004 0,002 
Acenaphthylen 0,022 0,007 0,014 0,023 
Acenaphthen 0,011 0,007 0,005 0,009 
Fluoren 0,010 0,008 0,011 0,020 
Phenanthren 0,055 0,047 0,049 0,075 
Anthracen 0,024 0,020 0,029 0,063 
Fluoranthen 0,138 0,160 0,138 0,231 
Pyren 0,117 0,126 0,104 0,194 
Benzo(a)anthracen 0,107 0,090 0,089 0,154 
Chrysen 0,092 0,087 0,086 0,135 
Benzo(b)fluoranthen 0,418 0,197 0,302 0,420 
Benzo(k)fluoranthen 0,109 0,079 0,084 0,112 
Benzo(a)pyren 0,222 0,115 0,164 0,236 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,300 0,103 0,228 0,266 
Dibenzo(a,h)anthracen 0,046 0,014 0,035 0,035 
Benzo(g,h,i)perylen 0,399 0,115 0,258 0,353 
Summe PAK (EPA) 2,072 1,175 1,600 2,328 
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Labornummer 25737 25738 25739 25740 
Analysennummer 172385 172386 172387 172388 
Probenbezeichnung 20100375-03 A 

(MP 05) 
20100375-03 B 

(MP 06) 
20100375-04 A 

(MP 07) 
20100375-04 B 

(MP 08) 

     

 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Benzol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Toluol 0,04 0,02 0,01 0,01 
Ethylbenzol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Xylole 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Trimethylbenzole < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe BTEX 0,06 0,02 0,01 0,01 
     
Vinylchlorid < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dichlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-trans-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1-Dichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-cis-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tetrachlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1,1-Trichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Chloroform < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-Dichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Trichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibrommethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Bromdichlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tetrachlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1,2-Trichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibromchlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tribrommethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe LHKW  n.n. n.n. n.n. n.n. 
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Labornummer 25737 25738 25739 25740 
Analysennummer 172385 172386 172387 172388 
Probenbezeichnung 20100375-03 A 

(MP 05) 
20100375-03 B 

(MP 06) 
20100375-04 A 

(MP 07) 
20100375-04 B 

(MP 08) 

     

 
Dimension 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,2 7,0 7,2 7,2 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 84 56 84 84 
Phenol-Index < 10 < 10 < 10 < 10 
Cyanid, gesamt < 5 < 5 < 5 < 5 
     
Chlorid 1.400 1.300 1.700 1.400 
Sulfat 1.600 690 1.600 1.400 
     
Arsen < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 
Blei 0,9 1,3 0,9 0,9 
Cadmium < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Chrom, gesamt 0,7 0,7 0,9 0,5 
Kupfer 4,9 4,0 6,1 4,1 
Nickel < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 27 14 53 8,6 
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Messverfahren: Säureneutralisierungskapazität LAGA-Richtlinie EW 98 p 
 Säurebildungspotenzial gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-

tung von Aushubmaterial durch reduzierte 
anorganische Schwefelverbindungen 
GDfB, Stand 03.11.2009 

 Netto-
Säureneutralisierungskapazität 

gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-
tung von Aushubmaterial durch reduzierte 
anorganische Schwefelverbindungen 
GDfB, Stand 03.11.2009 

 Trockenmasse DIN EN 14346 2007-03 
 Eluat DIN 38414-4 (S4): 1984-10 
 pH-Wert (W,E) DIN 38404-5 (C5): 2009-07 
 el. Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C8): 1993-11 
 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
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Labornummer  25741 25742  
Probenbezeichnung  20100375-05.2 20100375-06.1  

     
  [mmol/kg TS] [mmol/kg TS]  

     
Trockenmasse [%]  31,6 40,4  
     
Säureneutralisierungskapazität 
SNKT 

 1.010 380  

     
Säurebildungspotential SBP  4 9  
     
Netto-Säureneutralisierungs-
kapazität SNKN 

 1.006 371  

     
 
 
 
Labornummer  25741 25742  
Probenbezeichnung  20100375-05.2 20100375-06.1  

     
  ELUAT 

[mg/L] 
ELUAT 

[mg/L]  
     
pH-Wert (20°C)  5,2 5,5  
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm]  20 149  
     
Chlorid   24 16  
Sulfat   8,1 11  
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Allgemeine gutachterliche Erklärung 

Dieses Gutachten ist nur vollständig gültig. Auszugweise entnommene Abschnitte können die 
Gesamtaussage verfälschen. Das Gutachten darf daher nur vollständig und unverändert ver-
vielfältigt werden.  

Die Vervielfältigung darf nur innerhalb des Anliegens erfolgen, das dem Zweck der Beauftra-
gung entspricht. 

Die in diesem Gutachten enthaltenen Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt und den 
direkten Ort der Probenahme bzw. der Ausführung von Feldarbeiten sowie der Messungen im 
bodenmechanischen Labor. Übertragungen auf übergeordnete Flächeneinheiten stellen daher 
Interpretationen dar. Diese können von den in der Bauausführung real aufgefundenen Verhält-
nissen, z. B. in Baugruben, Schürfen, abweichen. Sollten sich Abweichungen von den getroffe-
nen Aussagen ergeben, sollte Rücksprache mit den Verfassern dieses Gutachtens erfolgen. 

Eine Veröffentlichung dieses Gutachtens bedarf der schriftlichen Genehmigung der StraPs 
Straßenbau Prüfstelle GmbH, Leer. 
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Redaktionelle Anmerkungen 

Vorgenommene Änderungen zum Streckengutachten vom 10.11.2020 in Hinblick auf die Stel-
lungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange vom 11.05.2021 bis 26.05.2021: 

 Bei dem geplanten Ausbau der Birkenstraße handelt es sich nicht um eine Sanierungs-
maßnahme, sondern um eine Erneuerung und Erweiterung. Betreffende, im Text ent-
haltene fehlerhafte Begriffe wurden entsprechend korrigiert. 

 In Abschnitt 5.6 wurde ergänzt, welche Auswirkung die baulichen Maßnahmen auf den 
Gewässerquerschnitt und die Böschung haben.   

 Die Kilometrierung der Bauabschnitte wurde fortlaufend zu BA III angepasst. 

 Im Rahmen der neuen Kilometrierung wurde die Gesamtlänge der zu erneuernden 
Strecke im BA IV von 775 m auf 757 m reduziert. Die davon abhängigen Aushubmen-
gen der Homogenbereiche wurden korrigiert. 

 Die Berechnung der Aushubmengen wurde angepasst bzw. neu vorgenommen und 
damit verbundene Diskrepanzen im Text korrigiert 

Zudem wurde die Formatierung aktualisiert, was auch die Form von Tabellen oder die Darstel-
lung von Inhalten in nun tabellarischer Form einschließt. 

Es wurden darüber hinaus keine weiteren als die oben aufgeführten Änderungen vorgenom-
men, die den Inhalt dieses Gutachtens sinngemäß verändern.  
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1 Veranlassung, Bauvorhaben, Unterlagen, Untersuchungen 

1.1 Veranlassung 

Die Gemeinde Westoverledingen plant, die Birkenstraße im Bauabschnitt IV vollständig zu 
erneuern und auf eine Breite von 5,0 m zu erweitern. 

Im Zuge der Planung wurden im Jahr 2015 bereits umfangreiche Untergrunduntersuchungen 
der Firma StraPs Straßenbau Prüfstelle GmbH durchgeführt (s. unser Gutachten vom 
30.10.2015). 

 

Abbildung 1: Lageplan des geplanten Baugebietes 

Die StraPs Straßenbau Prüfstelle GmbH, Leer, wurde beauftragt, weiterführende Untersu-
chungen an den Böden im Untersuchungsgebiet durchzuführen. Es sollten bodenchemische 
Untersuchungen des Bankettschälguts durchgeführt werden, der im Untersuchungsgebiet an-
stehende Torf sollte auf potentielle Sulfatversäuerung analysiert werden. 
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Anhand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse sollten in Anlehnung an die Bauab-
schnitte I und II Empfehlungen für die Gründung der Straße in Abhängigkeit der anstehenden 
Böden erarbeitet werden. Ferner sollen die im Zuge der Bauarbeiten anfallenden Böden auf-
gelistet werden und die anfallenden Bodenmengen berechnet werden. Zusätzlich sollen Ver-
wendungsmöglichkeiten der auszubauenden Böden erarbeitet und aufgeführt werden. 

Das Gutachten enthält Angaben zu Homogenbereichen und ein Ingenieurgeologisches Stre-
ckenband nach DIN 18 300. 

Abschließend sollen Empfehlungen zur Bauausführung ausgesprochen werden. 

1.2 Bauvorhaben 

Die „Birkenstraße“ in Westoverledingen soll im Bauabschnitt IV erneuert und erweitert werden. 
Der vierte Bauabschnitt umfasst die Strecke zwischen den Kreuzungen auf Höhe der Straßen 
„Buchenweg“ (Station 0+2036) und „Rajen“ (Station 0+2793) auf einer Länge von 757 m. 

Hierzu soll der bestehende Straßenaufbau zurückgebaut werden. Der Neubau der Straße soll 
mit dem Flüssigbodenverfahren nach RAL GZ 507 realisiert werden. Dabei soll der Straßen-
aufbau im Bereich nicht tragfähiger Bodenschichten durch eine schwimmende Bodenplatte 
aus Flüssigboden stabilisiert werden. 

Es ist ein Ausbau der Straße auf eine Breite von 5,0 m vorgesehen (Station 0+2036 bis 
0+2769). Im letzten Teil (Station 0+2769 bis 0+2793) soll die Breite 5,5 m betragen, wobei in 
diesem Bereich die Straße bereits in dieser Breite vorliegt. 

Durch die geplante Verbreiterung der Straße kommt es zu geringen Abständen zwischen der 
Straße und den Straßenbegleitgräben. Daher ist zusätzlich der Einbau von Schlitzwänden auf 
Flüssigboden zur Stabilisierung der Straßenrandbereiche geplant. Aufgrund der hohen Kohä-
sion des Flüssigbodens kann die Gesamt-Ausbaubreite (Straßenkörper, einschließlich Schlitz-
wände) auf 5,4 m (Station 0+2036 bis 0+2769) bzw. 5,9 m (Station 0+2769 bis 0+2793) be-
grenzt werden.  

Für den Ausbau der Birkenstraße sind zwei Ausbauvarianten geplant. Die Wahl der Ausbau-
variante hängt davon ab, ob ein tragfähiger Untergrund vorliegt, oder ob baugrundverbes-
sernde Maßnahmen erforderlich sind. Für Bereiche mit nicht tragfähigem Untergrund soll die 
folgende Variante gewählt werden: 
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In den Bereichen mit tragfähigem Untergrund ist ein konventioneller Aufbau geplant. Dabei 
sollen die Betonfahrbahn und der Straßenoberbau bis zu einer Tiefe von etwa 0,8 m ausge-
koffert und gegen einen einheitlichen Aufbau gemäß den Vorgaben der RStO neu aufgebaut 
werden. 

Aufgrund der relativ schmalen Bermenbreite sollen zur seitlichen Abstützung die Schlitzwände 
auch in Bereichen mit tragfähigem Baugrund errichtet werden. Grundsätzlich gilt, dass die 
Tiefe der Schlitzwände immer bis 0,5 m unter der Sohltiefe des Begleitgrabens liegen soll. Zur 
Vereinfachung kann für die Mengenermittlung von einer durchschnittlichen Schlitzwandtiefe 
von 2,3 m ausgegangen werden. 

Die Schlitzwände sollen grundsätzlich in den Bereichen errichtete werden, in denen sich ein 
Straßenbegleitgraben befindet. In den Bereichen von Zufahrten und Straßeneinmündungen ist 
keine Schlitzwand erforderlich.  

Auf der Nordwestseite finden sich insgesamt elf Grundstückszufahrten mit einer durchschnitt-
lichen Breite von 5 Metern und eine Straßeneinmündung mit einer Breite von etwa 20 Metern. 
Die Länge der Schlitzwand an der nordwestlichen Straßenseite beträgt insoweit 757 m – 75 m 
= 682 m. 

An der Südostseite der Straße befinden sich insgesamt acht Grundstückszufahrten mit einer 
durchschnittlichen Breite von 5 Metern. Im Einmündungsbereich zur Straße „Rajen“ kann auf-
grund der Bodenverhältnisse und des fehlenden Begleitgrabens auf die Schlitzwand in einer 
Länge von etwa 100 m verzichtet werden (ab etwa Station 0+2693). Die Länge der Schlitzwand 
an der südöstlichen Straßenseite beträgt insoweit 757 m – 140 m = 617 m. 

5,4

5,0
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Im Bermenbereich stehen derzeit eine größere Anzahl Birken. Inwieweit die Birken zu fällen 
oder Wurzelvorhänge herzustellen sind, sollte durch einen Baumschutzgutachter festgelegt 
werden. 

1.3 Zur Verfügung gestellte Unterlagen 

Eine Untersuchung der Straße erfolgte bereits in den Jahren 2015 ff. Die bisher durchgeführ-
ten Untersuchungen geben einen hinreichend guten Überblick über die Baugrundverhältnisse. 
Für die Bearbeitung des vorliegenden Gutachtens wurde zur Verfügung gestellt: 

 Lageplan IV. BA, i. M.: 1 : 500 vom 11.04.2019 

Die aktuell durchgeführten Untersuchungen umfassen daher nur die bodenchemischen Unter-
suchungen, wie sie von der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Leer gefordert 
wurden. 

1.4 Durchgeführte Untersuchungen 

Die im Rahmen dieses Gutachtens durchgeführten Untersuchungen sind als ergänzende Un-
tersuchungen zu betrachten. Das Gutachten nimmt neben den durchgeführten Untersuchun-
gen auf die Ergebnisse der Untersuchungen unseres Gutachtens vom 30.10.2015 Bezug. 

Folgende Leistungen wurden am 14. Oktober 2020 durchgeführt: 

 Probenahme einer Einzelprobe nach LAGA PN 98 mittels Edelstahlhandschappe 

 1 Stück 

 Probenahme von Mischproben nach LAGA PN 98 

 4 Stück 

 Chemische Untersuchung des Bodens nach LAGA M20 TR Boden 

 4 Stück 

 Physikalisch-chemische Analyse auf potentiell sulfatsaure Böden gemäß Handlungsemp-
fehlung zur Bewertung und zum Umgang mit Bodenaushub aus (potentiell) sulfatsauren 
Sedimenten (Geofakten 25, LBEG Hannover) 

 1 Stück 

Die Bodenproben wurden an das umweltanalytische Labor Chemisches Untersuchungsamt 
Emden GmbH, Emden, übergeben.  
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Die Lage der durchgeführten Probenahme einschließlich der durchgeführten Bohrsondierun-
gen vom 29.09.2015 kann dem Lageplan in der Anlage I entnommen werden. Der Lageplan 
mit den ursprünglichen Sondierpunkten wurde um die Entnahmestellen der aktuell durchge-
führten Untersuchungen ergänzt. 
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2 Darstellung und Beschreibung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse 

2.1 Untersuchungsgebiet 

2.1.1 Morphologie, Bebauung, Bewuchs 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im südöstlichen Teil der Gemeinde Westoverledingen 
und östlich des Ortsteils Flachsmeer. 

Die Birkenstraße liegt in Dammlage und wird beidseitig von Straßenseitengräben begleitet. Im 
Bereich zur Wohnbebauung sind diese Gräben teilweise überbaut. 

Die „Birkenstraße“ ist im vierten Bauabschnitt annähernd eben und führt durch ein Wohngebiet 
mit bestehenden Bebauungen aus überwiegend Wohnhäusern und landwirtschaftlich genutz-
ten Gebäuden, sowie durch landwirtschaftliche Flächen aus Weide- und Ackerland. 

Der etwa 757 m lange Bauabschnitt wird im Südwesten durch die Kreuzung auf Höhe der 
Straße „Buchenweg“ und im Nordosten durch die Einmündung in die Straße „Rajenstraße“ 
begrenzt. Im Südwesten schließt der dritte Bauabschnitt an. 

2.1.2 Geologische Verhältnisse 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich gemäß geologischer Basisdaten (NIBIS Datenserver 
LBEG Hannover, s. Abb. 2) im Verbreitungsgebiet der Moore der Geest. Diese sind geprägt 
durch Sphagnumtorfe, vergesellschaftet mit Hochmoortorfen und Talsanden. 

Gemäß NIBIS Kartenserver liegen für das Untersuchungsgebiet keine Informationen über sul-
fatsaure Böden vor. In Anlehnung an das Schreiben „Offene Fragen zum Planfeststellungs-
verfahren Birkenstraße“ des Landkreises Leer kann ein Auftreten sulfatsaurer Böden dennoch 
nicht ausgeschlossen werden.  
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Abbildung 2: NIBIS Kartenserver (2014); Bodengroßlandschaften - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
(LBEG) Hannover. Grün: Moore der Geest; Moore und lagunäre Ablagerungen; türkis: Moore der Geest: Fluviatile 
und glazifluviatile Ablagerungen..   

 
Abbildung 3: NIBIS Kartenserver (2014); Sulfatsaure Böden - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
(LBEG) Hannover.  Weiß: Es liegen keine Informationen vor.  
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2.1.3 Allgemeine hydrologische Verhältnisse 

Der NIBIS Kartenserver gibt den Flurabstand des Grundwasserspiegels mit 0,4 bis 0,9 m an. 
Die Grundwasserfließrichtung ist nicht bekannt. 

2.1.4 Hinweise auf Nutzung, Vornutzung und Belastung des Untersuchungsgebietes 

Die „Birkenstraße“ wird hauptsächlich als Durchfahrts- und Anliegerstraße von Fahrzeugen 
befahren. Die „Birkenstraße“ liegt in Dammlage und wird beidseitig von Straßenseitengräben 
begleitet. Im Bereich zur Wohnbebauung sind diese Gräben teilweise überbaut. 

Da sich an der Birkenstraße keine gewerblichen oder industriellen Anlagen befinden, in denen 
in erheblicher Menge mit Schadstoffen umgegangen wird, sind Altlasten nicht zu vermuten. 

2.2 Baugrund 

2.2.1 Ergebnisse der Felduntersuchungen 

2.2.1.1 Ergebnisse aus den Rammkernsondierungen 

Am 29.09.2015 wurden im Rahmen der bodenkundlichen Untersuchung (s. unser Gutachten 
vom 30.10.2015) in Bauabschnitt IV acht Rammkernsondierungen im Bereich der Fahrbahn 
zur Erkundung der Untergrundverhältnisse durchgeführt. 

Unterhalb einer 0,18 m starken Betonfahrbahn zeigten die ausgeführten Rammkernsondierun-
gen RKS 15 bis RKS 21 eine bis zu 1,1 m mächtige Auffüllung aus einem schwach mittelsan-
digen Feinsand. Die Mächtigkeit der Auffüllung korrespondiert mit der Höhe der Dammlage. 

Unterhalb der Auffüllungen befindet sich in diesen Sondierungen ein mäßig bis stark zersetzter 
Torfhorizont. Die Mächtigkeit des Torfes variiert deutlich. Die Mächtigkeiten liegen zwischen 
0,4 m (RKS 20) und 1,4 m (RKS 19). 

An der Sohle des Torfes folgen schwach schluffige bis schluffige, sowie örtlich mittelsandige 
Feinsande. Diese reichen in den Sondierungen RKS 15, 16, 18, 19, 20 und 21 bis zur maxi-
malen Bohrendteufe von 3,0 m (RKS 15, 20 und 21) bzw. 4,0 m (RKS 18), bzw. 5,0 m (RKS 
16 und 19). 

In RKS 17 wird der Feinsand ab einer Tiefe von 2,5 m u. GOK bis zur maximalen Bohrendteufe 
von 3,0 m von einem schwach tonigen und schwach feinsandigen Schluff unterlagert. 

In RKS 22 weist der Beton lediglich eine Stärke von 0,08 m auf. Darunter reicht eine mittel-
sandige Feinsandauffüllung bis in eine Tiefe von 2,2 m u. GOK. Unterhalb der Auffüllung folgt 
ein stark schluffiger und feinsandiger Mittelsand mit einer Mächtigkeit von 1,4 m. Dieser wird 
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von einem schwach schluffigen Mittelsand-Feinsand-Gemisch unterlagert. Ab einer Tiefe von 
4,7 m u. GOK folgt auf das Mittelsand-Feinsand-Gemisch bis zur maximalen Bohrendteufe 
von 5,0 m ein toniger und feinsandiger Schluff. 

Tabelle 1: Erschlossene Bodenschichten und geologische Ansprache vom 29.09.2015 

Tiefe 

[m u. GOK] 

[min. / max.] 

Mächtigkeit 

[m] 

[min. / max.] 

Bodenschicht 
Kurzzeichen 

DIN 4022-1 

Gruppe 

DIN 
18196 

Eignung als 
Baugrund 

0,08 / 2,2 0,52 / 2,21 Auffüllung, Feinsand fS, msʹ [SE] gut 

0,7 / 4,5 0,3 / 2,2 Torf H, H5 – H7 HZ ungeeignet 

1,3 / > 5,0 0,7 / >3,7 Feinsand, schluffig fS, uʹ–u, msʹ–ms SE/SU 
mäßig bis 

gut 

2,2 / 3,6 1,4 Mittelsand, schluffig mS, u+, fs SU̅ mäßig 

3,6 / 4,7 1,1 Mittelsand, feinsandig mS, fS, uʹ SE / SU gut 

2,5 / > 5,0 > 0,5 Schluff U, fsʹ, tʹ UL 
schlecht bis 

mäßig 

 

Die Ergebnisse aus den Rammkernsondierungen sind in Anlage II dargestellt. 

2.2.1.2 Feststellungen zu den hydrogeologischen Verhältnissen 

Bei der Durchführung der Rammkernsondierungen am 29.09.2015 wurde Grundwasser im 
nicht ausgepegelten Zustand gemessen. Die Grundwasserstände variierten demnach zwi-
schen 1,3 m u. GOK (RKS 10) und 2,0 m u. GOK (RKS 09 und RKS 11). Die nachfolgende 
Tabelle 2 stellt die Ergebnisse der Grundwassermessung dar. 

Tabelle 2: Ergebnisse der Grundwassermessung unmittelbar nach Bohrende am 29.09.2015 

Rammkernsondierung Tiefe [m u. GOK] 

RKS 15 1,3 

RKS 16 1,4 

RKS 17 1,6 

RKS 18 1,7 

RKS 19 2,0 

RKS 20 k. A.  

RKS 21 1,3 
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Rammkernsondierung Tiefe [m u. GOK] 

RKS 22 1,5 

 

Ausgehend von der deutlichen Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt der Grundwassermessung 
und der Bauausführung ist von deutlichen Abweichungen der Messergebnisse auszugehen. 

2.2.1.3 Ergebnisse der Bankettvermessung 

Am 14.10.2020 erfolgte im Rahmen der Probenahme der Bankettstreifen eine Bestimmung 
der Bankettmächtigkeit. 

Die Mächtigkeit des Banketts schwankt dabei zwischen 0,15 m und 0,3 m im südöstlichen 
Bankett und zwischen 0,2 m und 0,25 m im nordwestlichen Bankett. 

Im Mittel beträgt die Bankettmächtigkeit im südöstlichen Bankett ca. 0,19 m, das nordwestliche 
Bankett weist im Mittel eine Mächtigkeit von ca. 0,20 m auf. 

Die Mächtigkeit des südöstlichen Bankettstreifens ist in Anlage VI dargestellt. 

2.2.2 Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen 

2.2.2.1 Geotechnische Kennwerte 

Bodenmechanische Untersuchungen wurden nur im begrenzten Umfang durchgeführt. Der 
StraPs Straßenbau Prüfstelle liegen hinreichend viele Laborkennwerte von den erbohrten Bö-
den vor, so dass die geotechnischen Kennwerte für die erbohrten Bodenschichten angegeben 
werden können. 

2.2.2.2 Korngrößenermittlung 

Anhand der am 29.09.2015 entnommenen Bodenproben wurde die Korngrößenverteiltung der 
Auffüllungen durch eine Nass-/Trockensiebung nach DIN 18123 ermittelt. Die folgende Tabelle 
3 stellt die Ergebnisse der Nass-/Trockensiebung dar. Die Bestimmung des Durchlässigkeits-
beiwertes kf erfolgte nach BEYER. 
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Tabelle 3: Ergebnisse der Korngrößenverteilung 

RKS 
/Probe 

Entnahme-
tiefe 

[m u. GOK] 

Anteil 
< 0,063 mm 

[M.-%] 

kf-Wert 
[m/s] 

Bodengruppe  
(DIN 18196) 

Frostempfindlich-
keit 

(ZTV E-StB 09) 

16 / 16.1 0,18 – 0,8 4,30 9,5 x 10-5 SE F 1 

18 / 18.1 0,18 – 0,9 5,02 9,1 x 10-5 SU F 2 

20 / 20.1 0,18 - 0,9 2,85 1,0 x 10-4 SE F 1 

22 / 22.1 0,08 – 2,2 1,20 1,1 x 10-4 SE F 1 

 

Die Ergebnisse der Korngrößenverteilung liegen diesem Gutachten als Anlage III bei. 

2.2.3 Ergebnisse der bodenchemischen Untersuchungen 

Im Zuge der geplanten Baumaßnahme fallen in erster Linie die Feinsand- und Bankett-Auffül-
lungen sowie der Torf als Aushubmaterialien an. Diese sollen hinsichtlich Verwertungsmög-
lichkeiten bodenchemisch untersucht werden. Im Rahmen der Untersuchungen vom 
29.09.2015 wurde aus den entnommenen Bodenproben der Auffüllungen unter der Fahrbahn 
eine Mischprobe zusammengestellt. Die Untersuchung erfolgte gemäß den Parametern der 
LAGA M 20 TR Boden. 

Im Zuge der Untersuchungen vom 14.10.2020 wurden nach den Vorgaben der Bankett-
schälgutrichtlinie insgesamt 52 Einzelproben aus den Bankettstreifen entnommen. Daraus 
wurden je zwei Mischproben des südlichen und des nördlichen Banketts zusammengestellt 
(A-/B- Probe). Die Untersuchung erfolgte gemäß den Parametern der LAGA M20 TR Boden. 

Ferner wurde am 14.10.2020 eine Probe des Torfes aus dem Fahrbahnrand entnommen. Die 
Untersuchung erfolgte in Anlehnung an Geofakten 25 auf potentiell Sulfatversäuerung. 

Die Mischproben wurden folgendermaßen zusammengestellt: 

Tabelle 4: Zusammenstellung der Mischproben 

Probe aus RKS aus Einzelprobe Bodenart 
Entnahme-

tiefe 

[m u.GOK] 

15100354-29 (MP 
03) (2015) 

15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 

15100354 

-15.1, -16.1, -17.1, 
-18.1, -19.1, -20.1, 

-21.1, -22.1 

Auffüllung, 
Feinsand 

0,08 – 2,2 

20100375-03 A 
(MP 05) 

Bankettstreifen 
NW 

 
Auffüllung,  

Mutterboden 
0,0 – 0,25 
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Probe aus RKS aus Einzelprobe Bodenart 
Entnahme-

tiefe 

[m u.GOK] 

20100375-03 B 
(MP 06) 

Bankettstreifen 
NW 

 
Auffüllung,  

Mutterboden 
0,0 – 0,25 

20100375-04 A 
(MP 07) 

Bankettstreifen 
SO 

 
Auffüllung,  

Mutterboden 
0,0 – 0,3 

20100375-04 B 
(MP 08) 

Bankettstreifen 
SO 

 
Auffüllung,  

Mutterboden 
0,0 – 0,3 

20100375-05.2 Nahe RKS 21 20100375-05.2 Torf 0,8 – 1,9 

 
Die Laborproben wurden im Labor Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH, Emden, 
untersucht. Die entsprechenden Ergebnisprotokolle der chemischen Analysen vom 
20.10.2020 bzw. vom 21.10.2020 liegen diesem Bericht als Anlage IV bei.  

Die Ergebnisse der chemischen Analysen der Eurofins Umwelt Nord GmbH, Oldenburg, vom 
22.10.2015 für die entnommenen Proben vom 29.09.2015 sind diesem Bericht ebenfalls in 
Anlage IV hinterlegt. 

 

2.2.3.1 Mischprobe 15100354-29 (MP 03) (2015) 

Die folgende Tabelle 5 zeigt umweltrelevante Überschreitungen der Sollwerte gemäß LAGA 
M20 TR Boden für die Mischprobe 15010354-29 (MP 03). Die Einstufung erfolgt nach Sand. 

Tabelle 5: Oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 (Sand) liegende Parameter – MP 03 (2015) 

Feststoff im Original 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

Eluat 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

resultierende Einstufung Z 0 
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2.2.3.2 Mischprobe 20100375-03 A (MP 05) 

Die folgende Tabelle 6 zeigt umweltrelevante Überschreitungen der Sollwerte gemäß LAGA 
M20 TR Boden für die Bankett-Mischprobe 20100375-03 A (MP 05). Die Einstufung erfolgt 
anhand des Bodens nach Sand. 

Tabelle 6: Oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 (Sand) liegende Parameter – MP 05 (2020) 

Feststoff im Original 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1 Z 2 Einstufung 

TOC Ma.-% 3,0 0,5 1,5 5,0 Z 2 (Z 0) 

Eluat 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

resultierende Einstufung Z 2 (Z 0)1) 

1) Die Einstufung erfolgte ausschließlich aufgrund des TOC-Gehaltes 

2.2.3.3 Mischprobe 20100375-03 B (MP 06) 

Die folgende Tabelle 7 zeigt umweltrelevante Überschreitungen der Sollwerte gemäß LAGA 
M20 TR Boden für die Bankett-Mischprobe 20100375-03 B (MP 06). Die Einstufung erfolgt 
anhand des Bodens nach Sand. 

Tabelle 7: Oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 (Sand) liegende Parameter – MP 06 (2020) 

Feststoff im Original 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1 Z 2 Einstufung 

TOC Ma.-% 4,0 0,5 1,5 5,0 Z 2 (Z 0) 

Eluat 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

resultierende Einstufung Z 2 (Z 0)1) 

1) Die Einstufung erfolgte ausschließlich aufgrund des TOC-Gehaltes 
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2.2.3.4 Mischprobe 20100375-04 A (MP 07) 

Die folgende Tabelle 8 zeigt umweltrelevante Überschreitungen der Sollwerte gemäß LAGA 
M20 TR Boden für die Bankett-Mischprobe 20100375-04 A (MP 07). Die Einstufung erfolgt 
anhand des Bodens nach Sand. 

Tabelle 8: Oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 (Sand) liegende Parameter – MP 07 (2020) 

Feststoff im Original 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1 Z 2 Einstufung 

TOC Ma.-% 4,7 0,5 1,5 5,0 Z 2 (Z 0) 

Eluat 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

resultierende Einstufung Z 2 (Z 0)1) 

1) Die Einstufung erfolgte ausschließlich aufgrund des TOC-Gehaltes 

2.2.3.5 Mischprobe 20100375-04 B (MP 08) 

Die folgende Tabelle 9 zeigt umweltrelevante Überschreitungen der Sollwerte gemäß LAGA 
M20 TR Boden für die Bankett-Mischprobe 20100375-04 B (MP 08). Die Einstufung erfolgt 
anhand des Bodens nach Sand. 

Tabelle 9: Oberhalb des Zuordnungswertes Z 0 (Sand) liegende Parameter – MP 08 (2020) 

Feststoff im Original 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1 Z 2 Einstufung 

TOC Ma.-% 3,6 0,5 1,5 5,0 Z 2 

KW10-40 mg/kg TS 230 100 600 2000 Z 1 

Eluat 

Parameter Einheit Messwert Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Einstufung 

Keine auffälligen Parameter 

resultierende Einstufung Z 2 
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2.2.3.6 Probe 20100375-05.2 

Die folgende Tabelle 10 zeigt die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen auf potentielle 
oder aktuelle Sulfatversäuerung der Probe 20100375-05.2. 

Tabelle 10: Ermittelte Parameter der Untersuchung des Torfes – 05.2 (2020) 

20100375-05.2 

Parameter Einheit Messwert 

pH-Wert  5,2 

Säureneutralisierungskapazität SNKt mmol/kg TS 1.010 

Säurebildungspotential SBPcrs  mmol/kg TS 4 

resultierende Einstufung 
SNK >0 

nicht potentiell sulfatsauer 

2.3 Boden als Baustoff 

Gemäß dem Anhang 2 der M-GUB (2018) sind die Aushubmaterialien hinsichtlich ihrer Eig-
nung als Baustoff zu bewerten und zu beurteilen. Die Verwertungsmöglichkeiten der einzelnen 
Ausbaustoffe werden in Kapitel 5: Verwendung der Ausbaustoffe erläutert. 

3 Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse 

3.1 Einflüsse auf die Baumaßnahme 

3.1.1 Geologische Situation 

Die Ergebnisse aus den Bohrsondierungen des Untersuchungsgebietes zeigen grundsätzlich 
einen dreischichtigen Aufbau des Baugrundes, wobei die Oberfläche im Fahrbahnbereich 
durch Betonplatten gebildet wird, während zwischen Betonplatten und Straßengraben Ban-
kettschälgut aus Oberbodenmaterial vorliegt. Unterhalb des Betons findet sich eine weitestge-
hend homogene Feinsandauffüllung als Tragschicht. Die Auffüllung unterlagernd befindet sich 
ein Torf mit einer stark variierenden Mächtigkeit, die zur Mitte des Straßenabschnitts und nach 
Nordosten hinzunimmt. Auf den Torf folgt bis zur maximalen Bohrendteufe schluffige bis mit-
telsandige Feinsande und Mittelsande. 
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3.1.2 Hydrogeologische Situation 

Die ermittelten Grundwasserstände reichen von 1,3 m u. GOK (RKS 15 und RKS 21) bis 
2,0 m u. GOK (RKS 19) im nicht ausgepegelten Zustand. Aufgrund der anhaltenden Trocken-
heit seit dem Zeitpunkt der Messungen ist mit einem höheren Wasserstand zu rechnen. 

Als Grundwasserbemessungshöhe sollte eine Höhe von 1,0 m u. GOK angenommen werden. 
Für den Straßenbau können insofern Wasserhaltungsmaßnahmen notwendig sein. 

3.1.3 Nutzung des Untersuchungsgebietes 

Die „Birkenstraße“ wird als hauptsächlich als Durchfahrts- und Anliegerstraße von Fahrzeugen 
aller Art befahren.  

3.1.4 Einordnung der Baumaßnahme in die Erdbebenzonen nach DIN 4149-1, vorläu-
fige Angabe des Baugrundfaktors κ 

Das in der DIN 4149-1 aufgeführte Kartenmaterial weist für das Untersuchungsgebiet keine 
Erdbebenzone auf. Da das Gebiet als erdbebensicher einzustufen ist, kann die vorläufige Er-
mittlung des Baugrundfaktors κ entfallen. 
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3.2 Baugrundbeurteilung der erkundeten Schichten 

Für die geplante Baumaßnahme werden insgesamt fünf Homogenbereiche (H 1 bis H 5) fest-
gelegt, für die die Beschaffenheit und Eigenschaften beschrieben werden.  

In den nachfolgenden Kapiteln werden für die Homogenbereiche nur die wesentlichen Boden-
kennwerte angegeben. Eine Aussage zu den (geplanten) Verwendungen der Ausbaustoffe 
findet sich in dem in diesem Bericht enthaltenen vorläufigen Entsorgungskonzept. Eine detail-
lierte Angabe zu den Verwendungen kann erst gemacht werden, wenn nach der Ausschrei-
bung feststeht, welches Bauunternehmen den Zuschlag erhält. 

Die Beschreibung erfolgt für folgende Homogenbereiche: 

Homogenbereich H 1: Betonplatten 

Homogenbereich H 2: Auffüllung, Bankett 

Homogenbereich H 3: Auffüllung, Feinsand 

Homogenbereich H 4: Torf 

Homogenbereich H 4.1: Torf (Aushub) 

Homogenbereich H 4.2: Torf (Verbleibend) 

Homogenbereich H 5: Feinsand-Mittelsand-Gemisch 

 

3.2.1 Homogenbereich H 1: Betonplatten 

Im Zuge der Erneuerung der „Birkenstraße“ fallen Betonplatten in der Fahrbahn als Aushub 
an. Die Betonplatten weisen eine Stärke von 0,08 m (RKS 22) bis 0,18 m (RKS 15 bis 21) auf. 

Gemäß den Berechnungen des Entsorgungskonzept (s. Kapitel 5.1) ist mit Aushubmaterial mit 
einem Volumen von 477,4 m³ zu rechnen. 

Bodenkennwerte für Beton werden nicht angegeben. 

3.2.2 Homogenbereich H 2: Auffüllung, Bankett 

Zwischen dem Straßenbereich und dem Graben fällt beidseitig Bankettmaterial als Aushub an. 
Dabei handelt es sich um stark humose Oberbodenauffüllungen, die im Mittel eine Mächtigkeit 
von 0,19 m auf der südöstlichen Straßenseite und von 0,20 m auf der nordwestlichen Straßen-
seite aufweisen. 

Da die bodenchemischen Untersuchungen keine signifikanten Heterogenitäten zwischen dem 
linken und rechten Bankettstreifen ausweisen, werden beide Bankettstreifen zu einem Homo-
genbereich zusammengefasst. 
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Gemäß den Berechnungen des Entsorgungskonzept (s. Kapitel 5.1) ist mit Aushubmaterial mit 
einem Volumen von 258,5 m³ zu rechnen. 

Tabelle 11: Bodenkennwerte für Auffüllung, Bankett 

Auffüllung, Bankett 

 Oberboden 

Bodengruppe  [OH] 

Messwert Einheit  

Kornverteilung  fS, u, msʹ, h+ 

Lagerungsdichte  locker 

Kornform  eckig rau – gut gerundet 

Bodenklasse DIN 18300 (alt)  1 

Frostempfindlichkeit  sehr groß 

Erosionsempfindlichkeit  mittelgroß 

Zusammendrückbarkeit  groß 

Tragfähigkeit  schlecht 

Durchlässigkeitsbeiwert kf m/s 10-4–10-7 

Rohwichte γ des feuchten Bodens kN/m³ 15,0–20,0 

Wichte γ´ unter Auftrieb kN/m³ 8,0–11,0 

Reibungswinkel φʹ ° 20–30 

Steifemodul Es MN/m² 0,5–2,0 

Kohäsion cʹ kN/m² 0–5 

 

Die nachfolgende Tabelle 12 fasst die Ergebnisse der bodenchemischen Untersuchungen des 
Bankettmaterials zusammen. Ausschlaggebend für eine Bewertung ist die schlechtere der A 
und B Proben. 

Tabelle 12 Einstufung nach LAGA M20 TR Boden der untersuchten Böden. 

Probe Nr. LAGA-Zuordnung Zur Überschreitung führende Para-
meter  

Rechtes  
Bankett 

A Z 2 (Z 0) TOC 

B Z 2 (Z 0) TOC 

Linkes  
Bankett 

A Z 2 (Z 0) TOC 

B Z 2 TOC, KW10-40 
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Beide Bankettstreifen sind der LAGA-Zugehörigkeit Z 2 zuzuordnen. Da die Bewertung z. T. 
ausschließlich anhand des TOC-Gehaltes erfolgt, ist eine Verwertung als Zuordnungswert Z 0 
im Rahmen der LAGA M20 TR Boden für den südöstlichen Bankettstreifen möglich. 

3.2.3 Homogenbereich H 3: Auffüllung, Feinsand 

Unterhalb der Betonfahrbahn befindet sich eine mittelsandige Feinsandauffüllung, deren 
Mächtigkeit zwischen 0,52 m und 2,12 m beträgt. 

Gemäß den Berechnungen des Entsorgungskonzept (s. Kapitel 5.1) ist mit Aushubmaterial mit 
einem Volumen von 2549,8 m³ zu rechnen. Etwa 1387,6 m³ davon sind im Straßenbau direkt 
wiederverwertbar, ein bisher nicht näher bestimmter Anteil auch zur Herstellung des Flüssig-
bodens (vgl. auch Kapitel 5.5).  

Tabelle 13: Bodenkennwerte für Auffüllung, Feinsand 

Auffüllung, Feinsand 

 Grobkörnige Böden, Sand 

Bodengruppe  [SE] 

Messwert Einheit  

Kornverteilung  fS, msʹ 

Lagerungsdichte  mitteldicht 

Kornform  eckig rau – gut gerundet 

Bodenklasse DIN 18300 (alt)  3 

Frostempfindlichkeit  gering 

Erosionsempfindlichkeit  gering 

Zusammendrückbarkeit  klein 

Tragfähigkeit  gut 

Durchlässigkeitsbeiwert kf m/s 10-4–10-5 

Rohwichte γ des feuchten Bodens kN/m³ 16,0–19,0 

Wichte γ´ unter Auftrieb kN/m³ 9,5–11,0 

Reibungswinkel φʹ ° 30–34 

Steifemodul Es MN/m² 70–110 
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3.2.4 Homogenbereich H 4: Torf 

In den Sondierungen 15 bis 21 folgt auf die Feinsandauffüllungen ein mäßig bis stark zersetz-
ter Torf. Dieser weist Mächtigkeiten zwischen 0,4 (RKS 20) m und 1,4 m (RKS 19) auf. In der 
Mitte des Bauabschnittes (RKS 17 bis 19) weist die Torfschicht die größte Mächtigkeit auf.  

Im Mittel weist der Torf eine Mächtigkeit von 0,75 m auf.  

Tabelle 14: Bodenkennwerte für Torf 

Torf 

 Torf 

Bodengruppe  HZ 

Messwert Einheit  

Kornverteilung  H5 – H7 

Lagerungsdichte  – 

Zersetzungsgrad  mäßig bis stark 

Bodenklasse DIN 18300 (alt)  2 

Frostempfindlichkeit  sehr groß 

Erosionsempfindlichkeit  mittelgroß 

Zusammendrückbarkeit  sehr groß 

Tragfähigkeit  sehr gering 

Durchlässigkeitsbeiwert kf m/s 10-6–10-8 

Rohwichte γ des feuchten Bodens kN/m³ 10,4–12,5 

Wichte γ´ unter Auftrieb kN/m³ 0,4–2,5 

Reibungswinkel φʹ ° 24–28 

Steifemodul Es MN/m² 0,5–2,0 

Kohäsion cʹ kN/m² 0–5 
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3.2.4.1 Homogenbereich H 4.1: Torf (Aushub) 

Der Torf wird im Straßenbereich bis zu einer Tiefe von 1,5 m u. FOK ausgebaut. Im Schlitz-
wandbereich wird der Torf vollständig ausgebaut, hier wurde der Torf bis etwa 2,2 m u. FOK 
aufgeschlossen. Dieser Homogenbereich weist im Straßenbereich im Mittel 0,62 m, im Schlitz-
wandbereich im Mittel etwa 0,91 m über die gesamte Straßenlänge auf. 

Der Torf ist nicht potenziell oder aktuell sulfatsauer. 

Gemäß den Berechnungen aus dem Kapitel 5.1 ist mit Aushubmaterial mit einem Volumen 
von 2595,4 m³ zu rechnen. Für die Verwertbarkeit des Aushubs siehe Kap. 5.5.  

3.2.4.2 Homogenbereich H 4.2: Torf (Verbleibend) 

Der Torf des Homogenbereich H 4.2: Torf (Verbleibend) befindet sich unterhalb der maximalen 
Einbindetiefe. Weitere Untersuchungen sind in diesem Bereich nicht notwendig. 

3.2.5 Homogenbereich H 5: Feinsand-Schluff-Gemisch 

Im Liegenden des Torfes steht in allen Sondierungen ein schwach schluffiger bis schluffiger 
und schwach mittelsandiger bis mittelsandiger Feinsand an. Dieser erreicht in den Sondierun-
gen RKS 15 und RKS 16, sowie in den Sondierungen RKS 18 bis RKS 21 bis zur maximalen 
Bohrendteufe. In RKS 22 befinden sich schwach schluffige bis stark schluffige Mittelsande 
unterhalb der Auffüllungen. 

In den Sondierungen RKS 17 und RKS 22 folgt auf die Sande bis zur maximalen Bohrendteufe 
ein schwach toniger und schwach feinsandiger bis feinsandiger Schluff. 

Aufgrund der ähnlichen Eigenschaften und schweren Separierbarkeit dieser Böden, sowie 
dem kleinräumigen Auftreten des Schluffes unterhalb der maximalen Eingriffstiefe, werden 
diese Böden zu einem Homogenbereich zusammengefasst. 

Gemäß den Berechnungen des Entsorgungskonzept (s. Kapitel 5.1) ist im Bereich der Schlitz-
wände mit Aushubmaterial mit einem Volumen von 506,6 m³ zu rechnen. 
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Tabelle 15: Bodenkennwerte für Feinsand-Schluff-Gemisch 

Feinsand, schluffig 

 Grobkörnige Böden, Sand 

Bodengruppe  SE/SU 

Messwert Einheit  

Kornverteilung  fS, ms, u 

Lagerungsdichte  mitteldicht 

Kornform  eckig rau – gut gerundet 

Bodenklasse DIN 18300 (alt)  3 

Frostempfindlichkeit  mittel 

Erosionsempfindlichkeit  gering 

Zusammendrückbarkeit  klein 

Tragfähigkeit  mäßig bis gut 

Durchlässigkeitsbeiwert kf m/s 10-4–10-7 

Rohwichte γ des feuchten Bodens kN/m³ 15,0–20,0 

Wichte γ´ unter Auftrieb kN/m³ 9,0–12,0 

Reibungswinkel φʹ ° 28–32 

Steifemodul Es MN/m² 50–100 

 

3.3 Vorschläge für ergänzende geotechnische Untersuchungen 

Die Untergrundverhältnisse wurden hinreichend gut untersucht. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen lassen eine Beurteilung des Baugrundes zu. Es können wirtschaftliche Gründungs-
empfehlungen abgegeben werden. 
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4 Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise 

4.1 Vorgaben 

Die „Birkenstraße“ in Westoverledingen soll in im dritten Bauabschnitt in Anlehnung an die 
Bauabschnitte BA I und BA II (s. Anlage VIII) im Flüssigbodenverfahren ausgebaut werden. 
Die Fahrbahn soll dabei eine Breite von 5,0 m betragen. Um die Straße am Übergang zu den 
Straßenbegleitgräben zu stabilisieren sollen Schlitzwände aus Flüssigboden errichtet werden. 

4.2 Geotechnische Kategorien 

Geotechnische Kategorien werden nach den gültigen Normen Gruppen, „…, in die bautechni-
sche Maßnahmen und Verfahren nach dem Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, der Bau-
grundverhältnisse sowie der zwischen ihnen und der Umgebung bestehenden Wechselwir-
kung eingestuft.“ 

Als erste Orientierung können die Geotechnischen Kategorien (GK) wie folgt unterschieden 
werden: 

Tabelle 16: Einstufung der Geotechnischen Kategorien 

 

Die Einstufung in die Geotechnische Kategorie basiert auf folgenden Gegebenheiten: 

 übliche Lasten 

 schwieriger Baugrund 

 beherrschbares Grundwasser 

Resultierend ist die Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 2 zuzuordnen. 



 
 
 

 

 
Streckengutachten 20100375-A 

Erneuerung Birkenstraße, BA IV – Westoverledingen 
Seite 32 von 42 

 
 

4.3 Empfehlungen und Hinweise für die Entwurfsbearbeitung, Ausschreibung und Bau-
durchführung 

In Kapitel 4.1 sind die Vorgaben dargestellt, die den Überlegungen für die möglichen Grün-
dungslösungen zugrunde liegen. 

Es wird die Gründungslösung beschrieben, sie aus Sicht des Baugrundgutachters die wirt-
schaftlichste Variante darstellt. 

Ausgehend von den Bodenarbeiten der Bauabschnitte I und II kann angenommen werden, 
dass die Mächtigkeit des Torfes kleinräumig stark variiert und dadurch von den aus den durch-
geführten Bohrungen interpolierten Profilen (s. Anlage VI) stark abweichen kann. Im Rahmen 
der Baudurchführung können daher Anpassungen der in Kapitel 4.4 genannten Gründungs-
empfehlungen sinnvoll sein. 

Zu den Homogenbereichen sind Verwendungen der Böden angegeben. Die angegebenen 
Verwendungen beschreiben jedoch nur die Verwendungsmöglichkeiten. Insoweit sollte in der 
Ausschreibung vom Bieter angegeben werden, welche Verwendung er vorsieht. Des Weiteren 
sollte in der Ausschreibung festgelegt werden, dass der Bieter für die Genehmigungen für die 
von ihm geplante Verwendung zuständig ist. Der Bieter soll angeben, welche Verwendung 
dem Angebotspreis zugrunde liegt. 

4.3.1 Gründungsempfehlungen 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen überwiegend einen einheitlichen Aufbau im Bereich der 
Straße, bestehend aus einem Betonsteinpflaster, unter dem eine Auffüllung aus Feinsand auf-
tritt. Unterhalb des Straßenaufbaus folgt ein Torf mit stark variierender Schichtmächtigkeit. 
Tragfähige Böden befinden sich Unterhalb des Torfes in Tiefen zwischen 1,3 m und 4,5 m 
unterhalb der Geländeoberkante in Form von Feinsand-Schluff-Gemischen, Feinsanden und 
Mittelsanden.  

Ausgehend von den stark variierenden Schichtmächtigkeiten des Torfes empfehlen wir, den 
Bauabschnitt bautechnisch in fünf Teilabschnitte zu unterteilen. Im Bereich geringer Torfmäch-
tigkeiten (Abschnitte 0+2036 bis 0+2249, 0+2579 bis 0+2639 und 0+2769 bis 0+2793) kann 
die Straße nach herkömmlicher Bauweise errichtet werden. Im Bereich größerer Torfmächtig-
keiten (0+2249 bis 0+2579 und 0+2639 bis 0+2769) soll die Straße durch eine schwimmende 
Bodenplatte aus Flüssigboden stabilisiert werden. 

Unabhängig von der Gründung der Straße (herkömmlich/Flüssigboden) soll diese in den 
Randbereichen durch Schlitzwände aus Flüssigboden stabilisiert werden. 
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Gründung: „Birkenstraße, Bauabschnitt IV“. Abschnitt 0+2036 bis Abschnitt 0+2249, 
Abschnitt 0+2579 bis Abschnitt 0+2639 und Abschnitt 0+2769 bis Abschnitt 0+2793 

 Wir empfehlen, die Betonplatten sowie alle als Aushub anfallenden Homogenbereiche 
separat auszubauen und auf getrennten Haufwerken zu lagern. Wir empfehlen weiter-
hin, beim Ausbau organoleptisch auffällige Aushubmaterialien auf getrennten Haufwer-
ken zwischenzulagern. 

 Ausbau des Bankettmaterials. Entsorgung des Bankettmaterials. 

 Entlang der vorhandenen Gräben empfehlen wir, zur Stabilisierung der Böschungen 
einen 0,6 m breiten Graben für die geplanten Schlitzwände auszuheben. Die Sohle des 
Koffers soll 0,5 m unterhalb der Grabensohle des Straßenbegleitgrabensangelegt wer-
den. Wir empfehlen, an der Sohle der geschaffenen Gräben ein Geotextil-/Geogitter-
Kombiprodukt (Duogrid 30/30 Fa. HUESKER, o. glw.) auszulegen und an der Straßen-
abgewandten Grabenseite hochzuschlagen. 

 Die geschaffenen Gräben werden mit Flüssigboden bis ca. 0,4 m u. FOK aufgefüllt.  

 Da der Flüssigboden das Wasser verdrängt, ist nur das Überschusswasser abzupum-
pen. 

 Auskoffern des Bodens innerhalb der Straße bis Unterkante Torf. (Sollte die Auskoffe-
rungstiefe 1,5 m überschreiten, empfehlen wir, die Straße in dem entsprechenden Be-
reich im Flüssigbodenverfahren (s. unten) zu errichten). 

 Im Straßenbereich kann der Koffer mit einem frostsicheren und gut verdichtbaren Füll-
sand aufgefüllt werden. Die Feinsand-Auffüllung (Homogenbereich H 3) kann hierfür 
verwendet werden. In der Straßenachse soll die Auffüllung bis 0,34 m u. FOK erfolgen. 
Wir empfehlen, den Feinsand von der Achse ausgehend mit einem Gefälle von 2 % 
einzubauen.  

 Einschlagen des Geotextil-/Geogitter-Kombiproduktes oberhalb der Schlitzwände aus 
Flüssigboden bis über die Feinsandauffüllungen. Anschließend kann eine Schotter-
tragschicht aus Schotter 0/32 bis 0,14 m u. FOK eingebaut werden. Das Verformungs-
modul auf der Tragschicht soll größer sein als Ev2 = 120 MN/m². 

 Der Aufbau der Oberflächenbefestigung kann erfolgen, nachdem ein ausreichendes 
Verformungsmodul auf der Schottertragschicht mittels statischen Lastplattendruckver-
suchen nachgewiesen wurde. 
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Gründung: „Birkenstraße, Bauabschnitt IV“. Abschnitt 0+2249 bis Abschnitt 0+2579 und 
Abschnitt 0+2639 bis Abschnitt 0+2769 

 Wir empfehlen, die Betonplatten sowie alle als Aushub anfallenden Homogenbereiche 
separat auszubauen und auf getrennten Haufwerken zu lagern. Wir empfehlen weiter-
hin, beim Ausbau organoleptisch auffällige Aushubmaterialien auf getrennten Haufwer-
ken zwischenzulagern.  

 Ausbau des Bankettmaterials. Entsorgung des Bankettmaterials. 

 Entlang der vorhandenen Gräben empfehlen wir, zur Stabilisierung der Böschungen 
einen 0,6 m breiten Graben auszuheben. Die Sohle des Koffers soll 0,5 m unterhalb 
der Grabensohle des Straßenbegleitgrabens angelegt werden. Wir empfehlen, an der 
Sohle der geschaffenen Gräben ein Geotextil-/Geogitter-Kombiprodukt (Duogrid 30/30 
Fa. HUESKER, o. glw.) auszulegen und an der Straßenabgewandten Grabenseite 
hochzuschlagen 

 Die geschaffenen Gräben werden mit Flüssigboden bis ca. 1,0 m u. FOK aufgefüllt.  

 Wir empfehlen, den Torf innerhalb des Straßenkoffers in diesem Bauabschnitt bis zu 
einer maximalen Auskofferungstiefe von 1,4 m u. GOK auszubauen. Der Koffer kann 
abschnittsweise und unterhalb des Grundwassers angelegt werden. Eine Grundwas-
serabsenkung ist hierbei nicht erforderlich. Der ausgebaute Torf sollte auf einem sepa-
raten Haufwerk zwischengelagert und vor der weiteren Verwendung durch eine Dekla-
rationsanalyse analysiert werden. 

 Ausfüllen des Koffers mit Flüssigboden nach RAL GZ 507. In der Straßenachse soll 
die Auffüllung bis 0,34 m u. FOK erfolgen. Wir empfehlen, den Flüssigboden von der 
Achse ausgehend mit einem Gefälle von 2 % einzubauen. Das Gefälle kann je nach 
den örtlichen Gegebenheiten als Dachprofil oder als einseitiges Gefälle angelegt wer-
den. Die Flüssigbodenauffüllung im Bereich der Schlitzwände soll an dieses Gefälle 
anschließend errichtet werden. Da der Flüssigboden das Wasser verdrängt, ist nur das 
Überschusswasser abzupumpen. 

 Zur Entwässerung der Planumsebene (Flüssigboden) sollten randlich am Gefälletief-
punkt Drainagen DN 80 verlegt werden. Die Drainagen können im Abstand von etwa 
50 m in den Begleitgraben eingebunden werden. 

 Einschlagen des Geotextil-/Geogitter-Kombiproduktes oberhalb der Schlitzwände aus 
Flüssigboden mit einer Länge von etwa 1,2 m (s. Anlage VIII). Anschließend kann eine 
Schottertragschicht aus Schotter 0/32 bis 0,14 m u. FOK eingebaut werden. Das Ver-
formungsmodul auf der Tragschicht soll größer sein als Ev2 = 120 MN/m². 

 Der Aufbau der Oberflächenbefestigung kann erfolgen, nachdem ein ausreichendes 
Verformungsmodul auf der Schottertragschicht mittels statischen Lastplattendruckver-
suchen nachgewiesen wurde. 

  



 
 
 

 

 
Streckengutachten 20100375-A 

Erneuerung Birkenstraße, BA IV – Westoverledingen 
Seite 35 von 42 

 
 

4.3.2 Berücksichtigung Belange Dritter 

Im Zuge der Baudurchführung können Zufahrten der „Birkenstraße“ temporär nicht zugänglich 
sein. Entsprechende Vereinbarungen, Terminabstimmungen, etc. sind mit den Anliegern ab-
zustimmen.  

Im Seitenraum liegen Ver- und Entsorgungsleitungen. Mit den Ver- und Entsorgern ist abzu-
stimmen, wie die Sicherung der Leitungen während der Baudurchführung zu erfolgen hat. Die 
Vorgaben der Ver- und Entsorger sind zu berücksichtigen. 
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5 Verwendung der Ausbaustoffe 

Im Zuge der Auskofferungsarbeiten fallen für die Erneuerung und Erweiterung der Birken-
straße im vierten Bauabschnitt verschiedene Böden an, die wiederverwertet oder entsorgt wer-
den sollen. 

Bei dem Aushub handelt es sich sowohl um Bauschutt in Form von Betonaufbruch, als auch 
durch Bodenmaterial in Form von Bankettmaterial, Sanden und Torf. 

In Abhängigkeit der in diesem Gutachten definierten Homogenbereiche sind die auszuheben-
den Homogenbereiche auf getrennten Haufwerken zu lagern.  

Es liegen Identifikationsanalysen für die Homogenbereiche H 2: Bankett und H 3: Auffüllung 
Feinsand vom 21.10.2020 bzw. vom 29.09.2015 vor. 

Die Ergebnisse der Identifikationsanalyse ordnen das Bankettmaterial rechts der Fahrbahn in 
den LAGA-Zuordnungswert Z 2 (Z 0) ein. Der LAGA- Zuordnungswert Z2 ist dabei ausschließ-
lich auf dem Parameter TOC zurückzuführen. Das Bankettmaterial links der Fahrbahn ent-

spricht dem LAGA-Zuordnungswert Z 2 (Überschreitungen der Parameter TOC und KW10-40). 
Die Feinsandauffüllung wird in den LAGA-Zuordnungsbereich Z 0 eingestuft. 

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse werden nachfolgend die bei dem Straßenneubau an-
fallenden Aushubmengen zusammengestellt. Hinsichtlich der Verwendung der Aushubmateri-
alien können zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nur die Verwendungsmöglichkeiten aufge-
führt werden. Ein endgültiges Abfall- und Entsorgungskonzept kann erst erstellt werden, wenn 
nach der Ausschreibung feststeht, welches Unternehmen den Zuschlag erhält. Insoweit kann 
die Beschreibung der Verwendungsmöglichkeiten nur als vorläufiges Abfall- und Entsorgungs-
konzept verstanden werden. 

5.1 Anfallende Bodenmengen 

Den Berechnungen zu den Bodenmengen der einzelnen Schichten liegen folgende Annahmen 
Zugrunde: 

 Die Länge des Bauabschnittes beträgt 757 m. Dieser wird abhängig von der geplanten 
Gründung unterteilt.  

o Abschnitte 0+2036 bis 0+2249, 0+2579 bis 0+2639 und 0+2769 bis 0+2793 
(insgesamt 297 m) werden in konventioneller Bauweise durch Auskoffern aller 
Böden bis einschließlich des Torfes und Verfüllen mit Füllsand errichtet. 

o Abschnitte 0+2249 bis 0+2579 und 0+2639 bis 0+2769 (insgesamt 460 m) wer-
den in Flüssigbodenbauweise durch Auskoffern bis 1,4 m u. GOK und Verfüllen 
mit Flüssigboden errichtet. 
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 Unabhängig der Bauweise der Straße wird beidseitig eine Schlitzwand aus Flüssigbo-
den eingebracht. 

 Die Breite der bestehenden Straße beträgt weitgehend 3,6 m, die Breite der Straße soll 
nach Ausführung der Arbeiten 5,0 m (Station 0+2036 bis 0+2768) bzw. 5,5 m (Station 
0+2768 bis 0+2793) betragen. Die letzten 50 m der Straße sind bereits in der geplanten 
Ausbaubreite ausgebaut, die letzten 25 m davon bereits auf 5,5 m.  

 Nach Nordwesten soll die bestehende Straße um etwa 1,0 m, nach Südosten um etwa 
0,4 m erweitert werden (bis Station 0+2743). Werden die Schlitzwände berücksichtigt, 
beträgt die Erweiterung nach Nordwesten etwa 1,2 m und nach Südosten 0,6 m (bis 
Station 0+2743). Auf den letzten 50 m erfolgt die Erweiterung mit Schlitzwänden jeweils 
beidseitig um 0,2 m. Es wird vereinfacht davon ausgegangen, dass der Aushub für den 
Straßenbau daher auf einer Breite von 5,4 m (Station 0+2036 bis 0+2768) bzw. 5,9 m 
(Station 0+2768 bis 0+2793) erfolgt. 

 An beiden Straßenseiten werden Schlitzwände in einer Breite von 0,6 m hergestellt. 
Die Gesamtlänge der Schlitzwände beträgt 682 m auf der nordwestlichen Straßenseite 
und 617 m auf der südöstlichen Straßenseite (vgl. Kapitel 1.2). 

 Die Sohle der Schlitzgräben soll 0,5 m unterhalb der Grabensohle. Da keine Informa-
tionen über die Tiefe der Gräben vorliegen, wird eine Tiefe von 1,8 m angenommen, 
sodass mit einer Tiefe der Schlitzgräben von 2,3 m gerechnet wird. 

 Die Gesamtbreite des Straßenaufbaus einschließlich Schlitzwände soll 5,4 m (Station 
0+2036 bis 0+2768) bzw. 5,9 m (Station 0+2768 bis 0+2793) betragen. 

Für die Berechnungen werden die gemittelten Eingriffstiefen der Übersicht halber für den Stra-
ßenbereich und für den Bereich der Schlitzwände getrennt betrachtet. Es wird davon ausge-
gangen, dass zunächst die Betonplatten ausgebaut werden und das Bankett beidseitig auf 
ganzer Länge abgeschoben wird, bevor die Gräben für die Schlitzwände angelegt werden. Die 
Berechnung der Aushubmengen für die Schlitzwände berücksichtigt diese Homogenbereiche 
daher nicht. Die Bestimmung der mittleren Schichtdicke erfolgte anhand der Homogenberei-
che in Anlage VI. 
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Tabelle 17: Berechnung der Bodenmengen im geplanten Straßenbereich. 

Homogenbereich Bodenart 
Breite 

[m] 

Länge 

[m] 

mittlere 
Schichtdicke 

[m] 

Volumen 
[m³] 

H 1 Betonplatten  757  477,4 

 

St. 0+2036–0+2743 3,6 707 0,17 432,7 

St. 0+2743–0+2768 5,0 25 0,17 21,3 

St. 0+2768–0+2793 5,5 25 0,17 23,4 

H 2 Auffüllung, Bankett  757  258,5 

 
St. 0+2036–0+2743 1,8 707 0,20 254,5 

St. 0+2743–0+2793 0,4 50 0,20 4,0 

H 3 Auffüllung, Feinsand 4,2 757 0,65 2.066,6 

H 4.1 Torf (Ausbau) 4,2 7301) 0,62 1.900,9 

H 4.2 Torf (Verbleibend) –  – – 

H 5 
Feinsand-Mittelsand-Ge-

misch 
– 

 
– – 

1) Torf nur bis etwa St. 0+2766 anstehend 

Tabelle 18: Berechnung der Bodenmengen im Bereich der geplanten Schlitzwände  

Homogenbereich Bodenart 
Breite 

[m] 

Länge 

[m] 

mittlere 
Schichtdicke 

[m] 

Volumen 
[m³] 

H 3 Auffüllung, Feinsand    483,2 

 

Auffüllung, Feinsand,  
nordwestl. 

0,6 682 0,62 253,7 

Auffüllung, Feinsand,  
südöstl. 

0,6 617 0,62 229,5 

H 4.1 Torf (Ausbau)    694,5 

 

Torf (Ausbau),  
nordwestl. 

0,6 6551) 0,91 357,6 

Torf (Ausbau),  
südöstl. 

0,6 617 0,91 336,9 

H 4.2 Torf (Verbleibend) – - – – 

H 5 Feinsand-Schluff-Gemisch    506,6 

 

Feinsand-Schluff-Gemisch 
nordwestl. Seite 

0,6 682 0,65 266,0 

Feinsand-Schluff-Gemisch 
südöstl. Seite 

0,6 617 0,65 240,6 

1) Torf nur bis etwa St. 0+2766 anstehend 
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In den Abschnitten konventioneller Bauweise soll der Straßenaufbau mittels Füllsand erfolgen. 
Wir empfehlen, den Füllsand aus Homogenbereich 3: Auffüllung, Feinsand zu verwenden. Da-
für ist eine Menge von 1.387,6 m³ notwendig. 

Es ergeben sich folgende anfallende, nicht direkt wiederverwendbare Bodenmengen: 

Homogenbereich H 1: Betonplatten: 477,4 m³ 

Homogenbereich H 2: Bankettschälgut: 258,5 m³ 

Homogenbereich H 3: Auffüllung, Feinsand: 2066,6 m³ + 483,2 m³ - 1387,6 m3 = 1162,2 m³ 

Homogenbereich H 4.1: Torf (Ausbau): 1.900,9 m³ + 694,5 m³ = 2.595,4 m³ 

Homogenbereich H 5: Feinsand-Schluff-Gemisch: 506,6 m³ 

5.2 Voraussetzungen für das Abfall- und Entsorgungskonzept 

Dem Abfall- und Entsorgungskonzept liegen die folgenden Voraussetzungen zugrunde: 

 Es sollen separate Haufwerke für alle ausgehobenen Homogenbereiche erstellt wer-
den. 

 Die durchgeführten chemischen Untersuchungen ergeben die Einstufung in den LAGA-
Zuordnungswert Z 2 (Z 0) für das Bankettmaterial des südöstlichen Fahrbahnrandes 
und in den LAGA-Zuordnungswert Z 2 für das Bankettmaterial des nordwestlichen 
Fahrbahnrandes. Die Auffüllung, Feinsand wird in den LAGA-Zuordnungswert Z°0 ein-
gestuft. 

 Bei den durchgeführten Analysen handelt es sich um Identifikationsanalysen, die Hin-
weise für Transport, die Lagerung und die Entsorgungsmöglichkeiten geben sollen und 
als Grundlage für die weitere Planung und die Ausschreibung dienen sollen. 

 Nach der Planung des Auftraggebers soll das aufgenommene Bankettmaterial über die 
Firma Graalmann GmbH, Westoverledingen, entsorgt werden. 

5.3 Beschreibung der geplanten Verwendung 

Die Haufwerke sollen getrennt aufgenommen und im Rahmen einer Deklarationsanalyse nach 
LAGA PN 98 beprobt und untersucht werden. 

Eine Deklarationsanalyse der Betonplatten kann erst nach dem Brechen des Materials durch-
geführt werden.  
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Auf Basis der Ergebnisse der Deklarationsanalysen soll entschieden werden, auf welchem 
Weg die Böden entsorgt werden sollen. Für die Entsorgung des Bankettschälguts können zu-
sätzliche Untersuchungen nach DepV notwendig sein. 

Sollten die ausgebauten Böden für die Herstellung des auf der Baustelle einzubauenden Flüs-
sigbodens verwendet werden, können die entsprechenden Böden auf der Baustelle gelagert 
werden. Eine Entsorgung dieser Böden ist in diesem Fall nicht notwendig. 

5.4 Baubegleitung 

Aufgrund der vorgefundenen Belastungen soll das Aufnehmen, der Transport, die Beprobung 
und die Entsorgung durch eine sachkundige Person begleitet werden. 

Zu Beginn der Baumaßnahme erfolgt eine Unterweisung der Mitarbeiter. Die Unterweisung 
beinhaltet neben dem allgemeinen Verhalten auf der Baustelle die spezielle Einweisung in die 
Baustellen, in die anzutreffenden Böden und in die möglichen Belastungen. 

Die Baubegleitung folgt dem Baufortschritt. Sie führt über alle ausgebauten Böden ein Kataster 
(Bautagebuch). Das Kataster wird im Wesentlichen die folgenden Daten enthalten: 

 Herkunft (Ausbauabschnitt), 

 Datum Bodenaushub, 

 Verbringungsort, 

 Menge 

 Bodenart des Aushubbodens, 

 Ggf. Datum und Bearbeitungs-Nr. der Bodenanalyse, 

 Probenahmeprotokoll 

 

Das Bautagebuch wird zu einem Abschlussbericht zusammengefasst, der folgende Anlagen 
enthält: 

 Kataster (Excel-Tabelle, fortgeschrieben) 

 Lageplan mit Ausbauabschnitten 

 Fotodokumentation 
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5.5 Verwendung/Entsorgung der Böden 

Die Einstufung in die erforderliche Deponieklasse erfolgt aus Basis der Deklarationsanalyse. 

Grundsätzlich gilt: Die Verwendung (Verwertung/Entsorgung) der Böden erfolgt nur nach Frei-
gabe durch die Baubegleitung. 

Wir empfehlen, die Betonplatten (Homogenbereich H 1) auf einem Brechplatz brechen zu las-
sen und auf seiner Eignung als RC-Schotter prüfen zu lassen.  

Das ausgebaute Bankettmaterial (Homogenbereich H 2) soll über die Firma Graalmann 
GmbH, Westoverledingen, entsorgt werden. Das Material soll ohne eine Zwischenlagerung 
auf der Baustelle abgefahren werden. Ein Wiedereinbau auf der Baustelle ist nicht vorgese-
hen. 

Homogenbereich H 3: Feinsandauffüllung kann als Füllsand für eine konventionelle Bauweise 
verwendet werden. Bei einer ausreichenden Durchmischung ist eine Verwendung in der frost-
sicheren Tiefe von bis zu 0,8 m u. GOK möglich. Ferner kann die Feinsandauffüllung zur Her-
stellung des Flüssigbodens verwendet werden. 

Wir empfehlen, den ausgebaute Torf (Homogenbereich H 4.1) auf seine Eignung für Erden-
werke zur Herstellung organischer Böden zu prüfen. Alternativ kann der Torf nach BBodSchV 
auf seine Verwertbarkeit in durchwurzelbare Bodenschichten geprüft werden. 

Homogenbereich H 5: Feinsand-Schluff-Gemisch kann als Füllsand oder zur Herstellung des 
Flüssigbodens verwendet werden. Aufgrund des erhöhten Schluffgehaltes ist eine Verwen-
dung innerhalb einer Frostschutzschicht nicht möglich. Bei lokal stark erhöhten Schluff-Gehal-
ten ist eine Verwendung als Füllsand ggf. nicht möglich.  
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5.6 Sonstiges 

Der Gewässerquerschnitt wird durch die baulichen Maßnahmen nicht verändert. Durch den 
Einsatz des Flüssigbodenverfahrens wird die Stabilität der Böschung nicht herabgesetzt, da 
die vorgesehenen Schlitzwände auf Flüssigboden diese ausreichend stabilisieren. Abbrüche 
der Böschung in den Graben sind daher bei ordnungsgemäßer Baudurchführung nicht zu er-
warten. 

Die erstellten Berichte können jederzeit der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt 
werden. 

 

Wir empfehlen, dieses Gutachten einem Statiker vorzulegen. 

 

 

 

Aufgestellt 

03.12.2024 

i. A. Christian Peters, M. Sc. Geowiss. 
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+0,00
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0,70

1,80

2,50

3,00

-3,00

 0,18 
 0,70 

17.1 

 1,60 GW 
(nicht ausgepegelt) 

 0,70 
 1,80 

17.2 

 1,80 
 2,50 

17.3 

 2,50 
 3,00 

17.4 

RKS 17

Auffüllung, Beton

Auffüllung (Feinsand, mittelsandig, sehr 

schwach organisch), feucht, grau, dkl.

grau

Torf, feucht bis naß, mäßig zersetzt, 

braun, dkl.braun

Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig, 

naß, thixotrop, grau

Schluff, schwach tonig, schwach 

feinsandig, naß, steif, grau

0,18

0,52

1,10

0,70

0,50

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

GOK

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

GOK

Bauvorhaben:

Westoverledingen, Birkenstraße

Auftraggeber:

Gemeinde Westoverledingen
Bahnhofstraße 18
26810 Westoverledingen

Plan-Nr: 15100354-17 Maßstab: 1:35

Bearbeiter: J.Grabe

Gezeichnet: A. Groeneveld

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: S-1501-009.4

Datum:

30.09.2015
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.B
O

P

+0,00

0,18

0,90

1,80

4,00

-4,00

 0,18 
 0,90 

18.1 

 1,70 GW 
(nicht ausgepegelt) 

 0,90 
 1,80 

18.2 

 1,80 
 4,00 

18.3 

RKS 18

Auffüllung, Beton

Auffüllung (Feinsand, mittelsandig, 

schwach schluffig, schwach organisch), 

feucht, grau, dkl.grau

Torf, feucht bis naß, mäßig zersetzt, 

braun, dkl.braun

Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig, 

naß, thixotrop, Schlufflinsen, grau

0,18

0,72

0,90

2,20

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

GOK

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

GOK

Bauvorhaben:

Westoverledingen, Birkenstraße

Auftraggeber:

Gemeinde Westoverledingen
Bahnhofstraße 18
26810 Westoverledingen

Plan-Nr: 15100354-18 Maßstab: 1:35

Bearbeiter: J.Grabe

Gezeichnet: A. Groeneveld

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: S-1501-009.4

Datum:

30.09.2015
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O

P

+0,00

0,18

0,80

2,20

3,50

5,00

-5,00

 0,18 
 0,80 

19.1 

 2,00 GW 
(nicht ausgepegelt) 

 0,80 
 2,20 

19.2 

 2,20 
 3,50 

19.3 

 3,50 
 5,00 

19.4 

RKS 19

Auffüllung, Beton

Auffüllung (Feinsand, schwach schluffig, 

organisch), feucht, dkl.braun, grau

Torf, feucht bis naß, mäßig zersetzt bis 

schwach zersetzt, braun, dkl.braun

Feinsand, schluffig, mittelsandig, naß, 

Schlufflinsen, grau, h.grau

Feinsand, schwach organisch, schwach 

schluffig, naß, grau

0,18

0,62

1,40

1,30

1,50

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

GOK

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

GOK

Bauvorhaben:

Westoverledingen, Birkenstraße

Auftraggeber:

Gemeinde Westoverledingen
Bahnhofstraße 18
26810 Westoverledingen

Plan-Nr: 15100354-19 Maßstab: 1:35

Bearbeiter: J.Grabe

Gezeichnet: A. Groeneveld

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: S-1501-009.4

Datum:

01.10.2015
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+0,00

0,18

0,90

1,30

2,50

3,00

-3,00

 0,18 
 0,90 

20.1 

 0,90 
 1,30 

20.2 

 1,30 
 2,50 

20.3 

 2,50 
 3,00 

20.4 

RKS 20

Auffüllung, Beton

Auffüllung (Feinsand, schwach organisch, 

mittelsandig), naß, braun, grau

Torf, feucht bis stark feucht, mäßig 

zersetzt bis stark zersetzt, braun, 

schwarz

Feinsand, sehr schwach schluffig, 

mittelsandig, feucht bis naß, Schlufflinsen, 

h.braun, h.grau

Feinsand, schwach mittelsandig, stark 

schluffig, naß, grau

0,18

0,72

0,40

1,20

0,50

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

GOK

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

GOK

Bauvorhaben:

Westoverledingen, Birkenstraße

Auftraggeber:

Gemeinde Westoverledingen
Bahnhofstraße 18
26810 Westoverledingen

Plan-Nr: 15100354-20 Maßstab: 1:35

Bearbeiter: J.Grabe

Gezeichnet: A. Groeneveld

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: S-1501-009.4

Datum:

01.10.2015
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.B
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+0,00

0,18

0,80

1,90

3,00

-3,00

 0,18 
 0,80 

21.1 

 1,30 GW 
(nicht ausgepegelt) 

 0,80 
 1,90 

21.2 

 2,50 
 3,00 

21.3 

RKS 21

Auffüllung, Beton

Auffüllung (Feinsand, schwach schluffig, 

schwach organisch, mittelsandig), naß, 

braun, grau

Torf, feucht bis naß, mäßig zersetzt, 

braun, schwarz

Feinsand, schwach schluffig, schwach 

mittelsandig, naß, Schlufflinsen, h.braun

0,18

0,62

1,10

1,10

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

GOK

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

GOK

Bauvorhaben:

Westoverledingen, Birkenstraße

Auftraggeber:

Gemeinde Westoverledingen
Bahnhofstraße 18
26810 Westoverledingen

Plan-Nr: 15100354-21 Maßstab: 1:35

Bearbeiter: J.Grabe

Gezeichnet: A. Groeneveld

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: S-1501-009.4

Datum:

01.10.2015
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.B
O
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+0,00
0,08

2,20

3,60

4,70

5,00

-5,00

 1,50 GW 
(nicht ausgepegelt) 

 0,08 
 2,20 

22.1 

 2,20 
 3,60 

22.2 

 3,60 
 4,70 

22.3 

 4,70 
 5,00 

22.4 

RKS 22

Auffüllung, Betonpflaster

Auffüllung (Feinsand, mittelsandig), 

feucht bis naß, h.grau

Mittelsand, stark schluffig, feinsandig, 

naß, grau, dkl.grau

Mittelsand, Feinsand, schwach schluffig, 

naß, Grobsandlinsen, grau

Schluff, tonig, feinsandig, organisch, naß, 

steif, dkl.grau

0,08

2,12

1,40

1,10

0,30

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

GOK

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

GOK

Bauvorhaben:

Westoverledingen, Birkenstraße

Auftraggeber:

Gemeinde Westoverledingen
Bahnhofstraße 18
26810 Westoverledingen

Plan-Nr: 15100354-22 Maßstab: 1:35

Bearbeiter: J.Grabe

Gezeichnet: A. Groeneveld

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: S-1501-009.4

Datum:

01.10.2015



 

  

Straßensanierung 
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Anlage III 

 

 

Korngrößenverteilung 

nach DIN 18123 

 
 

  



Eisenstraße 1a

26789 Leer

Telefon : 0491 / 454 20 990
Fax       : 0491 / 454 20 999

Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

15100354-37

S-1501-009.4

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-37

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

16.1

  

0,18-0,80m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Siebanalyse :

Einwaage Siebanalyse    me : g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me' :

Anteil < g %-Anteil <

Gesamtgewicht der Probe    mt : g

mm ma : mm ma' = 100 - me'    ma' :

268,50

0,00

268,50

100,00

0,000,063 0,063

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [gramm] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,00 0,00 100,0

2,000 6  0,00 0,00 100,0

1,000 7  0,20 0,07 99,9

0,500 8  2,30 0,86 99,1

0,250 9  25,70 9,57 89,5

0,12510  163,70 60,97 28,5

0,06311  65,10 24,25 4,3

Schale  11,50 4,28 0,0

Summe aller Siebrückstände : S = g Größtkorn [mm] :

Siebverlust : SV = me - S =

SV' = ( me - S) / me * 100 =

g

%

268,50 4,00

0,00

0,00

Fraktionsanteil Prozentanteil

Ton

Schluff

Sandkorn

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Kieskorn

Feinkies

Mittelkies

Grobkies

Steine

4,30

95,70

74,41

20,78

0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DVGW - W113

kf

dg

Fg

Ds

Korn-Gr.

U

d10

d60

Cc

n

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

9,532·10
-5

[m/s]

0,188

7,292

1,367

1.0  .. 2.0

2,29

0,08

0,17

1,256

37,0

C:\Users\cpeters\Documents\Temporär\Birkenstraße\...\Feldarbeit+Labor\Bauabschnitt IV\2015-009.4 BA III\15100354-37.iko
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-37

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

16.1

  

0,18-0,80m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

U = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer:

 

 

2,29 1,26 0,78

SE

 

9,532 * 10
-5

   [m/s] nach Seelheim

 0  3  7  0  0 fS,ms

Bemerkungen
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Eisenstraße 1a

26789 Leer

Telefon : 0491 / 454 20 990
Fax       : 0491 / 454 20 999

Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

15100354-38

S-1501-009.4

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-38

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

18.1

  

0,18-0,90m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Siebanalyse :

Einwaage Siebanalyse    me : g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me' :

Anteil < g %-Anteil <

Gesamtgewicht der Probe    mt : g

mm ma : mm ma' = 100 - me'    ma' :

316,80

0,00

316,80

100,00

0,000,063 0,063

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [gramm] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,10 0,03 100,0

2,000 6  0,10 0,03 99,9

1,000 7  0,70 0,22 99,7

0,500 8  3,00 0,95 98,8

0,250 9  25,60 8,08 90,7

0,12510  189,40 59,79 30,9

0,06311  82,00 25,88 5,0

Schale  15,90 5,02 0,0

Summe aller Siebrückstände : S = g Größtkorn [mm] :

Siebverlust : SV = me - S =

SV' = ( me - S) / me * 100 =

g

%

316,80 4,00

0,00

0,00

Fraktionsanteil Prozentanteil

Ton

Schluff

Sandkorn

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Kieskorn

Feinkies

Mittelkies

Grobkies

Steine

5,00

94,90

75,76

18,45

0,69

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

DVGW - W113

kf

dg

Fg

Ds

Korn-Gr.

U

d10

d60

Cc

n

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

9,143·10
-5

[m/s]

0,188

7,336

1,375

1.0  .. 2.0

2,34

0,07

0,17

1,192

37,0

C:\Users\cpeters\Documents\Temporär\Birkenstraße\...\Feldarbeit+Labor\Bauabschnitt IV\2015-009.4 BA III\15100354-38.iko
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-38

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

18.1

  

0,18-0,90m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

U = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer:

 

 

2,34 1,19 0,77

SU

 

9,143 * 10
-5

   [m/s] nach Seelheim

 0  3  7  0  0 fS,ms,u'

Bemerkungen
 

 

 

 

 

90

0

40

30

50

70

20

60

80

10

M
a
s
s
e
n
a
n
te

ile
 a

 d
e
r 

K
ö
rn

e
r 

<
 d

 d
e
r 

G
e
s
a
m

tm
e
n
g
e
 [

%
]

Korndurchmesser d [mm]

100

0.001 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 100

Schlämmkorn

Feinstes Fein Mittel Grob

Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies

Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Steine

C
:\U

s
e
rs

\c
p
e
te

rs
\D

o
c
u
m

e
n
ts

\T
e
m

p
o
rä

r\B
irk

e
n
s
tra

ß
e
\...\F

e
ld

a
rb

e
it+

L
a
b
o
r\B

a
u
a
b
s
c
h
n
itt IV

\2
0
1
5
-0

0
9
.4

 B
A

 III\1
5
1
0
0
3
5
4
-3

8
.ik

o

© By IDAT-GmbH 1995 - 2011  V 4.11  5095



Eisenstraße 1a

26789 Leer

Telefon : 0491 / 454 20 990
Fax       : 0491 / 454 20 999

Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

15100354-39

S-1501-009.4

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-39

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

20.1

  

0,18-0,90m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Siebanalyse :

Einwaage Siebanalyse    me : g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me' :

Anteil < g %-Anteil <

Gesamtgewicht der Probe    mt : g

mm ma : mm ma' = 100 - me'    ma' :

337,20

0,00

337,20

100,00

0,000,063 0,063

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [gramm] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,00 0,00 100,0

2,000 6  0,00 0,00 100,0

1,000 7  0,70 0,21 99,8

0,500 8  4,40 1,30 98,5

0,250 9  37,20 11,03 87,5

0,12510  219,50 65,09 22,4

0,06311  65,80 19,51 2,8

Schale  9,60 2,85 0,0

Summe aller Siebrückstände : S = g Größtkorn [mm] :

Siebverlust : SV = me - S =

SV' = ( me - S) / me * 100 =

g

%

337,20 4,00

-0,00

-0,00

Fraktionsanteil Prozentanteil

Ton

Schluff

Sandkorn

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Kieskorn

Feinkies

Mittelkies

Grobkies

Steine

2,80

97,20

72,06

24,24

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DVGW - W113

kf

dg

Fg

Ds

Korn-Gr.

U

d10

d60

Cc

n

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1,032·10
-4

[m/s]

0,188

7,132

1,337

1.0  .. 2.0

2,13

0,08

0,18

1,358

37,2
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-39

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

20.1

  

0,18-0,90m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

U = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer:

 

 

2,13 1,36 0,81

SE

 

1,032 * 10
-4

   [m/s] nach Seelheim

 0  3  7  0  0 fS,ms

Bemerkungen
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Eisenstraße 1a

26789 Leer

Telefon : 0491 / 454 20 990
Fax       : 0491 / 454 20 999

Prüfungs-Nr. :

Anlage :

zu :

15100354-40

S-1501-009.4

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-40

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

22.1

  

0,08-2,20m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Siebanalyse :

Einwaage Siebanalyse    me : g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma'    me' :

Anteil < g %-Anteil <

Gesamtgewicht der Probe    mt : g

mm ma : mm ma' = 100 - me'    ma' :

890,90

0,00

890,90

100,00

0,000,063 0,063

 Siebdurchmesser  Rückstand  Rückstand  Durchgang

[mm] [gramm] [%] [%]

65,000 1  0,00 0,00 100,0

31,500 2  0,00 0,00 100,0

16,000 3  0,00 0,00 100,0

8,000 4  0,00 0,00 100,0

4,000 5  0,10 0,01 100,0

2,000 6  0,60 0,07 99,9

1,000 7  0,80 0,09 99,8

0,500 8  2,30 0,26 99,6

0,250 9  19,30 2,17 97,4

0,12510  797,50 89,52 7,9

0,06311  59,90 6,72 1,2

Schale  10,40 1,17 0,0

Summe aller Siebrückstände : S = g Größtkorn [mm] :

Siebverlust : SV = me - S =

SV' = ( me - S) / me * 100 =

g

%

890,90 4,00

0,00

0,00

Fraktionsanteil Prozentanteil

Ton

Schluff

Sandkorn

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Kieskorn

Feinkies

Mittelkies

Grobkies

Steine

1,20

98,70

78,55

19,96

0,19

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

DVGW - W113

kf

dg

Fg

Ds

Korn-Gr.

U

d10

d60

Cc

n

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1,083·10
-4

[m/s]

0,188

6,361

1,193

0.71 .. 1.25

1,36

0,13

0,18

1,045

39,6
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

15100354-40

Birkenstraße, Westoverledingen

Auftraggeber : Gemeinde Westoverledingen

16.09.2015

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

Entnahme am : durch :

22.1

  

0,08-2,20m  

Sand

Rammkernsondierung

29.09.2015 J.Grabe

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

U = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer:

 

 

1,36 1,04 0,82

SE

 

1,083 * 10
-4

   [m/s] nach Seelheim

 0  3  7  0  0 fS,ms

Bemerkungen
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Straßensanierung 

„Birkenstraße“ BA IV 
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Ingenieurgeologisches 
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Anlage IV 

 

 

Ergebnisse der bodenchemischen 

Untersuchungen 
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CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH · Zum Nordkai 16 · 26725 Emden 

Straßenbau Prüfstelle GmbH 
Eisenstraße 1a 
 
26789  LEER 
 
 
 

21. Oktober 2020 

PRÜFBERICHT 151020842 
 
Auftragsnr. Auftraggeber: 2010-349.1 

Projektbezeichnung: Westoverledingen, Birkenstraße BA III und IV 

Probenahme: durch Auftraggeber am 14.10.2020 

Probentransport: durch Auftraggeber 

Probeneingang: 15.10.2020 

Prüfzeitraum: 15.10. – 21.10.2020 

Probennummer: 25733 – 25740 / 20 

Probenmaterial: Boden 

Verpackung: PE – Beutel 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen 
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine 
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3 – 8 

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 
 
 
 
 M. Sc. Andreas Broek 

(stellv. Laborleiter) 
 Dr. Andreas Denhof 

(Projektleiter) 
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Probenvorbereitung:1)  DIN 19747: 2009-07 
   
Messverfahren:1) Trockenmasse DIN EN 14346: 2007-03 
 TOC (F) DIN EN 13137: 2001-12 
 Kohlenwasserstoffe (GC;F) DIN EN 14039: 2005-01 
 Cyanide (F) DIN ISO 11262: 2012-04 
 EOX DIN 38414-17 (S17): 2014-04 
 Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 
 Arsen DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Blei DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Cadmium DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Chrom, gesamt DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Kupfer DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Nickel DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 
 Thallium DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 Zink DIN EN ISO -17294-2 (E29): 2005-02 
 PCB DIN EN 15308: 2008-05 
 PAK DIN ISO 18287: 2006-05 
 BTEX DIN 38407-9 (F9): 1991-05 
 LHKW DIN EN ISO 10301 (F4,HS-GC/MS): 1997-

08 
 Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01 
 pH-Wert (W,E) DIN EN ISO 10523 (C5): 2009-07 
 el. Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C8): 1993-11 
 Phenol-Index DIN 38409-16 (H16): 1984-06 
 Cyanide (W) DIN 38405-13 (D13): 2011-04 
 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
   

 
1) Laboratorien Dr. Döring GmbH 
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Labornummer 25733 25734 25735 25736 
Analysennummer 172381 172382 172383 172384 
Probenbezeichnung 20100375-01 A 

(MP 01) 
20100375-01 B 

(MP 02) 
20100375-02 A 

(MP 03) 
20100375-02 B 

(MP 04) 

     

 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Trockenmasse [%] 75,9 76,1 78,0 78,6 
TOC [%] 4,8 4,3 4,7 4,6 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-22 < 5 < 5 < 5 < 5 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-40 44 31 80 69 
Cyanid, gesamt 0,51 0,55 0,24 0,28 
EOX < 0,1 < 0,1 0,6 0,2 
     
Arsen 2,3 2,2 1,8 1,8 
Blei 13 10 9,1 12 
Cadmium 0,2 0,2 0,2 0,2 
Chrom, gesamt 8,2 8,2 9,8 11 
Kupfer 8,1 7,7 6,6 15 
Nickel 3,7 3,1 4,0 5,2 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Thallium < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 47 58 37 52 
     
PCB 28 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 52 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 101 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 138 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 153 0,005 < 0,001 < 0,001 0,001 
PCB 180 0,004 < 0,001 < 0,001 0,002 
Summe PCB (6 Kong.) 0,016 n.n. n.n. 0,003 
     
Naphthalin 0,003 0,005 0,031 0,002 
Acenaphthylen 0,004 0,003 0,011 0,011 
Acenaphthen 0,004 0,005 0,010 0,009 
Fluoren 0,004 0,004 0,009 0,008 
Phenanthren 0,031 0,041 0,040 0,042 
Anthracen 0,011 0,011 0,028 0,032 
Fluoranthen 0,090 0,096 0,125 0,131 
Pyren 0,082 0,081 0,109 0,116 
Benzo(a)anthracen 0,050 0,053 0,102 0,105 
Chrysen 0,062 0,056 0,101 0,105 
Benzo(b)fluoranthen 0,206 0,180 0,505 0,529 
Benzo(k)fluoranthen 0,053 0,048 0,123 0,137 
Benzo(a)pyren 0,112 0,094 0,284 0,302 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,150 0,124 0,385 0,400 
Dibenzo(a,h)anthracen 0,019 0,015 0,059 0,055 
Benzo(g,h,i)perylen 0,175 0,137 0,474 0,501 
Summe PAK (EPA) 1,056 0,953 2,396 2,485 
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Labornummer 25733 25734 25735 25736 
Analysennummer 172381 172382 172383 172384 
Probenbezeichnung 20100375-01 A 

(MP 01) 
20100375-01 B 

(MP 02) 
20100375-02 A 

(MP 03) 
20100375-02 B 

(MP 04) 

     

 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Benzol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Toluol 0,02 0,09 < 0,01 < 0,01 
Ethylbenzol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Xylole < 0,01 0,03 < 0,01 < 0,01 
Trimethylbenzole < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe BTEX 0,02 0,12 n.n. n.n. 
     
Vinylchlorid < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dichlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-trans-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1-Dichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-cis-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tetrachlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1,1-Trichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Chloroform < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-Dichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Trichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibrommethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Bromdichlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tetrachlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1,2-Trichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibromchlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tribrommethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe LHKW  n.n. n.n. n.n. n.n. 
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Labornummer 25733 25734 25735 25736 
Analysennummer 172381 172382 172383 172384 
Probenbezeichnung 20100375-01 A 

(MP 01) 
20100375-01 B 

(MP 02) 
20100375-02 A 

(MP 03) 
20100375-02 B 

(MP 04) 

     

 
Dimension 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,3 7,3 7,2 7,3 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 129 76 100 105 
Phenol-Index < 10 < 10 < 10 < 10 
Cyanid, gesamt < 5 < 5 < 5 < 5 
     
Chlorid 1.100 2.600 2.800 7.100 
Sulfat 1.600 2.000 2.200 2.000 
     
Arsen < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 
Blei 1,1 1,3 0,5 0,8 
Cadmium < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Chrom, gesamt 0,8 0,7 0,5 0,6 
Kupfer 7,7 4,5 4,7 4,7 
Nickel < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 13 13 9,7 9,0 
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Labornummer 25737 25738 25739 25740 
Analysennummer 172385 172386 172387 172388 
Probenbezeichnung 20100375-03 A 

(MP 05) 
20100375-03 B 

(MP 06) 
20100375-04 A 

(MP 07) 
20100375-04 B 

(MP 08) 

     

 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Trockenmasse [%] 77,6 76,6 79,2 81,1 
TOC [%] 3,0 4,0 3,9 3,6 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-22 < 5 < 5 < 5 12 
Kohlenwasserstoffe, n-C10-40 83 72 90 230 
Cyanid, gesamt 0,19 0,30 0,32 0,19 
EOX 0,4 0,1 0,8 0,2 
     
Arsen 1,7 3,6 1,7 1,6 
Blei 8,7 13 8,8 14 
Cadmium 0,1 0,2 0,2 0,1 
Chrom, gesamt 20 11 11 10 
Kupfer 7,4 8,3 8,5 8,6 
Nickel 2,8 3,8 2,8 2,6 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Thallium < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 44 60 50 43 
     
PCB 28 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 52 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 101 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 138 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 153 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
PCB 180 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Summe PCB (6 Kong.) n.n. n.n. n.n. n.n. 
     
Naphthalin 0,002 < 0,001 0,004 0,002 
Acenaphthylen 0,022 0,007 0,014 0,023 
Acenaphthen 0,011 0,007 0,005 0,009 
Fluoren 0,010 0,008 0,011 0,020 
Phenanthren 0,055 0,047 0,049 0,075 
Anthracen 0,024 0,020 0,029 0,063 
Fluoranthen 0,138 0,160 0,138 0,231 
Pyren 0,117 0,126 0,104 0,194 
Benzo(a)anthracen 0,107 0,090 0,089 0,154 
Chrysen 0,092 0,087 0,086 0,135 
Benzo(b)fluoranthen 0,418 0,197 0,302 0,420 
Benzo(k)fluoranthen 0,109 0,079 0,084 0,112 
Benzo(a)pyren 0,222 0,115 0,164 0,236 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,300 0,103 0,228 0,266 
Dibenzo(a,h)anthracen 0,046 0,014 0,035 0,035 
Benzo(g,h,i)perylen 0,399 0,115 0,258 0,353 
Summe PAK (EPA) 2,072 1,175 1,600 2,328 
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Labornummer 25737 25738 25739 25740 
Analysennummer 172385 172386 172387 172388 
Probenbezeichnung 20100375-03 A 

(MP 05) 
20100375-03 B 

(MP 06) 
20100375-04 A 

(MP 07) 
20100375-04 B 

(MP 08) 

     

 
Dimension 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

 
[mg/kg TS] 

     
Benzol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Toluol 0,04 0,02 0,01 0,01 
Ethylbenzol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Xylole 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Trimethylbenzole < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe BTEX 0,06 0,02 0,01 0,01 
     
Vinylchlorid < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dichlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-trans-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1-Dichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-cis-Dichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tetrachlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1,1-Trichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Chloroform < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,2-Dichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Trichlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibrommethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Bromdichlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tetrachlorethen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
1,1,2-Trichlorethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibromchlormethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tribrommethan < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Summe LHKW  n.n. n.n. n.n. n.n. 
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Labornummer 25737 25738 25739 25740 
Analysennummer 172385 172386 172387 172388 
Probenbezeichnung 20100375-03 A 

(MP 05) 
20100375-03 B 

(MP 06) 
20100375-04 A 

(MP 07) 
20100375-04 B 

(MP 08) 

     

 
Dimension 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

ELUAT 
[µg/L] 

     
pH-Wert (20°C) 7,2 7,0 7,2 7,2 
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm] 84 56 84 84 
Phenol-Index < 10 < 10 < 10 < 10 
Cyanid, gesamt < 5 < 5 < 5 < 5 
     
Chlorid 1.400 1.300 1.700 1.400 
Sulfat 1.600 690 1.600 1.400 
     
Arsen < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 
Blei 0,9 1,3 0,9 0,9 
Cadmium < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Chrom, gesamt 0,7 0,7 0,9 0,5 
Kupfer 4,9 4,0 6,1 4,1 
Nickel < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 
Quecksilber < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Zink 27 14 53 8,6 
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CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH · Zum Nordkai 16 · 26725 Emden 

Straßenbau Prüfstelle GmbH 
Eisenstraße 1a 
 
26789  LEER 
 
 
 

20. Oktober 2020 

PRÜFBERICHT 151020842-1 

Auftragsnr. Auftraggeber: 2010-349.1 

Projektbezeichnung: Westoverledingen, Birkenstraße BA III und IV 

Probenahme: durch Auftraggeber am 14.10.2020 

Probentransport: durch Auftraggeber 

Probeneingang: 15.10.2020 

Prüfzeitraum: 15.10. – 20.10.2020 

Probennummer: 25741 – 25742 / 20 

Probenmaterial: Boden 

Verpackung: PE-Beutel 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen 
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine 
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3  

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 M. Sc. Andreas Broek 
(stellv. Laborleiter) 

 Dr. Andreas Denhof 
(Projektleiter) 
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Messverfahren: Säureneutralisierungskapazität LAGA-Richtlinie EW 98 p 
 Säurebildungspotenzial gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-

tung von Aushubmaterial durch reduzierte 
anorganische Schwefelverbindungen 
GDfB, Stand 03.11.2009 

 Netto-
Säureneutralisierungskapazität 

gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-
tung von Aushubmaterial durch reduzierte 
anorganische Schwefelverbindungen 
GDfB, Stand 03.11.2009 

 Trockenmasse DIN EN 14346 2007-03 
 Eluat DIN 38414-4 (S4): 1984-10 
 pH-Wert (W,E) DIN 38404-5 (C5): 2009-07 
 el. Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C8): 1993-11 
 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 
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Labornummer  25741 25742  
Probenbezeichnung  20100375-05.2 20100375-06.1  

     
  [mmol/kg TS] [mmol/kg TS]  

     
Trockenmasse [%]  31,6 40,4  
     
Säureneutralisierungskapazität 
SNKT 

 1.010 380  

     
Säurebildungspotential SBP  4 9  
     
Netto-Säureneutralisierungs-
kapazität SNKN 

 1.006 371  

     
 
 
 
Labornummer  25741 25742  
Probenbezeichnung  20100375-05.2 20100375-06.1  

     
  ELUAT 

[mg/L] 
ELUAT 

[mg/L]  
     
pH-Wert (20°C)  5,2 5,5  
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm]  20 149  
     
Chlorid   24 16  
Sulfat   8,1 11  
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Tel. +49 441 21830 0
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www.eurofins.de/umwelt.aspx

GF: Olaf Meyer
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: NORD LB
BLZ 250 500 00
Kto 150 784 890
IBAN DE30 250 500 00 0150 784 890
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

Eurofins Umwelt Nord GmbH - Stedinger Strasse 45a - D-26135 - Oldenburg

StraPs Straßenbau Prüfstelle GmbH
Eisenstraße 1a
26789 Leer

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 31523621
Prüfberichtsnummer: AR-15-DX-000062-01

Projektbezeichnung: S - 1501-009.4 WOL, Birkenstraße
Anzahl Proben: 7
Probenart: Boden
Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 15.10.2015
Prüfzeitraum: 15.10.2015 - 22.10.2015

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder
in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur
mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem
Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie
jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Mathias Simon Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleiter {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 441 218 300 {{SIGNATURE_TITLE}}

23.10.2015
Martina Sielker
Niederlassungsleitung
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Probenmenge inkl.
Verpackung

AN/f DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Art) AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Siebrückstand > 10mm AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Probenvorbereitung

Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Chrom (Cr) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Kupfer (Cu) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Nickel (Ni) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Thallium (Tl) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846

Zink (Zn) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13346

Cyanide, gesamt AN/f LG004 DIN ISO 17380

Anionen aus der Originalsubstanz

TOC AN/f LG004 DIN EN 13137

EOX AN/f LG004 DIN 38414-S17

Unpolare KW C10-C22 AN/f LG004 DIN EN 14039

Unpolare KW C10-C40 AN/f LG004 DIN EN 14039

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Benzol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Toluol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Ethylbenzol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

m-/-p-Xylol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

o-Xylol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Summe BTEX AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

BTEX aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

kg

g

Ma.-% 0,1

mg/kg TS 0,8

mg/kg TS 2

mg/kg TS 0,2

mg/kg TS 1

mg/kg TS 1

mg/kg TS 1

mg/kg TS 0,2

mg/kg TS 0,07

mg/kg TS 1

mg/kg TS 0,5

Ma.-% TS 0,1

mg/kg TS 1,0

mg/kg TS 40

mg/kg TS 40

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

4,1

nein

0,0

nein

83,4

1,9

15

0,3

317

11

5

< 0,2

< 0,07

67

< 0,5

3,8

< 1,0

< 40

110

< 0,05

0,06

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,06

315090121

15100354-
23

4,8

Kunststoff

4,9

nein

79,7

2,1

240

< 0,2

57

8

4

< 0,2

< 0,07

40

0,7

3,5

< 1,0

< 40

87

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090122

15100354-
24

3,9

nein

0,0

ja

82,7

2,0

31

< 0,2

34

6

4

< 0,2

< 0,07

34

< 0,5

3,5

< 1,0

< 40

140

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090123

15100354-
25

4,6

nein

0,0

ja

76,9

2,0

10

< 0,2

11

7

3

< 0,2

< 0,07

40

< 0,5

4,0

< 1,0

< 40

110

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090124

15100354-
26



Prüfberichtsnummer: AR-15-DX-000062-01
Seite 3 von 8

Parameter Lab. Akkr. Methode

Dichlormethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Chloroform (Trichlormethan) AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Tetrachlormethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Trichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Tetrachlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,1-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,2-Dichlorethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Summe LHKW (10
Parameter)

AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

LHKW aus der Originalsubstanz

PCB 28 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 52 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 101 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 153 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 138 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 180 AN/f LG004 DIN EN 15308

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 118 AN/f LG004 DIN EN 15308

Summe PCB (7) AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB aus der Originalsubstanz

Naphthalin AN/f LG004 DIN ISO 18287

Acenaphthylen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Acenaphthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Fluoren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Phenanthren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Chrysen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN/f LG004 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin

AN/f LG004 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

mg/kg TS

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,09

0,19

0,24

0,16

0,20

1,01

0,35

0,73

0,92

0,17

1,20

5,25

5,25

315090121

15100354-
23

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,10

0,11

0,10

0,11

0,44

0,13

0,32

0,45

0,10

0,57

2,43

2,43

315090122

15100354-
24

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,06

0,06

0,22

0,23

0,12

0,15

0,48

0,14

0,34

0,46

0,11

0,64

3,01

3,01

315090123

15100354-
25

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,09

0,11

0,11

0,12

0,14

0,77

0,20

0,51

0,67

0,13

1,17

4,05

4,05

315090124

15100354-
26
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Parameter Lab. Akkr. Methode

pH-Wert AN/f LG004 DIN 38404-C5

Leitfähigkeit bei 25°C AN/f LG004 DIN EN 27888

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Chlorid AN/f LG004 DIN EN ISO 10304-1

Sulfat AN/f LG004 DIN EN ISO 10304-1

Cyanide, gesamt AN/f LG004 DIN EN ISO 14403

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Chrom (Cr) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Kupfer (Cu) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Nickel (Ni) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846

Zink (Zn) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN/f LG004 DIN EN ISO 14402

Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

µS/cm 5

mg/l 1,0

mg/l 1,0

µg/l 5

µg/l 1

µg/l 1

µg/l 0,3

µg/l 1

µg/l 5

µg/l 1

µg/l 0,2

µg/l 10

µg/l 10

7,3

211

2,3

1,3

< 5

1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090121

15100354-
23

7,3

185

2,6

< 1,0

< 5

1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090122

15100354-
24

7,2

127

1,2

1,6

< 5

< 1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090123

15100354-
25

7,6

230

1,7

2,0

< 5

< 1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090124

15100354-
26
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Probenmenge inkl.
Verpackung

AN/f DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Art) AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Siebrückstand > 10mm AN/f LG004 DIN 19747:2009-07

Probenvorbereitung

Trockenmasse AN LG004 DIN EN 14346

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Chrom (Cr) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Kupfer (Cu) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Nickel (Ni) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Thallium (Tl) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846

Zink (Zn) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13346

Cyanide, gesamt AN/f LG004 DIN ISO 17380

Anionen aus der Originalsubstanz

TOC AN/f LG004 DIN EN 13137

EOX AN/f LG004 DIN 38414-S17

Unpolare KW C10-C22 AN/f LG004 DIN EN 14039

Unpolare KW C10-C40 AN/f LG004 DIN EN 14039

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Benzol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Toluol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Ethylbenzol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

m-/-p-Xylol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

o-Xylol AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

Summe BTEX AN/f LG004 DIN 38407-F9-1 mod.

BTEX aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

kg

g

Ma.-% 0,1

mg/kg TS 0,8

mg/kg TS 2

mg/kg TS 0,2

mg/kg TS 1

mg/kg TS 1

mg/kg TS 1

mg/kg TS 0,2

mg/kg TS 0,07

mg/kg TS 1

mg/kg TS 0,5

Ma.-% TS 0,1

mg/kg TS 1,0

mg/kg TS 40

mg/kg TS 40

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

1,9

nein

0,0

nein

92,5

< 0,8

3

< 0,2

4

1

2

< 0,2

< 0,07

5

< 0,5

0,4

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090125

15100354-
27 (MP01)

1,9

nein

0,0

nein

87,4

< 0,8

3

< 0,2

4

1

2

< 0,2

< 0,07

5

< 0,5

0,3

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090126

15100354-
28 (MP02)

1,6

nein

0,0

nein

85,9

< 0,8

3

< 0,2

4

2

2

< 0,2

< 0,07

6

< 0,5

0,4

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

315090127

15100354-
29 (MP03)
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Dichlormethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Chloroform (Trichlormethan) AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Tetrachlormethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Trichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Tetrachlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,1-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

1,2-Dichlorethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

Summe LHKW (10
Parameter)

AN/f LG004 DIN EN ISO 22155

LHKW aus der Originalsubstanz

PCB 28 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 52 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 101 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 153 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 138 AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 180 AN/f LG004 DIN EN 15308

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB 118 AN/f LG004 DIN EN 15308

Summe PCB (7) AN/f LG004 DIN EN 15308

PCB aus der Originalsubstanz

Naphthalin AN/f LG004 DIN ISO 18287

Acenaphthylen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Acenaphthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Fluoren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Phenanthren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Chrysen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen AN/f LG004 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN/f LG004 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin

AN/f LG004 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS

mg/kg TS 0,01

mg/kg TS

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS 0,05

mg/kg TS

mg/kg TS

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

-

315090125

15100354-
27 (MP01)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

-

315090126

15100354-
28 (MP02)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

-

< 0,01

-

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

-

-

315090127

15100354-
29 (MP03)
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Parameter Lab. Akkr. Methode

pH-Wert AN/f LG004 DIN 38404-C5

Leitfähigkeit bei 25°C AN/f LG004 DIN EN 27888

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Chlorid AN/f LG004 DIN EN ISO 10304-1

Sulfat AN/f LG004 DIN EN ISO 10304-1

Cyanide, gesamt AN/f LG004 DIN EN ISO 14403

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Chrom (Cr) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Kupfer (Cu) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Nickel (Ni) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846

Zink (Zn) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN/f LG004 DIN EN ISO 14402

Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Probenbezeichnung

Probennummer
Einheit BG

µS/cm 5

mg/l 1,0

mg/l 1,0

µg/l 5

µg/l 1

µg/l 1

µg/l 0,3

µg/l 1

µg/l 5

µg/l 1

µg/l 0,2

µg/l 10

µg/l 10

7,0

22

2,3

< 1,0

< 5

< 1

1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090125

15100354-
27 (MP01)

6,9

35

5,1

< 1,0

< 5

< 1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090126

15100354-
28 (MP02)

6,5

27

2,9

< 1,0

< 5

< 1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

< 10

315090127

15100354-
29 (MP03)
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Erläuterungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f: Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Kap. 3.2.1.2Verwendung des Aushubs 

Dicke frostsicherer Aufbau (empf.) Straße Kap.  4.3.1

Dicke frostsicherer Aufbau (empf.) Schlitzwände Kap. 4.3.1

Homogenbereich Straße Kap.  3.2.1

Aushub                              
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1.0 EINLEITUNG 
 
Die Gemeinde Westoverledingen (Landkreis Leer) beabsichtigt, die gemeindeeigene 
Birkenstraße auszubauen. Die Ausbaumaßnahme im Rahmen eines Planfeststel-
lungsverfahrens umfasst den Bereich ab der Einmündung des Kiefernweges bis zur 
Einmündung zur Rajenstraße (insg. zwei Bauabschnitte).  
 
Der vorliegende landschaftspflegerische Begleitplan bezieht sich demnach auf die-
sen im Außenbereich liegenden Abschnitt der Birkenstraße (Kiefernweg bis Rajen-
straße entspricht Baukilometer 0+1324 bis 0+2028 (III. BA) bzw. 0+2028 bis 0+2793 
(IV. BA)) mit einer Gesamtlänge von 1.469 m. 
 
Die Birkenstraße hat mit der Rajenstraße (K49) im Norden und der Papenburger 
Straße (K24) Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz. Die Lage des Plange-
bietes ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Abb. 1: Lage des Ausbaus der Birkenstraße im Raum, Auszug aus der DGK 5 

Ende Ausbau Birkenstraße im 
Außenbereich (Rajenstraße) 

Beginn Ausbau Birkenstraße 
im Außenbereich (Kiefernweg) 
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Mit der geplanten Ausbaumaßnahme werden folgende Ziele verfolgt: 

 Verbesserung des Zustandes der Birkenstraße, 

 Verbreiterung der Straße und Anpassung an eine höher werdende Verkehrsbe-
lastung 

 
Derartige Ausbaumaßnahmen stellen bspw. bei geplanten Gehölzbeseitigungen ei-
nen Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild 
gemäß § 14 (1) BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) dar, der dann neben Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen durch Ausgleichsmaßnahmen nach § 15 (2) 
BNatSchG oder – nach Prüfung der Zulässigkeit – durch Ersatzmaßnahmen kom-
pensiert werden müsste. 
 
Im Rahmen des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens für den im Außenbereich 
liegenden Verlauf der Birkenstraße ist die Erstellung eines landschaftspflegerischen 
Begleitplanes notwendig, mit dessen Erarbeitung das Planungsbüro Diekmann • Mo-
sebach & Partner, Rastede, beauftragt wurde. 
 
Im Rahmen des vorliegenden landschaftspflegerischen Begleitplans sind demnach 
folgende Punkte zu behandeln: 
 

 Entwicklung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beein-
trächtigungen, 

 ggf. Aufzeigen von Maßnahmen zum Ausgleich unvermeidbarer Auswirkungen, 

 ggf. Ermittlung der unter Beachtung des Vermeidungsgebotes und der Umset-
zung von Ausgleichsmaßnahmen verbleibenden Werte- und Funktionsdefizite 
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, 

 ggf. Ermittlung des verbleibenden Kompensationsumfanges und Formulierung 
von Kompensationsmaßnahmen, die zu einer vollständigen Kompensation füh-
ren. 

 
Zur Erfassung des Umfanges der Veränderungen und Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes durch das Bauvorhaben ist eine Bestandsaufnahme und Bewertung 
der betroffenen Landschaftselemente und Biotopstrukturen erforderlich. Angesichts 
des stark anthropogen geprägten Charakters des Plangebietes und des eindeutig 
abgrenzbaren Wirkungsbereiches der Eingriffe wurde die Bestandsaufnahme auf die 
unmittelbar betroffenen Biotoptypen sowie direkt angrenzenden Bereiche be-
schränkt. 
 
Mögliche Untersuchungen der Fauna im Hinblick auf Zerschneidungseffekte von Le-
bensräumen und Landschaft durch die Baumaßnahme konnten in Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leer in diesem Falle unterbleiben, 
da es sich um die „Verbreiterung“ einer bereits vorhandenen Straßentrasse (Birken-
straße) handelt und keine Bäume beseitigt werden. 
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2.0 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 
 
Zurzeit ist die Fahrbahn der Birkenstraße in einer 3,60 m breiten Betonstraße und 
einem einseitigem 0,40 m breiten angeflicktem Asphaltstreifen ausgebaut, auf beiden 
Straßenseiten befindet sich zudem je ein Bankettstreifen von einem Meter Breite. 
 
Die Befestigung der Fahrbahn erfolgt in bituminöser Bauweise. Der Fahrbahnaufbau 
stellt sich folgendermaßen dar: 
- 4 cm AB-Decksicht, 0 – 11 mm 
- 10 cm bit. Tragschicht 0 – 32 mm 
- 20 cm Schottertragschicht 0 – 32 mm 
- Frostschutzschicht 
- Füllsand / Flüssigboden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Abb. 2: Ausbauquerschnitt der Birkenstraße (Quelle: Gemeinde Westoverledingen). 

 
Durch die Verbreiterung der Fahrbahn um einen Meter auf dann insgesamt 5,00 m 
rückt diese lokal sehr dicht an die Straßenbegleitgräben. Zur Vermeidung von randli-
chen Straßenabbrüchen und möglichen Grundbrüchen soll durchgehend beidseitig 
der Fahrbahn eine Randstabilisierung aus Flüssigboden erstellt werden. Die Rand-
stabilisierung soll dabei in Form einer Schlitzwand ausgeführt werden, die 0,60 m 
breit ist und eine Tiefe von 0,50 m unter der vorhandenen Grabensohle erreichen 
soll. Bis zu einer Tiefe von 1,70 m unter Fahrbahnoberkante soll der Torf entfernt und 
gegen Füllsand ausgetauscht werden. Reicht der Torf bis in größere Tiefen, so ist 
nur eine Auskofferung bis in eine Tiefe von 1,40 m unter Fahrbahnoberkante vorge-
sehen. Der darunter liegende Torf wird nicht ausgekoffert, hier wird eine „schwim-
mende Bodenplatte“ aus Flüssigboden eingebaut. 
 
Gehölzbeseitigungen sind nicht vorgesehen. Die Oberflächenentwässerung aus den 
Bauabschnitten drei und vier der Birkenstraße erfolgt wie bislang über die beidseitig 
parallel zum Straßenverlauf befindlichen Entwässerungsgräben. Eingriffe in diese 
Entwässerungsgräben wie bspw. Grabenverrohrungen sind ebenfalls nicht geplant. 
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3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 

3.1 Niedersächsisches Landschaftsprogramm 
 
Das Niedersächsische Landschaftsprogramm von 1989 ordnet das Plangebiet in die 
naturräumliche Region Ostfriesisch-Oldenburgische Geest ein. In dieser Region hat 
vorrangige Bedeutung u. a. der Schutz der letzten naturnahen Wälder, Hochmoore 
und der landschaftstypischen Wallhecken. Aufgrund des geringen Anteils schutzwür-
diger Flächen in dieser Region sind Maßnahmen zur Entwicklung von wertvoller 
Landschaftssubstanz besonders wichtig. Dazu zählt z. B. die Entwicklung naturnaher 
Laubwälder (vor allem Eichenmischwälder trockener und feuchter Sande). Vorrangig 
schutz- und entwicklungsbedürftig sind weiterhin u. a. Wallheckengebiete und sons-
tiges gehölzreiches Kulturland. Schutzbedürftig und z. T. auch entwicklungsbedürftig 
sind Gräben, Grünland mittlerer Standorte, dörfliche und städtische Ruderalfluren, 
nährstoffarme, wildkrautreiche Sandäcker und sonstige wildkrautreiche Äcker (NIE-

DERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 
1989). 

3.2 Landschaftsrahmenplan (LRP) 
 
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) des LANDKREISES LEER (2001) liegt im Entwurf 
von 2001 vor. Für das Vorhaben sind folgende wichtige Informationen enthalten: 

 Für den Bereich wird eine bandartige Siedlung angegeben (Übersichtskarte 1). 

 Die Fläche befindet sich laut Übersichtskarte 2 des LRP überwiegend in der 
naturräumlichen Einheit der Oberledinger Geest, der nördliche Abschnitt der 
Straße befindet sich laut der Darstellung im LRP in der Einheit Klostermoor, die 
sich in der Hunte-Leda-Moorniederung befinden. 

 Der Straßenabschnitt verläuft laut der Übersichtskarte 5 des LRP im teils abge-
torften oder tiefumgebrochenen Hochmoorbereich. Die Grundwasserneubil-
dungsrate beträgt < 100 mm/a, wobei die Gefährdung für den Eintrag von 
Schadstoffen im Norden im geringen Bereich sowie im übrigen Bereich im ho-
hen Bereich liegt (Übersichtskarte 6 – Grundwasser). 

 Gemäß der Karte 1 des LRP befindet sich der Straßenabschnitt (bis auf den 
nördlichen Abschnitt) in einem Hecken-/ und gehölzreichen Gebiet. 

 Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes für die Vegetation wird als mäßig 
eingeschränkt (Wertstufe 2) beurteilt. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes für die Fauna wird als erheblich bis stark eingeschränkt (Wertstufe 3) be-
wertet.  

 Das Landschaftsbild wird in seiner Bedeutung in Karte 6 des LRP im Verlauf 
des betrachteten Straßenabschnittes als wenig eingeschränkt (Wertstufe 1 von 
3) eingestuft. 

 Die Leistungsfähigkeit des Bodens wird in dem betrachteten Straßenverlaufab-
schnitt aufgrund von Tiefumbruch oder Bodenabbau als erheblich einge-
schränkt (Wertstufe 3 von 4) eingestuft (Karte 7 – Boden – wichtige Bereiche). 

 Das Risikopotenzial des Grundwassers ist in der Karte 8 (– Grundwasser – 
wichtige Bereiche) des LRP als erhöht (Wertstufe 2 von 4) dargestellt. Für den 
südlichen Abschnitt wird das Risikopotenzial des Grundwassers mit erheblich 
(Wertstufe 1) eingestuft. 

 Gemäß Karte 9 des LRP liegt der zu betrachtende Straßenabschnitt innerhalb 
eines Bereichs in dem die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und/oder die 
Erlebnisqualitäten des Landschaftsbildes als mäßig eingeschränkt (Wertstufe 2 
von 3) bewertet wurde. 
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3.3 Landschaftsplan (LP) 
 
Der Landschaftsplan der GEMEINDE WESTOVERLEDINGEN (1996) trifft zum Geltungs-
bereich des Landschaftspflegerischen Begleitplanes folgende Aussagen: 

 Karte 1: In dem betrachteten Bereich liegt der Bodentyp Hochmoor sehr stark 
abgetorft (häufig Sandmischkultur, Podsol und Gley-Podsol mit Torfresten vor. 

 Karte 2: Das Plangebiet befindet sich im Hochmoorbereich, das gleichzeitig als 
Vorranggebiet für die Wassergewinnung dargestellt wird. 

 Karte 9: Der Straßenverlauf befindet sich in einem Landschaftsraum mit über-
wiegend weniger stark intensiv genutztem Grünland und hohem Entwicklungs-
potenzial. 

 Karte 13: Hinsichtlich der Bewertung als Brutvogelgebiet liegt das Plangebiet 
auf der Grenze zwischen zwei Bereichen in denen die Leitarten unvollständig 
bzw. nur fragmentarisch ausgeprägt sind. Die Brutdichte ist hier niedrig bzw. 
Leitarten fehlen völlig. Die Habitatqualität ist eingeschränkt bis stark einge-
schränkt und dementsprechend besteht ein mittlerer bis hoher Entwicklungsbe-
darf. 

 Karte 19: Der Straßenverlauf liegt in einem Gebiet von lokaler Bedeutung auf 
Gemeindeebene. Hier kommen stärker vom Menschen geprägte Lebens-
räume, die zwar weniger naturraumtypisch, jedoch für den Artenschutz sowie 
als Entwicklungspotenzial in Westoverledingen bedeutsam sind, vor. 

 Karte 21: Der Verlauf der Birkenstraße liegt in einem Gebiet von mäßig hoher 
naturraumtypischer Vielfalt. 

 Karte 22: Der Planungsraum liegt im Oberledinger Hochmoor. Das allgemeine 
Leitbild sieht vor, die Torfsubstanz durch Grünlandnutzung zu erhalten, natur-
nahe Hochmoorkomplexe mit Moorheide, Pfeifengrasstadien und Birkenbruch-
wäldern zu regenerieren sowie in Kernbereichen lebende Hochmoorökosys-
teme mit natürlicher Bodenentwicklung (Torfmooswachstum) langfristig zu ent-
wickeln. 

 Karte 23: Das Zielkonzept sieht die Sicherung von Grundwasservorkommen 
vor. 

 Karte 25: In der Karte der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft befindet sich das Plangebiet in einem Vor-
ranggebiet zur Wassergewinnung in dem kein Bodenabbau stattfinden soll und 
die Äcker in Grünland umgewandelt werden sollen sowie allgemeine Nutzungs-
extensivierungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen. 

3.4 Großräumige Schutzgebiete und landesweite Schutzprogramme 
 
Gemäß einer Auswertung der Interaktiven Umweltkarten der Umweltverwaltung (NIE-

DERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND UMWELTSCHUTZ 2019) ge-
hören die umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen zu dem Moorschutzpro-
gramm. Ferner befindet sich der Trassenverlauf in dem Trinkwasserschutzgebiet Col-
linghorst (Schutzzone IIIb). Weitere Schutzgebiete wie Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschutzgebiete, EU-Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete oder sonstige ausge-
wiesene bzw. geplante Schutzgebiete nationalen/internationalen Rechts bzw. natur-
schutzfachlicher Programme befinden sich nicht im Planungsraum und auch nicht in 
der unmittelbar angrenzenden Umgebung.  
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4.0 BESTANDSERFASSUNG UND BEWERTUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT 

4.1 Naturräumliche Standortverhältnisse 

4.1.1 Naturraum, Boden 
 
Das Plangebiet befindet sich nach den Darstellungen im Landschaftsplan der Ge-
meinde Westoverledingen in der naturräumlichen Haupteinheit des Klostermoores 
sowie in der Untereinheit des Oberledinger Moores. 
 
Der vorhandene Bodentyp ist gemäß Niedersächsischem Bodeninformationssystem 
(NIBIS) des LBEG Tiefes Erd-Hochmoor. Der Abschnitt südlich vom Kiefernschloot 
wird von tiefem Tiefumbruchboden eingenommen.  
 

 
 Abb. 3: Bodenkarte von Niedersachsen (BK50), ohne Maßstab (Quelle: LBEG 2019), 

geplante Baumaßnahme ist rot dargestellt 

 
Suchräume für schutzwürdige Böden werden nicht dargestellt.  
 
Von der Straßenbau Prüfstelle GmbH wurden im III. und IV. Bauabschnitt insgesamt 
14 Rammkernsondierungen (RKS 08 bis RKS 22) durchgeführt. Die ausgeführten 
Rammkernsondierungen (RKS 08 bis RKS 14) im III. Bauabschnitt zeigen unterhalb 
der Betonfahrbahn eine bis zu 1,1 m (i. M.: 0,9 m) mächtige Auffüllung aus einem 
schwach mittelsandigen Feinsand. Die Mächtigkeit der Auffüllung korrespondiert mit 
der Höhe der Dammlage. Während in den RKS 09 bis 14 direkt unterhalb der Auffül-
lung ein Torfhorizont (Torf, mäßig bis stark zersetzt) folgt, so lagert in RKS 08 dem 

Tiefes Erd-Hochmoor 

Tiefer Tiefumbruchboden 

Mittlerer 

Gley-Podsol 

Mittlerer Podsol 
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Torfhorizont noch eine Feinsandlage von etwa 0,6 m Mächtigkeit auf. In den RKS 08 
bis RKS 10 weist der Torf Mächtigkeiten zwischen 0,3 m (RKS 09) und 0,5 m (RKS 
08) auf. Die Mächtigkeit des Torfs nimmt in RKS 11 auf 3,6 m zu, wobei der Torf bis 
in eine Tiefe von 4,5 m unter Geländeoberkante reicht.  
 
Im Bereich der im IV. Bauabschnitt ausgeführten Rammkernsondierungen (RKS 15 
bis RKS 22) zeigen unterhalb der Betonfahrbahn eine bis zu 2,2 m mächtige Auffül-
lung aus einem schwach mittelsandigen Feinsand. Während in der RKS 15 bis 21 
direkt unterhalb der Auffüllung ein Torfhorizont (Torf, schluffig, feinsandig) folgt, so 
lagert in RKS 15 dem Torfhorizont noch eine Feinsandlage von etwa 0,6 m Mächtig-
keit auf. In RKS 22 (Kreuzungsbereich der Straße Rajen) konnte keine torfige Lage 
erschlossen werden.  

4.1.2 Wasser 
 
Oberflächenwasser 
Parallel zum Straßenverlauf der Birkenstraße befindet sich beidseitig je ein Entwäs-
serungsgraben. Auf westlicher Seite der „Großwolder Schloot“ (Gewässer II. Ord-
nung Nr. 120) und auf östlicher Seite der „Flachsmeerschloot am Wege“ (Gewässer 
II. Ordnung Nr. 93). Das in beiden Gräben anfallende Oberflächenwasser wird in 
nördlicher Richtung dem Westrhauderfehnkanal (Rajenwieke) zugeleitet.  
 
Grundwasser 
Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil grundwas-
sergeprägter Böden. Gemäß den Darstellungen des NIBIS liegt die Grundwasser-
neubildungsrate im Plangebiet und seiner Umgebung bei 51 – 100 mm/a.  
 
Von Seiten der Straßenbau Prüfstelle GmbH wurde bei der Durchführung der Ramm-
kernsondierungen am 22.01.2015 (III. Bauabschnitt) auch der Grundwasserstand 
erbohrt. Dieser lag zu diesem Zeitpunkt bei 1,4 – 1,5 m u. GOK. Als Bemessungs-
grundwasserstand sollte ein Wert von 1,2 u. GOK bis 0,8 m u. GOK angenommen 
werden. Im Bereich der durchgeführten Rammkernsondierungen im IV. Bauabschnitt 
wurde Grundwasser im Bohrgestänge bei 1,4 – 1,5 m u. GOK nachgewiesen. Hier 
sollte als Bemessungsgrundwasserstand ein Wert von 1,7 m u. GOK bis 1,0 m u. 
GOK angenommen werden (STRAßENBAU PRÜFSTELLE GMBH 2015). 

4.1.3 Klima / Luft 
 
Das Plangebiet befindet sich im nordseeküstennahen Raum von Niedersachsen. Das 
Klima ist hier maritim-atlantisch geprägt. Der Raum weist einen sehr hohen Luftaus-
tausch und einen sehr geringen Einfluss des Reliefs auf lokale Klimafunktionen auf 
(siehe auch MOSIMANN et al.1999). Dies zeigt sich auch in einem ausgeglichenen 
Temperaturverlauf und hohen Niederschlagsmengen von durchschnittlich 680 – 
800 mm im Jahr. Charakteristisch sind eine hohe Luftfeuchtigkeit, starke Bewölkung 
und ein verspäteter Beginn der Jahreszeiten. 
 
Im Gebiet Westoverledingen herrschen feuchte und mäßig warme Sommer vor, mit 
dem Juli als durchschnittlich wärmsten Monat (17 °C) und feuchte, milde Winter, in 
denen der Januar mit 0,5 – 1,5 °C der durchschnittlich kälteste Monat ist. Im Jahres-
mittel liegt die Lufttemperatur bei ca. 9 °C.  
 
Die vorherrschende Windrichtung zu durchschnittlich 30 % ist West/Süd-West, wobei 
es aufgrund des flachen Geländes zu relativ hohen Windgeschwindigkeiten (4-5 m/s 
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Durchschnittsgeschwindigkeit) kommen kann. Die Sonnenscheindauer beträgt 
ca. 1600 Stunden im Jahr und beeinflusst die mittlere potenzielle Verdunstung von 
500 – 600 mm / Jahr. 
 
Die Grünländer in der Umgebung sind Kaltluftentstehungsflächen. Die vorhandene 
Bebauung bedingt eine lokale Erwärmung. 

4.2 Biotoptypen 

4.2.1 Zielsetzung und Methodik 
 
Durch das Vorhandensein bestimmter Biotope, ihre Ausprägung und die Vernetzung 
untereinander sowie mit anderen Biotopen können Informationen über schutzwürdige 
Bereiche gewonnen werden.  
 
Um Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft zu erhalten, wurde eine 
Bestandserfassung in Form einer Biotoptypenkartierung durchgeführt. Die Bestands-
aufnahme der Naturausstattung erfolgte durch Geländebegehungen zwischen März 
und Oktober 2014, die im Sommer 2018 überprüft und aktualisiert wurden. 
 
Die im Folgenden vorgenommene Typisierung der Biotope und die Zuordnung der 
Codes (Großbuchstaben hinter dem Biotoptyp) beziehen sich auf den Kartierschlüs-
sel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2016). 
 
Erfasst wurden die im Rahmen der Ausbauplanung relevanten Biotopstrukturen, Ein-
zelbäume wurden aufgenommen, sofern sie markant oder prägend für das Orts- bzw. 
Landschaftsbild sind und Baumholz von mindestens 0,2 m im Durchmesser aufwei-
sen. Gesondert erfasst wurden Bäume, die aufgrund besonderer Habitateigenschaf-
ten wie Höhlen und Totholzstrukturen oder wegen der Ausprägung ihrer Baumkronen 
Besiedlungspotenzial für Brutvögel und Fledermäuse aufwiesen. 

4.2.2 Übersicht der Biotoptypen 
 
Im Bereich des geplanten Straßenausbaus sind Biotoptypen aus folgenden Gruppen 
vertreten (Zuordnung gemäß Kartierschlüssel):  
 
 - Gebüsche und Kleingehölze, 
 - Gewässer, 
 - Grünland, 
 - Ruderalfluren sowie 
 - Siedlungsbiotope. 
 
Lage, Verteilung und Ausdehnung der o. g. Biotoptypen sind dem Bestandsplan der 
Biotoptypen zu entnehmen.  
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Der hier betrachtete Straßenabschnitt der Birkenstraße reicht von der Kiefernstraße 
im Süden bis zur Rajenstraße im Norden. Der Planbereich für den geplanten Ausbau 
führt durch bebaute Siedlungsbereiche mit Ein- und Mehrfamilienhäusern. Einge-
streut finden sich Grünlandflächen, naturnahe Feldgehölze und Sukzessionsgebü-
sche in den Randbereichen. Die Straße wird zu beiden Seiten von zahlreichen Bäu-
men gesäumt. 

4.2.3 Beschreibung der Biotoptypen des Plangebietes 
 
Gebüsche und Kleingehölze 
Das Straßenbild der Birkenstraße wird – ihrem Namen entsprechend - von zahlrei-
chen Moor- und Hängebirken (Betula pubescens, B. pendula) geprägt, die den Stra-
ßenverlauf auf der ganzen Länge begleiten. Die Bäume erreichen Stammdurchmes-
ser zwischen 0,2 und 0,6 m, die meisten haben zwischen 0,3 und 0,5 m dickes 
Stammholz. In diesem Abschnitt der Straße kommen außerdem zahlreiche Stielei-
chen (Quercus robur) mit Stammdurchmessern zwischen 0,3 und 0,6 m vor.  
 
Straßenbegleitend und am Rande der in die Siedlungsbereiche eingestreuten Grün-
landflächen, jedoch zumeist weiter von der Straße abgerückt, kommen auch weitere 
Gehölzstrukturen wie Baumreihen (HBA), Baum- und Strauch-Feldhecken (HFB, 
HFM, HFS) sowie Einzelbäume (HBE) anderer Baumarten vor.  
 
Weitere markante Einzelbäume (HBE) befinden sich auf einzelnen Hausgrundstü-
cken. Hierzu zählen Birken, Linden (Tilia cordata), Rotbuchen (Fagus sylvatica), 
Berg- und Spitzahorn (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) und Weiden (Salix spp.) 
sowie Obstbäume. An heimischen Straucharten (BE), die in den Gärten vorkommen, 
sind Weißdorn (Crataegus spec.), Haselnuss (Corylus avellana) und Hainbuchen 
(Carpinus betulus) vertreten.  
Auch flächige Gehölzbestände sind auf den angrenzenden Flurstücken vorhanden. 
Dazu gehören ein Sukzessionsgebüsch (BRS) mit Birken, Weiden und Brombeer-
sträuchern (Rubus fruticosus agg.) auf der Westseite der Straße und ein Naturnahes 
Feldgehölz (HN) auf der Ostseite.  
 
Weitere Gehölze kommen im Plangebiet vor allem an den Grenzen der Hausgrund-
stücke und in den Hausgärten vor. Dabei handelt es sich vorwiegend um kleinflächige 
Bestände bzw. um linienhaft ausgeprägte Gehölzstrukturen, die überwiegend den 
Siedlungsgehölzen zuzuordnen sind. 
 
Gewässer 
Abschnittsweise wird die Birkenstraße teils einseitig und teils auf beiden Seiten von 
Gräben gesäumt, die bei Regenereignissen das Wasser von der Straße abführen sol-
len. Maximal erreichen sie eine Tiefe von 1,5 m in Relation zur Geländehöhe der 
Straße. Teilweise liegt das angrenzende Gelände etwas tiefer. Viele der Gräben, vor 
allem im südlichen Teil des hier betrachteten Abschnitts der Straße, führen nur unre-
gelmäßig Wasser und werden den Sonstigen Gräben mit unbeständiger Wasserfüh-
rung (FGZu) zugeordnet (Abb. 4).  
 
Weiter nördlich, vor allem am Rande der Grünlandflächen, ist eine regelmäßige Was-
serführung der Gräben festzustellen. Hier treten auch in geringer Zahl Wasserpflan-
zen wie Wasserstern (Callitriche palustris agg.) und Wasserlinsen (Lemna minor) so-
wie Flutrasenarten wie Weißes Straußgras (Agrostis stolonifera) und Flutender 
Schwaden (Glyceria fluitans) auf. Außerdem kommt stellenweise die Flatterbinse 
(Juncus effusus) vor. Solche Grabenabschnitte wurden als Nährstoffreiche Gräben 
(FGR) kartiert.  
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Vereinzelt treten kleine Bestände der besonders geschützten Sumpf-Schwertlilie (Iris 
pseudacorus) in den Randgräben auf. 
 
Im nördlichen Abschnitt der Straße verläuft am östlichen Rand der Flachsmeer-
schloot, der eine Sohlbreite von etwa 3 m und ebenfalls steile Uferböschungen auf-
weist.  
 

 
 Abb. 4: Vor allem im südlichen Abschnitt führen die Randgräben nur unbeständig 

Wasser (FGZu). 

 
Grünland 
Die unbebauten Grundstücke zu beiden Seiten der Birkenstraße werden von Grün-
landflächen unterschiedlicher Ausprägung eingenommen. Ein großer Teil davon ist 
dem Intensivgrünland auf Moorböden (GIM) zuzurechnen. Vorherrschende Arten sind 
Weidelgras (Lolium perenne), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) und Weiche 
Trespe (Bromus hordeaceus). Häufige Krautarten sind Gewöhnlicher Löwenzahn 
(Taraxacum officinale), Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens), Großer Sauer-
ampfer (Rumex acetosa) und Weißklee (Trifolium repens). An Störstellen treten auch 
Breitblättriger Ampfer (Rumex acetosa) und Hirtentäschelkraut (Capsella bursa-pas-
toris) auf.  
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Einzelne Grünländer werden extensiver genutzt und werden dem artenarmen Exten-
sivgrünland auf Moorböden (GEM) zugeordnet. Hier treten die produktiven Arten des 
Intensivgrünlandes zurück und es überwiegen das Wollige Honiggras und das Rote 
Straußgras (Agrostis capillaris). Hier häufiger auftretende Krautarten sind neben Krie-
chendem Hahnenfuß und Weißklee auch Spitzwegerich (Plantago lanceolata) und 
Krauser Ampfer (Rumex crispus), Sumpf-Hornklee (Lotus pedunculatus) sowie 
Herbst-Löwenzahn (Leontodon autumnalis). Auf einigen dieser Extensivgrünlandflä-
chen treten stellenweise Flatterbinsen dominierend auf (GEMj). 
 
Ruderalfluren 
Der etwa 2 bis 2,5 Meter breite Randstreifen der aus Betonplatten aufgebauten 
Straße, ist sehr stark durch anthropogene Einflüsse geprägt. Durch den Ausweich-
verkehr bei sich begegnenden Fahrzeugen ist der Streifen unmittelbar am Fahrbahn-
rand bis zu einer Breite von einem Meter durch Fahrspuren weitgehend vegetations-
los. Teilweise wurde der Randstreifen auch mit Asphalt befestigt (Abb. 5). 
 

 
 Abb. 5: Mit Asphalt befestigter Randstreifen der Birkenstraße.  

 
Der restliche Randstreifen zwischen Fahrbahn und Graben wurde nach Bauarbeiten 
für eine Kabelverlegung auf der Westseite der Straße im Spätsommer 2018 mit Mut-
terboden angedeckt und mit Weidelgras angesät. Auf der Ostseite der Straße befindet 
sich abschnittsweise auch Grabenaushub an der Böschungskante des Grabens. Auf 
den nicht durch die genannten Faktoren betroffenen Flächen entwickelt sich überwie-
gend eine halbruderale Staudenflur feuchter Standorte (UHF). Neben Grünlandgrä-
sern kommen hier u.a. Rainfarn (Tanacetum vulgare), Gewöhnlicher Beifuß (Artemi-
sia vulgaris),  Brennnesseln (Urtica dioica) und Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 
vor. Wenn die Grünlandarten auf dem Randstreifen überwiegen, wurde der Bereich 
als Extensivgrünland mit Nebencode halbruderale Staudenflur (GE/UHF) gekenn-
zeichnet. Im Bereich des Flurstücks 20/2 wurde am Straßenrand ein Blühstreifen an-
gelegt, von dem noch Reste mit Ringelblumen (Calendula officinalis), Bienenweide 
(Phacelia spec.) und Ackersenf (Sinapis arvensis) erhalten geblieben sind (Abb. 6). 
Dieser Bereich wurde als Extensivrasen-Einsaat (GRE) in die Karte eingetragen.  
 
Kleinflächig sind auch Brennnesselfluren (UHB) an der Westseite der Straße vorhan-
den.   
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 Abb. 6: Reste des angelegten Blühstreifens mit Bienenweide (Phacelia spec.) und 

Ackersenf (Sinapis arvensis). 

 
Siedlungsbiotope 
Die Hausgrundstücke an der Birkenstraße sind überwiegend als neuzeitliche Ziergär-
ten (PHZ) angelegt. Sie sind häufig mit Zierhecken (BZH) mit Scheinzypressen, Bu-
chen, Lebensbäumen (Thuja spec.) oder anderen Sträuchern voneinander abge-
grenzt. Einzelne Hausgärten werden auch als Obst- und Gemüsegärten (PHO) ge-
nutzt oder sind als Naturgärten (PHN) angelegt. Auch parkähnliche Hausgärten mit 
Großbäumen (PHG) kommen vor. 
 
Einige Gärten weisen kleine flächige Gehölzbestände auf. Hier wurden überwiegend 
typische Siedlungsgehölze wie Zierkirschen (Prunus spec.), Zierpflaume (Prunus 
cerasifera), Scheinzypressen (Chamaecyparis spec.), Magnolien (Magnolia spec.) 
und Rhododendren (Rhododendron spec.) gepflanzt. Etwas größere Bestände mit 
naturnahen Strukturen wurden als Siedlungsgehölze (HSE, HSN) erfasst, differen-
ziert nach dem Anteil heimischer Gehölzarten.  
 
Der Randstreifen der Straße ist im Bereich der Wohnhäuser überwiegend als regel-
mäßig gemähter Scherrasen (GR) angelegt. Hier häufig vertretene Arten sind das 
Gewöhnliche Rispengras (Poa trivialis), das einjährige Rispengras (Poa annua), das 
Wollige Honiggras und das Weidelgras, an nährstoffärmeren Stellen auch die Hain-
Simse (Luzula campestris). Außerdem kommen die Krautarten Gewöhnlicher Löwen-
zahn (Taraxacum officinale agg.), Gänseblümchen (Bellis perennis), Gewöhnliche 
Schafgarbe (Achillea millefolium) und Spitzwegerich vor. Die Grünstreifen werden von 
den befestigten Flächen (OFZ) der Hauszufahrten unterbrochen. Diese sind mit un-
terschiedlichen Materialien angelegt, darunter Mineralgemisch (Zusatz m) und Beton-
steinpflaster (Zusatz v).  
 
Von der Birkenstraße zweigen einige Wege (OVW) ab, die teils ebenfalls befestigt 
und teils mit Grünlandarten überwachsen sind (OVW/GE).  
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Der Straßenkörper der Birkenstraße ist aus Gussbetonplatten aufgebaut. Auf der Ost-
seite schließt sich ein 0,4 breiter asphaltierter Randstreifen an, der stellenweise ab-
gesackt ist und häufig Risse aufweist. 

4.2.4 Gefährdete und besonders geschützte Pflanzenarten 
 
Im Rahmen der durchgeführten Biotoptypenkartierung konnten vereinzelt kleine Be-
stände der nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützten Sumpf-Schwert-
lilie (Iris pseudacorus) in den Randgräben festgestellt werden. Weitere besonders 
und/oder streng geschützte Pflanzenarten noch nach der Roten Liste der Farn- und 
Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004) gefährdete Spezies 
konnten nicht nachgewiesen werden. 
 
Mit Schreiben vom 16. Januar 2018 hat der BUND Regionalverband Ostfriesland die 
Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Leer auf ein Orchideenstandort im Stra-
ßenrandbereich der Birkenstraße hingewiesen. Dabei soll es sich um (wenige) 
Exemplare von Epipactis helleborine handeln, deren Standort auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite zwischen den Hausnummern 173 und 179 liegen soll. Im Rah-
men der durchgeführten Biotoptypenkartierung konnten keine Orchideen im Straßen-
randbereich nachgewiesen werden. 

4.2.5 Bewertung der Biotoptypen 
 
In Anwendung der „Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung der Eingriffsre-
gelung in der Bauleitplanung“ nach BREUER (2006) wird eine Bewertung der gegen-
wärtigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes für das 
Plangebiet aus Sicht des Schutzguts Pflanzen durch Wertstufen vorgenommen. Für 
die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen wird eine nachfolgende fünfstufige Bewer-
tungsskala zu Grunde gelegt.  
 

Wert- 
stufe 

Bedeutung des Bereiches für den Natur-
schutz 

5 von besonderer Bedeutung (gute Ausprägun-
gen naturnaher und halbnatürlicher Biotopty-
pen) 

4 von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 
3 von allgemeiner Bedeutung 
2 von allgemeiner bis geringer Bedeutung 
1 von geringer Bedeutung 

(nur Pflanzen) 

 
Durch die aktuell vorhandene asphaltierte Fahrbahnbreite von 3,60 m sowie einem 
0,40 m breiten angeflicktem Asphaltstreifen und derzeit vorhandenem ständigen Be-
gegnungsverkehr ist der daran anschließende Straßenbermenbereich, der nunmehr 
durch die Fahrbahnverbreiterung auf insgesamt 5,00 m betroffen ist, derzeit als Of-
fenbodenbereich zu klassifizieren. Biotoptypen der Wertstufe 2 und höher sind durch 
die geplante Fahrbahnverbreiterung von insgesamt einem Meter nicht betroffen, so 
dass für die vorkommenden Biotoptypen von keinen erheblichen Beeinträchtigungen 
auszugehen ist. 
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4.3 Fauna 
 
Aufgrund der bereits bestehenden Straße sowie dem vollständigen Erhalt der im Stra-
ßenrandbereich befindlichen Einzelbäume und keinen Eingriffen in das bestehende 
Grabensystem waren in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Leer keine faunistischen Bestandskartierungen erforderlich.  
 
Vorsorglich wurden im Rahmen der Biotoptypenkartierung die unmittelbar am Stra-
ßenrand befindlichen Bäume auf potenzielle Brutmöglichkeiten für Vögel und/oder 
Fledermäuse untersucht. Erfasst wurden insbesondere natürlich entstandene Hohl-
räume durch abgebrochene Äste oder durch Spechte angelegte oder vergrößerte 
Höhlen. Außerdem wurde bei Bäumen mit einem Stammdurchmesser von 0,6 m und 
mehr davon ausgegangen, dass sich bei reich verzweigten, dichten Kronen ebenfalls 
regelmäßig Nistmöglichkeiten für Vögel und Fledermäuse ergeben.  
 
Insgesamt konnte bei 23 Bäumen am Rand der Birkenstraße ein Potenzial für die 
Nutzung als Habitatbaum festgestellt werden. Hierzu zählen 17 Birken und 6 Stielei-
chen, die sich auf beiden Seiten der Straße befinden (s. Plan Nr. 1). Sie bieten ent-
weder aufgrund erkennbarer Höhlen oder aufgrund ihrer Größe, ihres Alters und der 
Ausprägung ihrer Kronen potenzielle Bruthabitate für Vögel und Fledermäuse.  
 
Die übrigen Bäume haben überwiegend glatte, unbeschädigte Stämme und weisen 
keine Ansätze von Höhlen, Risse oder erkennbare Reste von Nestbauten aus den 
Vorjahren auf. Ein Fledermauskasten wurde an einer Birke in Höhe von Haus Nr. 161 
angebracht (Abb. 7), ein Vogel-Nistkasten befindet sich an einer Birke an der Zufahrt 
zu Haus Nr. 199.  
 
Einige der potenziellen Brutbäume sind beispielhaft in den Abb. 7 bis 13 dargestellt.  
 

 
 Abb. 7: Birke mit Fledermauskasten im Bereich des Flurstücks 47/1.  
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Abb. 8: Birke mit potenziellen Bruthöhlen im Bereich des Flurstücks 60/3. 

 

 

Abb. 9: Birke mit potenziellen Bruthöhlen im Bereich des Flurstücks 62/27. 
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Abb. 10: Birke mit potenziellen Bruthöhlen im Bereich des Flurstücks 9/2. 
 

 

Abb. 11: Birke mit potenziellen Bruthöhlen im Bereich des Flurstücks 62/28.  
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Abb. 12: Birke mit potenziellen Bruthöhlen im Bereich des Flurstücks 20/2. 

 

 

Abb. 13: Birke mit potenziellen Bruthöhlen im Bereich des Flurstücks 245/1. 

4.4 Landschaftsbild / Ortsbild 
 
Da ein Plangebiet nicht losgelöst von seiner Umgebung betrachtet werden kann, son-
dern vielmehr im gesamten Raumgefüge mit seinen Wechselbeziehungen und 
-wirkungen zum Umland gesehen werden muss, wurde im Rahmen der Bestandsauf-
nahme auch die nähere Umgebung des Untersuchungs- und Plangebietes erfasst.  
 
Das im Untersuchungsraum und Umgebung vorherrschende Landschaftsbild ist 
durch die vorhandenen landwirtschaftlichen Grünlandflächen und die (vereinzelten) 
Siedlungsflächen geprägt.  
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Das Straßenbild der Birkenstraße wird – ihrem Namen entsprechend - von zahlrei-
chen Moor- und Hängebirken geprägt, die den Straßenverlauf auf der ganzen Länge 
begleiten. In diesem Abschnitt der Straße kommen außerdem zahlreiche Stieleichen 
mit Stammdurchmessern zwischen 0,3 und 0,6 m vor.  
 
Straßenbegleitend und am Rande der in die Siedlungsbereiche eingestreuten Grün-
landflächen, jedoch zumeist weiter von der Straße abgerückt, kommen auch weitere 
Gehölzstrukturen wie Baumreihen, Baum- und Strauch-Feldhecken sowie Einzel-
bäume anderer Baumarten vor.  
 
Trotz der o. g. Vorbelastungen stellt die vorhandene Birkenallee ein landschaftsbild-
prägendes Element dar. 
 

5.0 AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS AUF DEN NATURHAUSHALT UND 
DAS LANDSCHAFTSBILD 
 
Der geplante Straßenausbau hat baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild.  
 
Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 
 
Baubedingte Auswirkungen sind während der Bauzeit auftretende Beeinträchtigun-
gen, die im Wesentlichen durch Baustelleneinrichtung, Baustellenbetrieb (Baufahr-
zeuge etc.) sowie durch die Lagerung von Baustoffen hervorgerufen werden. Für die 
Baustelleneinrichtung werden Flächen in Anspruch genommen, die dadurch eine Be-
einträchtigung erfahren. Die baubedingten Auswirkungen sind von begrenzter Dauer: 
 

- Durch das Befahren mit Fahrzeugen kann es zu Verdichtungen der Böden 
kommen. 

- Durch die Bauarbeiten mit u. a. LKW, Radlader, Walzen und Rüttlern wird 
Lärm verursacht. 

- Maschinen und Baumaterialien werden innerhalb des Straßenraumes gela-
gert.  

 
Anlagebedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 
 
Anlagebedingte Auswirkungen sind die nach der Fertigstellung der Straßenverbreite-
rung verbleibenden Veränderungen und Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
und des Landschaftsbildes. 
 

- Flächen- und Bodenbeanspruchung, 
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen sind die im Laufe der Jahre durch den „Betrieb“ der 
verbreiterten Straße nach der Fertigstellung zu erwartenden Auswirkungen auf den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild: 

- verkehrsbedingte Schadstoffeinträge, 
- betriebsbedingte Verlärmung (Fahrzeugverkehr), 
- optische Beeinträchtigungen (Fahrzeugbewegungen, Lichteffekte, Reflexio-

nen). 
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Es erfolgt durch die Fahrbahnverbreiterung keine Veränderung, d. h. Erhöhung der 
Verkehrszahlen. Eine Geschwindigkeitserhöhung wird in diesem Ausbaubereich 
ebenfalls nicht stattfinden, so dass die Nutzung der Straße als solches auch nach 
Umsetzung der Baumaßnahmen identisch mit dem jetzigen Ist-Zustand ist. Betriebs-
bedingte Wirkfaktoren sind daher im Weiteren nicht zu betrachten. 

5.1 Schutzgut Pflanzen 
 
Eingriffsumfang 
 
Durch die derzeit vorhandene asphaltierte Fahrbahnbreite von 3,60 m sowie einem 
0,40 m breiten angeflicktem Asphaltstreifen und derzeit vorhandenem ständigen Be-
gegnungsverkehr ist der daran anschließende Straßenbermenbereich, der nunmehr 
durch die Fahrbahnverbreiterung auf insgesamt 5,00 m betroffen ist, derzeit als Of-
fenbodenbereich zu klassifizieren. Biotoptypen der Wertstufe 2 und höher sind durch 
die geplante Fahrbahnverbreiterung von insgesamt einem Meter nicht betroffen, so 
dass für die vorkommenden Biotoptypen von keinen erheblichen Beeinträchtigungen 
auszugehen ist. 
 
Gehölzbeseitigungen sind nicht vorgesehen, so dass auch hieraus keine Kompensa-
tionsverpflichtung resultiert. 

5.2 Schutzgut Tiere 
 
Durch den vollständigen Erhalt der bestehenden Gehölze und der randlich vorhan-
denen Gräben werden auch keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Tiere vorbereitet.  

5.3 Schutzgut Boden / Wasser 
 
Versiegelung von Boden 
 
Die Neuversiegelung des Bodens in einer Größenordnung von 1.469 m² stellt einen 
erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden dar und ist zu kompensieren. Eingriffe in 
bestehende Oberflächengewässer werden nicht vorbereitet.  
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
funde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schla-
cken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe 
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. 
Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denk-
malschutzbehörde oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – Ab-
teilung Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441 / 799-2120 
unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 
des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der An-
zeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht 
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

5.4 Schutzgut Landschaftsbild 
 
Erhebliche und nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind durch die ge-
plante Baumaßnahme im Ergebnis der Gesamtbetrachtung nicht zu erwarten. Die 
vorhandenen Gehölzstrukturen bleiben vollständig erhalten, so dass der Alleecharak-
ter keine Änderung erfährt. Die Anlage als solches, d. h. die Fahrbahnverbreiterung 
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sind aufgrund der Höhenlagen nicht als Veränderung des Landschaftsbildes wahr-
nehmbar. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist daher nicht zu konstatieren. 
 

6.0 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MAßNAHMEN - MAßNAHMEN ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT 

6.1 Grundsätze und Ziele des Naturschutzes 
 
Die Verbreiterung der Birkenstraße bedeutet gemäß § 14 BNatSchG einen Eingriff in 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, da hiermit die 
Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen verbunden ist. 
 
Gemäß § 15 BNatSchG orientieren sich die landschaftspflegerischen Maßnahmen 
an den folgenden Prämissen: 
 

 Vermeidung / Minimierung, 
 Ausgleich, 
 Ersatz. 

 
Der Schwerpunkt soll grundsätzlich - nach Prüfung der Möglichkeiten zur Vermeidung 
- in der Minimierung von Eingriffen liegen, da Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
angesichts der Komplexität des Naturhaushaltes meistens nur eine im Sinne des Na-
turschutzes unbefriedigende Kompensation des Eingriffs erlauben. 
 
Verbleiben nach Ausschöpfung aller Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes, so sind Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, 
wobei ein räumlich-funktionaler Bezug zu Ort und Art des Eingriffes gewährleistet 
sein muss. 
 
Erst wenn Ausgleichsmaßnahmen nicht zur ausreichenden Kompensation des Ein-
griffes führen und die Überprüfung der Zulässigkeit des Vorhabens gemäß 
§ 15 BNatSchG ergeben hat, dass die Belange des Naturschutzes gegenüber dem 
Belang der Maßnahme nicht überwiegen, sind Ersatzmaßnahmen erforderlich, die 
die „durch den Eingriff beeinträchtigten Funktionen und Werte des Naturhaushaltes 
oder Landschaftsbildes an anderer Stelle des vom Eingriff betroffenen Raumes in 
ähnlicher Art und Weise“ wiederherstellen (§15 (2) BNatSchG). 
 
Aufgabe der vorliegenden landschaftspflegerischen Begleitplanung ist es, auf der 
Grundlage einer fachlich ausreichenden Bestandsaufnahme, Maßnahmen zu entwi-
ckeln und darzustellen, mit denen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes, die mit der Realisierung der geplanten 
Maßnahmen verbunden sind, vermieden, minimiert und / oder kompensiert werden 
können. 
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6.2 Vermeidung / Minimierung von Beeinträchtigungen 
 
Gemäß § 15 (1) BNatSchG dürfen Eingriffe die Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes und des Landschaftsbildes nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigen. 
Zur Vermeidung bzw. Verminderung von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
und des Landschaftsbildes werden folgende planerische Aussagen getroffen: 
 

 Der Eingriff erfolgt in wertarmen Biotopstrukturen. Bei der Planung wurde darauf 
geachtet, dass wertvolle Biotopstrukturen wie die Gehölzstrukturen (Einzel-
bäume) bestehen bleiben. 

 Sollten wiedererwartend doch Baumfäll- und Rodungsarbeiten notwendig sein, 
so sind zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) 
BNatSchG diese außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30.Septem-
ber durchzuführen. Zulässig sind lediglich schonende Form- und Pflegeschnitte 
zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung dieser 
Bäume. Zusätzlich sind diese Potenzialbäume, sofern eine Entfernung doch not-
wendig sein sollte, vor einer Entfernung fledermauskundlich bzw. auf die Bedeu-
tung für höhlenbewohnende Vogelarten zu begutachten. Die Baufeldräu-
mung/Baufeldfreimachung ist in dem Zeitraum nur zulässig, wenn die untere Na-
turschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbe-
denklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 

 Als allgemeine Schutzmaßnahme ist im Bereich der vorhandenen Gehölzstruk-
turen darauf zu achten, dass die Gehölze nicht durch Bauarbeiten gefährdet wer-
den: Die Gehölze und ihre Wurzelbereiche sind so wenig wie möglich durch Ma-
schineneinsatz zu belasten. Außerdem dürfen keine Baugeräte und Baumateri-
alien im Wurzelbereich abgestellt und gelagert werden.  

 Für die zu erhaltenden Gehölze sind umfangreiche Sicherungsmaßnahmen ge-
mäß DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen) und den Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil 
Landschaftspflege, Abschnitt 4: „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen 
und Tieren im Bereich von Baustellen“ (RAS-LP 4) dem derzeitigen Stand der 
Technik entsprechend zu treffen. Dazu gehören folgende Maßnahmen: 

 Die Baumschutzmaßnahmen werden vom AG beauftragten Baumsachverstän-
digen begleitet (Arbeiten an Wurzeln und Kronen). 

 Im Vorfeld der Auskofferungsarbeiten werden die Baumschutzmaßnahmen so-
wie die Absteckung der neuen Straßentrasse in Absprache mit der örtlichen 
Bauleitung durchgeführt. 

 Zum Auffinden von Baumwurzeln werden ca. 0,50 m breite und 0,80 m tiefe 
Querschläge als Wurzelsuchgräben hergestellt. Die baumwurzeln sind vorsich-
tig in Handschachtung freizulegen. 

 Im zuvor ausgehöbenen Suchgraben am Rande der künftigen Baugrube bzw. 
Auskofferungskante sind die Wurzeln (in Absprache mit Baumsachverständi-
gen) glatt abzuschneiden. Bei Wurzeln über einen Durchmesser von 2,0 cm 
sind die Wurzelränder nachzuschneiden. Alle freigelegten Wurzeln sind gegen 
Austrocknung zu schützen. Überschüssiges Aushubmaterial vom Bodenaus-
tausch einschließlich der Wurzelabschnitte sowie sonstiger Unrat ist von der 
Baustelle zu entfernen. 

 Als Schutzmaßnahme ist im zuvor ausgehobenen Suchgraben ein Wurzelvor-
hang im Wurzelbereich von Bäumen herzustellen. Das Einlegen einer Schalung 
aus Maschendraht und innenliegender Sackleinwand sowie die Sicherung der 
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Schalung durch auf der Außenseite eingeschlagene Holzpfähle in 1,0 m Ab-
stand ist zu berücksichtigen. Der Aushubgraben ist komplett mit einem Substrat 
aus Oberboden, Lava 8/16, Kompost, jeweils 1/3 zu verfüllen.  

 Alle zu erhaltenen Einzelbäume im Baubereich mit einem Stammdurchmesser 
größer als 0,3 m bekommen einen Brettermantel (Bohlenummantelung) ein-
schließlich kokosummanteltem Drainrohr, die für die Zeit der Baumaßnahmen 
vorgehalten wird. Dieser Schutz hat eine Höhe von mindestens 2,50 m und 
setzt nicht direkt auf den Wurzelhälsen auf. Dieser Stammschutz ist über die 
gesamte Bauzeit vorzuhalten. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist der 
Stammschutz abzubauen und fachgerecht zu entsorgen. 

 Bei Bäumen, die durch Bauarbeiten Teile vom Wurzelwerk verloren haben, ist 
ein Kronenrückschnitt durchzuführen. Je nach Anteil der entfernten Wurzeln hat 
der Kronenrückschnitt zu erfolgen. Das Schnittgut ist fachgerecht zu entsorgen.  

 Unmittelbar vor Baubeginn ist durch eine fachkundige Person mit entsprechen-
der Qualifikation (Biologe, Landschaftsarchitekt) im Bereich zwischen den Haus-
nummern 173 und 179 eine ökologische Baubegleitung durchzuführen. Hier wur-
den im Rahmen der Biotoptypenkartierung eine besonders geschützte Pflanzen-
art (Sumpf-Schwertlilien) festgestellt bzw. gemäß vorliegender Stellungnahme 
des BUND - Regionalverband Ostrfriesland – ein Orchideenfund gemeldet. Ggf. 
sind Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, sofern diese Arten dort noch vor-
kommen sollten bzw. von der Baumaßnahme eine Beeinträchtigung erfahren 
könnten. 

 Nicht vor Ort wiederverwendbarer Bodenaushub wird abtransportiert und ein 
Nachweis über den ordnungsgemäßen Verbleib baubegleitend erbracht. Der 
Verbringungsort für den Aushub ist vor Baubeginn mit dem Landkreis Leer, Bo-
denschutzbehörde, abzusprechen bzw. der entsprechenden Behörde des Land-
kreises anzuzeigen. 

 Im Bereich der Baumwurzeln ist der Erdaushub mit mobiler Saugbaggertechnik 
zu entnehmen. 

 Durch die Verwendung des Flüssigboden-Verfahrens im Untergrund kann der 
Baubereich auf die tatsächliche Ausbaubreite von 5,00 m reduziert werden und 
damit bei Berücksichtigung der o. g. fachlichen Auflagen zum Baumschutz der 
vorhandene Baumbestand vollständig erhalten werden. 

 Um einer Kontamination des Grundwassers und des Oberflächenwassers vorzu-
beugen, darf im Bereich der Gräben kein Öl und Treibstoff gelagert werden. 

 In diesem Zusammenhang ist auf den Umgang mit Oberboden hinzuweisen. Ge-
mäß 202 BauGB genießt Oberboden besonderen Schutz. Darüber hinaus wird 
mit der DIN 18915 der Umgang mit Oberboden vorgeschrieben. 

6.3 Maßnahmen zur Kompensation 
 
Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch Maßnahmen des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege vorrangig aus-
zugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Er-
satzmaßnahmen). Ausgeglichen (Ausgleichsmaßnahmen) ist eine Beeinträchtigung, 
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes wiederherge-
stellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu ge-
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staltet ist. In sonstiger Weise kompensiert (Ersatzmaßnahmen) ist eine Beeinträchti-
gung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in 
gleichwertiger Weise ersetzt sind oder das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu 
gestaltet ist (§ 15 (1) und (2) BNatSchG). 
 
Um die mit der Realisierung des Vorhabens verbundenen Beeinträchtigungen in den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu kompensieren, sind die folgenden Maß-
nahmen durchzuführen. 

6.3.1 Ausgleichsmaßnahmen 
 
Ausgleichsmaßnahmen im Trassenbereich werden aufgrund des geringen Platzan-
gebotes nicht vorgesehen. Der vorhandene Baumbestand bleibt vollständig erhalten. 
Um den Alleecharakter aus Sicht des Landschaftsbildes noch zu verbessern, wird die 
Gemeinde Westoverledingen in den teilweise vorhandenen Lücken im Seitenraum 
noch ergänzende Birken (Betula pendula, Betula pubescens als Hochstamm, 3 x ver-
pflanzt, 16 – 18 cm Stammumfang) anpflanzen.  
 
Bei der Umsetzung der geplanten Bau- und (Ausgleichs)maßnahmen ist bei Ansaa-
ten und Pflanzungen möglichst Saatgut gebietseigener Herkünfte, z. B. Regio-Saat-
gut zu verwenden.  

Hinweis zu gebietseigenen Herkünften von Saatgut und Pflanzmaterial 

Die Vorgaben zum Schutz der Biologischen Vielfalt gemäß der Biodiversitäts-Kon-
vention (CBD, s. Kap. 3.1.4) wurden in Europa in der EU-Richtlinie 92/43/EWG 
(= FFH-Richtlinie) verankert und in Deutschland durch das Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) in nationales Recht umgesetzt. § 1 des BNatSchG enthält „… das 
Ziel, Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Vielfalt auf Dauer 
gesichert ist.” Gemäß § 40 Abs. 4 BNatSchG bedarf „das Ausbringen von Pflanzen 
gebietsfremder Arten in der freien Natur der Genehmigung der zuständigen Be-
hörde.“ Für das Ausbringen von Gehölzen und Saatgut außerhalb ihrer Vorkom-
mensgebiete besteht bis zum 1. März 2020 eine Übergangsfrist, jedoch sollen bis 
zu diesem Zeitpunkt in der freien Natur Gehölze und Saatgut vorzugsweise nur 
innerhalb ihrer Vorkommensgebiete ausgebracht werden. Diese Regelung dient 
insbesondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG; 
Art. 2 CBD).  
 
Bei der Ansaat der Grünstreifen ist daher bevorzugt regional erzeugtes Wildpflanzen-
saatgut aus gesicherter Herkunft, hier aus dem Ursprungsgebiet 1 – "Nordwestdeut-
sches Tiefland", zertifiziert nach den Zulassungsvoraussetzungen des Saatgutver-
kehrsgesetzes gemäß VWW-Standard „VWW-Regiosaaten“ oder gleichwertiger Art 
zu verwenden. Ebenso gilt, dass bei Ausgleichspflanzungen von Gehölzen innerhalb 
des Plangebietes gebietseigenes Pflanzmaterial aus dem Vorkommensgebiet 1: 
"Norddeutsches Tiefland", entsprechend dem "Leitfaden zur Verwendung gebietsei-
gener Gehölze 2011" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) und zertifiziert nach dem Standard der ZgG (Zertifizierte gebietsei-
gene Gehölze) oder gleichwertiger Art zu verwenden ist.  
 
Die erheblichen Beeinträchtigungen in das Schutzgut Boden auf einer Fläche von 
1.469 m², die durch die Verbreiterung der Birkenstraße um insgesamt einen Meter 
resultieren, werden durch Ersatzmaßnahmen auf externer Fläche umgesetzt. 
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6.3.2 Ersatzmaßnahmen 
 
Der Verursacher eines Eingriffs ist gemäß § 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen und un-
vermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Er-
satzmaßnahmen).  
 
Durch die geplante Verbreiterung der Birkenstraße um einen Meter entsteht ein un-
vermeidbarer Eingriff (vgl. Kap. 5.3) in das Schutzgut Boden. Von Seiten der Ge-
meinde steht das Flurstück 76, der Flur 4, der Gemarkung Flachsmeer als Kompen-
sationsfläche zur Verfügung. Dieses Flurstück befindet sich südlich des Kiefernweges 
und damit in unmittelbarer Nähe zum geplanten Straßenausbauvorhaben. Das Flur-
stück 76 wurde in Abstimmung zwischen der Gemeinde Westoverledingen und der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leer im Jahr 2018 hinsichtlich der na-
turschutzfachlichen Eignung als Kompensationsfläche überprüft. Nachfolgend wer-
den die wesentlichen Inhalte dieser Flächenbeurteilung dargestellt: 
 
Beschreibung des Flurstücks 76, Flur 4, Gemarkung Flachsmeer 
Die Fläche befindet sich im östlichen Teil der Gemeinde Westoverledingen, südöstlich 
des Föhrenwegs in der Gemarkung Flachsmeer.  
 

 
Abb. 14: Lage von Flurstück 76 in der Gemarkung Flachsmeer am Föhrenweg  
(Quelle: Landmap-Niedersachsen).  

 
Das Flurstück 76 wird von einer extensiv genutzten Grünlandfläche eingenommen. 
Sie weist einen deutlichen Höhengradienten auf und steigt etwas südlich der Mitte der 
Fläche von NN + 4 m auf NN + 5 m an (Abb. 15). Dies ist vermutlich auf unterschiedlich 
intensive Abtorfungen zurückzuführen. Die Fläche ist dem artenarmen Extensivgrün-
land auf Moorböden (GEM) zuzuordnen (Abb. 16). Vorherrschende Art ist das Wollige 
Honiggras (Holcus lanatus), auch das Rote Straußgras (Agrostis capillaris) ist häufig 
vertreten. Zerstreut treten das Gewöhnliche Rispengras (Poa trivialis), das Ruchgras 
(Anthoxanthum odoratum) und die Flatterbinse (Juncus effusus) auf. Arten des Wirt-
schaftsgrünlandes wie das Weidelgras (Lolium perenne) kommen nur vereinzelt in 
der Fläche vor. Begleitende Krautarten sind Großer Sauerampfer (Rumex acetosa) 
und Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens).  Zumeist nur eingestreut, stellen-
weise aber auch in dichten Beständen, kommt das für feuchtes Extensivgrünland ty-
pische Sparrige Kranzmoos (Rhytidiadelphus squarrosus) vor. 
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Abb. 15: Das Flurstück steigt von NN + 4 m auf NN + 5 m von Nordwesten nach Südosten 
an (Quelle: Topografische Karte mit Höhenlinien, Landmap-Niedersachsen).  

 
Nur im Bereich des im Nordwesten angrenzenden Hausgrundstücks befindet sich ein 
etwa 3 m breiter und 0,6 m tiefer Graben (FGR), der zum Kartierungszeitpunkt etwa 
10 cm (gefrorenes) Wasser aufwies. Zum Föhrenweg hin befindet sich ein schmaler, 
muldenartig ausgeprägter Graben mit unbeständiger Wasserführung (FGZu).  
 
Das Flurstück ist an allen Seiten von Baum-Strauch-Feldhecken (HFM) begrenzt. 
Vorherrschende Baumarten sind Moorbirken (Betula pendula), Stiel-Eichen (Quercus 
robur), Ebereschen (Sorbus aucuparia) mit einem Stammdurchmesser zwischen 0,1 
und 0,5 m. Zwei Hybridpappeln (Populus spec.) mit 0,8 m starkem Stammholz wach-
sen in der Hecke nördlich des Wohnhauses auf Flurstück 78. In der Strauchschicht 
der Hecken kommen, neben jungen Exemplaren der genannten Baumarten, Faul-
baum (Frangula alnus) und Brombeersträucher (Rubus fruticosus agg.) vor.  
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Abb. 16: Kartenskizze (ohne Maßstab) zur Verteilung der Biotoptypen auf dem Flurstück 
76. 

 
Legende (Biotoptypen nach v. DRACHENFELS, 2016) 
GEM – Artenarmes Extensivgrünland auf Moorböden 
FGR – Nährstoffreicher Graben 
FGZu  – Sonstiger Graben mit unbeständiger Wasserführung  
HFM – Baum-Strauch-Feldhecke 
 

Bewertung des Flurstücks 76, Flur 4, Gemarkung Flachsmeer 
Nach Mitteilung des Landkreises Leer liegt die Fläche im Raumordnungsprogramm 
im „Gebiet zur Vergrößerung des Waldanteils“. Da auch die westlich anschließenden 
Flächen teils bereits bewaldet sind und sich teils durch Aufforstungen oder durch na-
türliche Sukzession zu Wald entwickeln, ist das Flurstück für eine Aufwertung durch 
Aufforstung gut geeignet. 
 
Eine Aufforstung der Grünlandfläche mit standortheimischen Gehölzen führt mittel-
fristig zur Entwicklung eines Eichen-Mischwaldes (WQT, WQF) in den höher gelege-
nen trockeneren Bereichen im südlichen Teil der Fläche. Im tiefer gelegenen, stärker 
abgetorften Teil kann ein Birken- oder Erlenwald (WV, WU) entwickelt werden. Ge-
eignete Baumarten sind Stieleiche, Moorbirke, Schwarzerle, Eberesche sowie Faul-
baum und Grauweide in der Strauchschicht.  
 
Der derzeit vorhandene Biotoptyp des Extensivgrünlandes (GEM) erhält nach BIER-

HALS et al. (2004) i.V.m. DRACHENFELS (2012) die Wertstufe III. Wegen der langen 
Entwicklungsphase kann mittelfristig ein Laubwaldbestand mit einer Wertstufe von IV 
erreicht werden, das entspricht einer Aufwertung um 1 Wertstufe.  
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Für die Aufforstung erfolgt die genaue Artenauswahl in Abstimmung mit dem Forstamt 
und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leer. Die in den Folgejahren 
anfallenden Pflegearbeiten sind dauerhaft vorzunehmen. Die langfristige Bestandssi-
cherung (Schutz vor Wildverbiss) der neugeschaffenen Gehölzfläche ist zu sichern. 
Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang der Gehölze sind Neuanpflan-
zungen gleicher Art an derselben Stelle vorzunehmen.  
 

 
Abb. 17: Kartenskizze zur Entwicklungsmöglichkeit von Wald-Biotopen auf dem Flur-
stück 76. 

Gemäß Mitteilung der Gemeinde Westoverledingen wurde die südliche Teilfläche be-
reits flächig bepflanzt. Eine Zuordnung eines Eingriffsvorhabens auf diesem Flurstück 
besteht aktuell nicht. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Leer ist die flächige Bepflanzung mit standortgerechten Gehölzen ebenfalls 
geeignet, die erheblichen Beeinträchtigungen in das Schutzgut Boden (1.469 m²) zu 
kompensieren. Bei einer Gesamtfläche von 19.943 m² verbleiben demnach 18.474 m² 
(19.943 m² - 1.469 m²), die für anderweitige Eingriffsvorhaben zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 18: Lage der bereits durchgeführten flächigen Aufforstung (Quelle: Gemeinde 
Westoverledingen). 
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Fazit 
Durch die Herrichtung der Fläche werden die erheblichen Beeinträchtigungen in das 
Schutzgut Boden kompensiert. Weitere Kompensationsmaßnahmen sind nicht erfor-
derlich. 

7.0 BERÜCKSICHTIGUNG ARTENSCHUTZRECHTLICHER BELANGE 
 
Durch die Verbreiterung der Fahrbahn der Birkenstraße werden keine wertgebenden 
Biotopstrukturen überplant. Sämtliche im Straßenrandbereich befindlichen Gehölz-
strukturen werden erhalten. 
 
Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wurden die unmittelbar am Straßenrand be-
findlichen Bäume auf potenzielle Brutmöglichkeiten für Vögel und/oder Fledermäuse 
untersucht. Erfasst wurden insbesondere natürlich entstandene Hohlräume durch ab-
gebrochene Äste oder durch Spechte angelegte oder vergrößerte Höhlen. Außerdem 
wurde bei Bäumen mit einem Stammdurchmesser von 0,6 m und mehr davon ausge-
gangen, dass sich bei reich verzweigten, dichten Kronen ebenfalls regelmäßig Nist-
möglichkeiten für Vögel und Fledermäuse ergeben. Insgesamt konnte bei 23 Bäumen 
am Rand der Birkenstraße ein Potenzial für die Nutzung als Habitatbaum festgestellt 
werden. Hierzu zählen 17 Birken und 6 Stieleichen, die sich auf beiden Seiten der 
Straße befinden. Sie bieten entweder aufgrund erkennbarer Höhlen oder aufgrund 
ihrer Größe, ihres Alters und der Ausprägung ihrer Kronen potenzielle Bruthabitate 
für Vögel und Fledermäuse.  
 
Die übrigen Bäume haben überwiegend glatte, unbeschädigte Stämme und weisen 
keine Ansätze von Höhlen, Risse oder erkennbare Reste von Nestbauten aus den 
Vorjahren auf. Ein Fledermauskasten wurde an einer Birke in Höhe von Haus Nr. 161 
angebracht, ein Vogel-Nistkasten befindet sich an einer Birke an der Zufahrt zu Haus 
Nr. 199. Sollten wiedererwartend doch Gehölzstrukturen gefällt werden, könnten mit 
der Überplanung dieser Strukturen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß 
§ 44 BNatSchG verbunden sein, da den Tieren (hier: Brutvögel, Fledermäuse) diese 
Lebensräume nach Durchführung der Planung nicht mehr zur Verfügung stünden 
bzw. Störungen durch bau- und betriebsbedingte Lärmimmissionen verursacht wer-
den könnten. 
 
Zur Überprüfung der Auswirkungen der Planung auf die verschiedenen Arten unter 
Berücksichtigung der Verbotstatbestände wird im Folgenden eine artenschutzrechtli-
che Prüfung durchgeführt.  
 
Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 sind fol-
gendermaßen gefasst: 
 
"Es ist verboten, 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-
digen oder zu zerstören (Zugriffsverbote)." 

 
Diese Verbote werden um den für Eingriffsvorhaben relevanten neuen Absatz 5 des 
§ 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende und von der Europäischen Kommission 
anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften 
der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden, um akzeptable und im 
Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des 
Absatzes 1 zu erzielen: 
 
Abs. 5: 
„Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 (2) Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig 
sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 
2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierar-
ten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverord-
nung nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot 
des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beein-
trächtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht 
vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b 
der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
führung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote vor.“ 
 
Entsprechend obigem Abs. 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach  
§ 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 nur für die in 
Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäi-
schen Vogelarten. Darüber hinaus sind nach nationalem Recht eine Vielzahl von Ar-
ten besonders geschützt. Diese sind nicht Gegenstand der folgenden Betrachtung, 
da gem. § 44 (5) Satz 5 BNatSchG die Verbote des Absatzes 1 für diese Arten nicht 
gelten. 
 
Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL sowie der Europäischen Vogel-
arten nach Art. 1 VRL ergibt sich somit aus § 44 (1), Nr. 1 bis 3 i.V.m. (5) BNatSchG 
für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 
 
 Zugriffsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG): Nachstellen, Fangen, Verletzen oder 

Töten von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-
lungsformen. 

 Schädigungsverbot (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. (5) BNatSchG): Beschädigung oder 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeid-
bare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abwei-
chend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG): Erhebliches Stören von streng ge-
schützten Arten bzw. europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon 
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liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population führt. 

 
Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 
Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes 
Verbot: 
 
 Schädigungsverbot: Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender 

Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen 
oder Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungs-
formen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funk-
tion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standorts im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt wird. 

 
Werden diese Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüg-
lich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen um die Planung 
unverändert fortführen zu können die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 
BNatSchG erfüllt sein. 
 
Einschlägige Ausnahmevoraussetzungen liegen vor, wenn: 
 

 zumutbare Alternativen (die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen 
der relevanten Arten führen) nicht gegeben sind,  

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen oder im Interesse der Ge-
sundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Lan-
desverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt, 

 sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht ver-
schlechtert und  

 bezüglich der Arten des Anhangs IV FFH-RL der günstige Erhaltungszustand 
der Populationen der Art gewahrt bleibt. 

7.1 Prüfung der Zulässigkeit des Eingriffs  
 
Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein Eingriff nicht zugelassen oder durchgeführt 
werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemesse-
ner Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes 
und der Landespflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Land-
schaft anderen Belangen im Range vorgehen.  
 
Die Vermeidung von Eingriffen wurde überprüft und berücksichtigt. Die Planung er-
folgte unter platzsparenden und flächenreduzierenden Gesichtspunkten. Allein durch 
die Verwendung des Flüssigboden-Verfahrens konnte die Eingriffsbreite auf 5 m re-
duziert werden, um weniger Flächen in Anspruch zu nehmen.  
 
Es werden dazu umfangreiche Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen. Trotz des voll-
ständigen Erhalts des bestehenden Gehölzbestandes werden ergänzende Einzel-
baumanpflanzungen vorgenommen. Sämtliche unvermeidbaren Eingriffe in Natur 
und Landschaft werden über externe Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. 
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Es handelt sich bei der vorliegenden Planung daher um einen zulässigen Eingriff ge-
mäß § 15 Abs. 5 BNatSchG, da alle oben aufgeführten Punkte beachtet und berück-
sichtigt wurden. Die Belange des Naturschutzes werden im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan umfassend dargestellt, bewertet und abschließend beregelt. 

7.2 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 
Im Geltungsbereich wurden in 2018 Bestandserfassungen in Form einer Biotopty-
penkartierung in Anlehnung an den „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersach-
sen“ (DRACHENFELS 2016) durchgeführt. Im Rahmen dieser Kartierungen wurden 
auch besonders und streng geschützte Arten mit aufgenommen und separat be-
schrieben. 
 
Im Rahmen der durchgeführten Biotoptypenkartierung konnten vereinzelt kleine Be-
stände der nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützten Sumpf-Schwert-
lilie (Iris pseudacorus) in den Randgräben festgestellt werden. Weitere besonders 
und/oder streng geschützte Pflanzenarten noch nach der Roten Liste der Farn- und 
Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004) gefährdete Spezies 
konnten nicht nachgewiesen werden. Eine artenschutzrechtliche Prüfung ist daher 
nicht erforderlich. 

7.3 Tierarten des Anhanges IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
 
Säugetiere 
Alle Fledermausarten zählen in Deutschland nach § 1 BArtSchV zu den besonders 
geschützten Arten und aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Anhang IV der FFH-RL zu 
den streng geschützten Arten nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG.  
 
Wie bereits erwähnt, wurden sämtliche Gehölzstrukturen, die für Fledermäuse ein 
Quartier bieten könnten, vorsorglich im Rahmen der Biotoptypenkartierung mit er-
fasst. 
 
Vorkommen weiterer geschützter Säugetierarten gemäß § 7 BNatSchG im Plange-
biet sind derzeit nicht bekannt und aufgrund der Habitatstrukturen auch nicht zu er-
warten, so dass im Folgenden ausschließlich die im Untersuchungsgebiet nachge-
wiesenen Fledermausarten betrachtet werden. 
 
Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsver-
bots (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
Durch die geringfügige Verbreiterung der Fahrbahn sowie den zu berücksichtigen-
den umfangreichen Baumschutzmaßnahmen werden keine Gehölze beseitigt. Soll-
ten widererwartend doch einzelne Bäume mit Quartierspotenzial überplant werden 
müssen, so sind bestimmte Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Grund-
sätzlich gilt, dass Baumfällungen nur im Zeitraum von Oktober bis Februar erfolgen 
dürfen. Zulässig sind lediglich schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung 
des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung dieser Bäume. Zusätzlich 
sind diese Potenzialbäume (sofern erforderlich!) vor einer Entfernung fledermaus-
kundlich zu begutachten, ob ein Quartier vorhanden ist. Die Baufeldräumung/Bau-
feldfreimachung ist in dem Zeitraum nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbe-
hörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf An-
trag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 
 
Tötungen oder Beschädigungen von Individuen durch das Vorhaben als solches, 
können ausgeschlossen werden, da es durch die geringe Fahrbahnverbreiterung 
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nicht zu einer Veränderung der Verkehrszahlen kommt. Das allgemeine Lebensri-
siko, welches aktuell besteht, wird sich bei Umsetzung des Projektes nicht erhöhen.  
 
Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG können nach 
entsprechender Beurteilung sowie unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahme ausgeschlossen werden und sind daher nicht einschlägig. 
 
Prüfung des Schädigungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
Ein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn es zu 
einer erheblichen Störung der Art kommt. Diese tritt dann ein, wenn sich der Erhal-
tungszustand der lokalen Population der jeweiligen Art verschlechtert. Die lokale Po-
pulation kann definiert werden als (Teil-)Habitat und Aktivitätsbereich von Individuen 
einer Art, die in einem für die Lebensraumansprüche der Art ausreichend räumlich-
funktionalen Zusammenhang stehen. Der Erhaltungszustand der Population kann 
sich verschlechtern, wenn aufgrund der Störung einzelne Tiere durch den verursach-
ten Stress so geschwächt werden, dass sie sich nicht mehr vermehren können (Ver-
ringerung der Geburtenrate) oder sterben (Erhöhung der Sterblichkeit). Weiterhin 
käme es zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes, wenn die Nachkom-
men aufgrund einer Störung nicht weiter versorgt werden können. 
 
Baubedingte Störungen durch Verlärmung und Lichtemissionen während sensibler 
Zeiten (Aufzucht- und Fortpflanzungszeiten) sind in Teilbereichen grundsätzlich 
möglich. Erhebliche und dauerhafte Störungen durch baubedingte Lärmemissionen 
(Baumaschinen und Baufahrzeuge) sind in dem vorliegenden Fall jedoch nicht zu 
erwarten, da die Bautätigkeit in der Regel auf einen begrenzten Zeitraum beschränkt 
ist. Ein hierdurch ausgelöster langfristiger Verlust von Quartieren in der Umgebung 
ist unwahrscheinlich, da auch Vorbelastungen durch die Nutzung der Straße als sol-
ches vorhanden sind. Deshalb ist auch nicht damit zu rechnen, dass ein Teilbereich 
für die betroffenen Individuen der lokalen Population verloren geht. Eine erhebliche 
Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation, die einen wesentlich über den Eingriffsbereich hinausreichenden Aktions-
radius haben dürfte, ist nicht anzunehmen. 
 
Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist daher nicht ein-
schlägig. 

7.4 Geschützte wildlebende Vogelarten im Sinne von Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie 
 
Bestandskartierungen wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
aufgrund der geplanten Baumaßnahme, die einen vollständigen Erhalt des beste-
henden Gehölzbestandes beinhaltet, nicht durchgeführt. Zudem handelt es sich um 
keinen bedeutsam gekennzeichneten Brut- oder Gast-/Rastvogelstandort. Aufgrund 
der aktuell bestehenden Nutzungen ist davon auszugehen, dass sich im Plangebiet 
weit verbreitete, euryöke Vogelarten befinden. 
 
Sollten widererwartend doch Gehölze beseitigt werden, kann dies zu einem Verlust 
von Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sowie Nahrungshabitaten europäisch ge-
schützter Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie führen.  
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Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsver-
bots (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
Sollten Gehölze beseitigt werden, ist es angezeigt, dass diese nur in den Monaten 
von Anfang Oktober bis Ende Februar und damit außerhalb der Brutzeit entfernt wer-
den, um eventuell vorhandene Nistplätze oder Individuen nicht zu zerstören bzw. zu 
beeinträchtigen. Sofern Potenzialbäume betroffen sein sollten, sind die Bäume vor 
einer Entfernung auf die Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten zu untersu-
chen. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in dem Zeitraum nur zulässig, 
wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nach-
weise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 
 
Mögliche Tötungen von Individuen durch betriebsbedingte Kollisionen mit Fahrzeu-
gen gehen nicht über das allgemeine Lebensrisiko hinaus und stellen daher keinen 
Verbotstatbestand dar. Die Birkenstraße ist bereits vorhanden und kann damit als 
Vorbelastung eingestuft werden. Eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens ist durch 
den Ausbau nicht zu erwarten, so dass sich das allgemeine Lebensrisiko in Bezug 
auf Kollisionen nicht verändern wird. Zudem wird die zulässige Höchstgeschwindig-
keit nicht verändert. Bei dem Untersuchungsraum handelt es sich weiterhin um eine 
standort- und strukturtypische Nutzung ohne erhöhte punktuelle oder flächige Nut-
zungshäufigkeit von bestimmten Vogelarten. Den Bereich queren keine traditionellen 
Flugrouten bzw. besonders stark frequentierte Jagdgebiete von Vögeln, so dass eine 
signifikante Erhöhung von Kollisionen und einer damit verbundene Mortalität auszu-
schließen ist. 
 
Somit ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen 
die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt 
sind. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 
Während der Bauarbeiten können akustische und visuelle Störreize durch Bauma-
schinen und -fahrzeuge sowie durch die Bauarbeiter selbst ausgelöst werden, die 
eine Scheuchwirkung auf einzelne Vogelarten ausüben können. Im Falle einer erheb-
lichen Störung ist mit der Aufgabe von Brutplätzen zu rechnen, sofern die betroffenen 
Arten empfindlich auf Störreize reagieren. Eine temporäre Verdrängung störungs-
empfindlicher Arten im Nahbereich der Eingriffsflächen durch baubedingte Lärmim-
missionen und optische Reize ist jedoch während der Fortpflanzungs- und Aufzuchts-
zeit auszuschließen, da der Bereich bereits stark siedlungstechnisch vorgeprägt ist 
und die Baufeldfreimachung für eine möglicherweise notwendige Gehölz außerhalb 
der Brutzeit zu beginnen ist. Es ist davon auszugehen, dass nach der Beendigung 
der baubedingten Störungen die ggf. aufgegebenen Brutstandorte in der nächsten 
Brutsaison wieder besiedelt werden bzw. gemieden werden, falls die Bauarbeiten bis 
in die nächste Brutperiode andauern. 
 
Es ist davon auszugehen, dass Störungen während der Mauserzeit nicht zu einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen. Dies 
hängt damit zusammen, dass es nur zu einer Verschlechterung käme, wenn das In-
dividuum während der Mauserzeit durch die Störung zu Tode käme und es so eine 
Erhöhung der Mortalität in der Population gäbe. Dies ist aufgrund der Art des Vorha-
bens auszuschließen, da sich bei einer Störsituation durch Lärm die betreffende Vo-
gelart entfernen könnte. Es handelt sich des Weiteren bei dem Plangebiet nicht um 
einen bekannten Mauserplatz, so dass auch hier eine erhebliche Störung auszu-
schließen ist. 
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Weiterhin sind erhebliche Störungen während Überwinterungs- und Wanderzeiten 
auszuschließen. Arten, die während des Winters innerhalb des Planungsgebietes 
vorkommen, könnten durch Baulärm und / oder visuelle Effekte in dieser Zeit aufge-
scheucht werden. Damit diese Störung zu einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der Population führt, müsste dieses Individuum direkt oder indirekt durch das 
Aufscheuchen zu Tode kommen bzw. so geschwächt werden, dass es sich in der 
Folgezeit nicht mehr reproduzieren kann. Dies ist aufgrund der Art des Vorhabens 
auszuschließen. Vögel sind in der Regel an Straßen- und Nutzungslärm gewöhnt und 
halten zu Störquellen artspezifische Individualdistanzen ein, so dass es zu keinen 
ungewöhnlichen Scheucheffekten für die Arten kommt, die Individuen schwächen  
oder töten könnten. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Ein-
griffsbereich keinen bekannten Rastplatz darstellt. 
 
Erhebliche Störungen sind aufgrund der oben genannten Gründe nicht wahrschein-
lich. Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht einschlä-
gig. 
 
Fazit: 
Im Ergebnis der Betrachtung bleibt festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen nicht einschlä-
gig sind. 
 

8.0 ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Birkenstraße ist eine innerörtlich, wohnbaulich und landschaftlich geprägte Ver-
bindungsstraße abgehend zwischen den Ortschaften Völlenerkönigsfehn und Flachs-
meer von der Papenburger Straße bis zur Rajenstraße zwischen Großwolderfeld und 
Rhauderfehn. Zurzeit ist die Fahrbahn in einer 3,60 m breiten Betonstraße mit einem 
0,40 m breiten angeflickten Asphaltstreifen ausgebaut. Durch den zu schwachen Auf-
bau, dem teilweise nur bedingt tragfähigem Boden und der immer größer werdenden 
Verkehrsdichte ist die Straße abgängig. Des Weiteren werden aufgrund der geringen 
Fahrbahnbreite bei vielen Begegnungsverkehren die Bankettstreifen mitbenutzt. 
 
Die Birkenstraße soll vom Kiefernweg bis zur Rajenstraße in einer Fahrbahnbreite 
von 5,00 m ausgebaut werden, so dass die Straße um einen Meter verbreitert wird. 
Sämtliche in den beiden Seitenräumen bestehenden Gehölzbestände werden über 
umfangreiche Baumschutzmaßnahmen gesichert. 
 
Die mit der Realisierung der Maßnahme verbundenen erheblichen Beeinträchtigun-
gen in das Schutzgut Boden wurden ermittelt und bewertet und können unter Berück-
sichtigung der dargestellten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie den 
dargestellten Maßnahmen zur Kompensation vollständig ausgeglichen werden. 
 
Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbote gem. § 44 BNatSchG hat ergeben, 
dass unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände auszuschließen sind. 
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Einzelbaum, Baumgruppe

Biotoptypen (Stand 07/2018)

Bestand  Biotoptypen

Anmerkung des Verfassers:

Die genaue Lage und Ausdehnung der dargestellten Biotoptypen ist nicht vor Ort eingemessen, so

dass hieraus keinerlei Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden kann. Die dargestellten Strukturen

geben vielmehr die ungefähre Lage und Ausdehnung der zum Zeitpunkt der Bestandskartierung

angetroffenen Biotoptypen und Nutzungen wieder.

Gehölze

Wälder, Gebüsche und Kleingehölze

HBA Baumreihe, Allee

HBE Einzelbaum/Baumbestand

HFB Baum-Feldhecke

HFM Baum-Strauch-Feldhecke

Zusatz - = lückiger Bestand

HFS Strauch-Feldhecke

Gewässer

FGR Nährstoffreicher Graben

FGZ Sonstiger Graben

Zusätze: u = unbeständige Wasserführung, v = Verbuschung

Grünland

GE Extensivgrünland

GEM Artenarmes Extensivgrünland auf Moorböden

Zusatz w = Weide

GIM Artenarmes Intensivgrünland auf Moorböden

GW Sonstige Weide

Grünanlagen der Siedlungsbereiche, Gebäude, Verkehrsflächen

BZE Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten

BZN Ziergebüsch aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten

BZH Zierhecke

GR Scherrasen

GRE     Extensivrasen-Einsaat

HSE Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Gehölzarten

HSN Siedlungsgehölz aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten

OFZ Sonstige befestigte Fläche

OVS Straße

OVW Weg

Zusätze: a = Asphaltdecke, v = Verbundpflaster, u = unbefestigt, w = wassergebundene Decke

PH Hausgarten

PHG Hausgarten mit Großbäumen

PHN Naturgarten

PHO Obst-/Gemüsegarten

PHZ Neuzeitlicher Ziergarten

Ruderalfluren

UH - Halbruderale Staudenflur

UHF - Halbruderale Staudenflur feuchter Standorte

UHB - Brennnesselflur

Abkürzungen für Gehölzarten

Ah Berg-Ahorn (b), Spitz-Ahorn Acer pseudoplatanus, A. platanoides

Bi Moorbirke, Hänge-Birke Betula pendula, B. pubescens

Br Brombeere Rubus fruticosus agg.

Bu Rot-Buche Fagus sylvatica

Eb Eberesche Sorbus aucuparia

Ei Stiel-Eiche Quercus robur

Er Schwarzerle Alnus glutinosa

Es Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior

Fi Fichte Picea spec.

Hs Haselnuss Corylus avellana

Ka Kastanie Aesculus hippocastanum

Lä Japanische Lärche Larix kaempferi

Li Winterlinde Tilia cordata

Rh Rhododendron Rhododendron spec.

Th Lebensbaum Thuja spec,

Ts Späte Traubenkirsche Prunus serotina

We Weiden, versch. Arten Salix spp.

Zusatz: PB = Baum mit potenzieller Brutstätte für Vögel oder Fledermäuse,

  Nk = Baum mit Nistkasten

             Fl = für Fledermäuse

Gemeinde Westoverledingen

Landkreis Leer

[Biotoptypenkürzel nach « Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen » (Drachenfels 2016)]

Besonders geschützte Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG

Vorkommen flächig verteilt

 Ip Sumpf-Schwertlilie Iris pseudacorus

Häufigkeitsangaben: I = Deckungsgrad bis 1 m², II = Deckungsgrad > 1-5 m²

Übersichtskarte

unmaßstäblich

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3

0 25 50m5

0 25 50m5

0 25 50m5

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3
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